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Vorwort 
Eine veränderte Bedrohungs- und Risikolage für Deutschland führte nach dem 11. September 2001 zu einer 
Änderung im Zivilschutz. 
 
dąĿ éíĴ ƔeíńíĞ ~ĿĴÕĿíýąí Ŝńĝ ~ãĂńĿŜ éíĴ 0íŏĩėĔíĴńĞý ąĞ 7íńĿĸãĂėÕĞéƕ ǂeíńí ~ĿĴÕĿíýąíǃ Õńĸ éíĝ ZÕĂĴ ǓǑǑǓ 
beabsichtigten der Bund und die Länder, einen gesamtstaatlichen Bevölkerungsschutz sicherzustellen. 
 

 
 

Abbildung 1: Gesamtgesellschaftliches Sicherheitssystem in der Bundesrepublik Deutschland; Quelle: BBK-2015 

 
 
Der Neuen Strategie folgte im Jahre 2007 ein zwischen Bund und Ländern abgestimmtes Neues 
Ausstattungskonzept für den Bevölkerungsschutz. 
 
Die Veränderung des sicherheitspolitischen Umfeldes in den vergangenen Jahren haben dazu geführt, dass 
im Rahmen einer verantwortungsvollen gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge auch für die Aufgaben der 
Zivilen Verteidigung eine aktualisierte konzeptionelle Grundlage geschaffen werden musste. 
 
Die Bundesressorts haben unter Koordinierung des BMI ein neues Gesamtkonzept der Bundesregierung für 
die Zivile Verteidigung erarbeitet. Die am 24. August 2016 vom Kabinett beschlossene Konzeption Zivile 
Verteidigung (KZV) ist die Grundlage für die künftige ressortabgestimmte Aufgabenerfüllung im Bereich der 
Zivilen Verteidigung und bildet die Basis für die weiteren Arbeiten und Planungen in den Bundesressorts.  
Gegenstand der KZV ist die künftige Ausgestaltung der vier Aufgabenbereiche der Zivilen Verteidigung:  
1. Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, 
2. Zivilschutz, 
3. (Not-) Versorgung der Bevölkerung, 
4. Unterstützung der Streitkräfte. 
 
Die grundsätzliche Vorhaltung und Ausrichtung der zum Schutz der Gesundheit vorgehaltenen 
sanitätsdienstlichen Einheiten wurde in der KZV bestätigt. Der Bund ergänzt für Zwecke des Zivilschutzes 
den Sanitätsdienst der Länder durch Ausstattung und Ausbildung für die Aufstellung einer interoperablen, 
bundeseinheitlichen Sanitätseinheit.  
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Die vom Bund den Ländern für den Zivilschutz zur Verfügung gestellte, ergänzende Ausstattung steht den 
Ländern zusätzlich (Doppelnutzen) für Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes zur Verfügung (§ 13 
Abs. 3 ZSKG). 
 
Die Medizinische Task Force (MTF) ist Teil der Kernkomponente der ergänzenden Ausstattung im 
Bevölkerungsschutz. Bundesweit sind 61 MTF Einheiten geplant. 
 
Das vorliegende Rahmenkonzept der Medizinischen Task Force (RK MTF) listet die Funktion und den 
Aufbau der MTF sowie die Aufgaben und Leistung der fünf Teileinheiten (TE) jeder MTF auf. 
Das Rahmenkonzept beschreibt die Taktische Einheit und die sanitätsdienstlichen Aufgaben der MTF im 
Spannungs- und Verteidigungsfall und in der bundeslandübergreifenden Katastrophenhilfe in dynamischen 
Flächenlagen bei z. B. zerstörter Infrastruktur. 
 
Das RK MTF regelt, wie die taktischen Einheiten Gruppe, Zug und Verband der Medizinischen Task Force 
(MTF) im Spannungs- und Verteidigungsfall und bundesweit im länderübergreifenden Einsatz arbeiten.  
 
Der Einsatz der MTF sowie die Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte sollen sich am RK MTF orientieren. 
Neben diesen Reglungen gelten weiterhin die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere sind die geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. 
 
Die Innenministerien der sechzehn Bundesländer, die Bundesverbände der fünf Hilfsorganisationen sowie 
der Deutsche Feuerwehrverband wurden bei der Erstellung des Rahmenkonzeptes beteiligt. 
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Allgemeines 
Dieses RK MTF ist an den Grundsätzen für die Führung und den Einsatz unter Berücksichtigung der DV 100 
ƔFňĂĴńĞý ńĞé ^íąĿńĞý ąĝ ;ąĞĸÕĿŜƕŵ FŐ7· ǔ ƕ;ąĞĂíąĿíĞ ąĝ ^ĩĸãĂ- ńĞé LąėøíėíąĸĿńĞýĸíąĞĸÕĿŜƕ sowie der 
FŐ7· ǖǑǑ Ɣ;ąĞĂíąĿíĞ ąĝ #01-;ąĞĸÕĿŜƕ ausgerichtet. 
 
Die in diesem Rahmenkonzept genannten Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV) finden analoge 
Anwendung. 
 
Das RK MTF besteht aus den Teilen I, II sowie dem Teil III: 
 
Teil I enthält allgemeinen Regelungen (z. B. Aufgaben der MTF, Einsatz- und Führungsszenarien, 
Bewirtschaftung) für die Medizinische Task Force. 
 
Teil II enthält die fachspezifischen Regelungen (z. B. Aufgaben der TE, Leistungsbeschreibung, Stärke und 
Gliederung, Ausstattung, Ausbildung) der MTF.  
 
Teil III beinhaltet den Ablauf eines Einsatzes (z. B. Herstellen des Einsatzbereitschaft, Vorbereitung eines 
Einsatzes, Kfz-Marsch) der MTF. 
 
Die Funktionsbezeichnungen in diesem Rahmenkonzept gelten sowohl für weibliche als auch für männliche 
Angehörige der Medizinischen Task Force. 
 
Die Begriffe wurden entsprechend der DIe ǒǔǑǖǑ Ɣ0íýĴąøøí ąĝ zíĿĿńĞýĸŐíĸíĞƕ ǂ#ńĸýÕâíŹ #ıĴąė ǓǑǒǖǃ 
aktualisiert, z. B. Patient Ą Verletzter/Erkrankter. 
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Teil I Allgemeine Regelungen für die Medizinische Task Force (MTF) 
 

1. Die Taktische Einheit Medizinische Task Force (MTF) 
Die nach Landesrecht im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen nehmen 
auch die Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die 
im Verteidigungsfall drohen, wahr.  
 
Sie werden zu diesem Zwecke vom Bund ergänzend ausgestattet und ausgebildet. Das 
Bundesministerium des Innern legt Art und Umfang der Ergänzung im Benehmen mit der 
zuständigen obersten Landesbehörde fest. (§ 11 Abs. 1 des Zivilschutz- und 
Katastrophenhilfegesetz ǎ ZSKG). 
 
Der Bund ergänzt die Ausstattung des Katastrophenschutzes in den Aufgabenbereichen 
Brandschutz, ABC-Schutz, Sanitätswesen und Betreuung (§ 13 Abs. 1 ZSKG). 
 
Die Medizinische Task Force ist eine sanitätsdienstliche Einheit für den Zivilschutz und die 
bundeslandübergreifende Hilfe. 
 
Weiterführende Vorgaben für die MTF und die Ausstattung des Bundes für den Zivilschutz sind 
geregelt im 6. Abschnitt des ZSKG. 
 
 

1.1 Gliederung der MTF 
Eine Medizinische Task Force setzt sich aus fünf Teileinheiten zusammen: 
¶ Führungsgruppe,  
¶ Dekontaminationszug für Verletzte,  
¶ Behandlungsbereitschaft,  
¶ Patiententransportgruppe,  
¶ Logistikzug.  
 
Alle Teileinheiten der MTF sind so ausgestattet, dass sie je nach Einsatz bzw. Lage entweder als 
eigenständige Teileinheit, gemeinsam mit mehreren Teileinheiten oder als geschlossene 
Einsatzabteilung MTF zu einem Einsatz angefordert werden können.  
 
Die Teileinheiten der Medizinischen Task Force ermöglichen vielfältige Einsatzoptionen, sowie 
Fähigkeitsschwerpunkte abzudecken, die zur Bewältigung einer spezifischen 
katastrophenmedizinischen Lage benötigt werden.  
 
 

1.2 Besonderheiten der Taktischen Einheit MTF 
Ein Massenanfall von Verletzten im Spannungs- und Verteidigungsfall (MANV-ZS) stellt 
besondere Herausforderungen an die sanitätsdienstlichen Einsatzkräfte, Fahrzeuge und 
Ausstattung, die in dieser Art und Form im Regelrettungsdienst nicht vorkommen. 
Hierauf müssen die Einsatzkräfte der MTF vorbereitet sein. 
 
Die Medizinische Task Force  
¶ ist bundesweit standardisiert:  

o einheitlich gegliederte Teileinheiten, 
o einheitliche Fahrzeuge & Ausstattung, 
o einheitliche Anzahl der Einsatzkräfte, 
o einheitliche Ausbildung der Einsatzkräfte, 
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¶ basiert auf einem einheitlichen Rahmenkonzept für den Zivilschutz, 
¶ ist keine Ersteinsatzeinheit,  
¶ ist überörtlich und bundeslandübergreifend einsetzbar: 

o insbesondere in der Schutz- und Versorgungsstufe 4,  
o in dynamischen Flächenlagen bei zu erwartender zerstörter Infrastruktur, (siehe Pkt. 1.6),  

¶ kann Sanitätseinsätze operativ-taktisch selbstständig führen, 
¶ ist nicht für den Lufttransport geeignet. 
 
Um die Einsatzfähigkeit einer MTF oder einer ihrer Teileinheit(en), die sich im Einsatz oder in 
Bereitstellung befinden, über längere Zeit zu gewährleisten, ist eine umfangreiche logistische 
Unterstützung erforderlich (siehe auch Teil II, Pkt. 11). 
 
Regelmäßiges Üben auf Basis des Rahmenkonzeptes und die praktische Anwendung der 
Handlungsanweisungen sind für den gewünschten Erfolg von sanitätsdienstlichen Einsätzen einer 
MTF im Spannungs- und Verteidigungsfall und in der bundeslandübergreifenden 
Katastrophenhilfe erforderlich. 
 
 

1.3 Einsatz im Spannungs- und Verteidigungsfall 
Der Einsatz einer Medizinischen Task Force im Spannungs- und Verteidigungsfall orientiert sich 
an einem Gefahrenbild, wie es einem Verteidigungsfall heutiger Art und Prägung entsprechen 
würde. Insbesondere die räumliche Begrenzung nach dem Gefahren- und Schadensbild einer 
Großschadenslage, wie sie insbesondere auch in Fällen asymmetrischer Konflikte zu erwarten 
wäre, muss beachtet werden. 
 
Einheiten, Einrichtungen und Anlagen, die für den Zivilschutz eingesetzt werden, haben den 
Voraussetzungen der Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten und des 
Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen über den Schutz der Opfer internationaler 
bewaffneter Konflikte zu entsprechen (§ 3 Abs. 1 ZSKG). 
 
Die Stellung des Deutschen Roten Kreuzes nach dem humanitären Völkerrecht als anerkannte 
nationale Gesellschaft vom Roten Kreuz sowie die der anderen nach dem Gesetz über das 
Deutsche Rote Kreuz und andere freiwillige Hilfsgesellschaften im Sinne der Genfer Rotkreuz-
Abkommen (DRKG) gleichgestellten freiwilligen Hilfsgesellschaften und ihres Personals bleiben 
unberührt (§ 3 Abs. 2 ZSKG i. V. m. § 4 DRKG). 
 
 

1.4 Einsatz in der bundeslandübergreifenden Katastrophenhilfe 
Die vom Bund den Ländern für den Spannungs- und Verteidigungsfall zur Verfügung gestellte 
ergänzende Ausstattung steht den Ländern zusätzlich für Aufgaben im Bereich des 
Katastrophenschutzes zur Verfügung. 
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1.5 Aufgaben der MTF im Spannungs- und Verteidigungsfall und in der bundeslandübergreifenden  
 Katastrophenhilfe 

Die Medizinische Task Force ist als Taktische Einheit mit Spezialfähigkeiten eine arztbesetzte, 
sanitätsdienstliche Einsatzabteilung (Verband der Größe II), die zur Unterstützung bzw. 
Ergänzung der Einheiten des Katastrophenschutzes und des Sanitätsdienstes in der Schutz- und 
Versorgungsstufe 4 1 eingesetzt werden kann.  
 
Eine MTF ist in der Versorgungsstufe 4 in der Lage, einen sanitätsdienstlichen Einsatz operativ-
taktisch selbstständig zu leiten und auszuführen. 
 
Die einzelnen Teileinheiten der MTF bieten dabei verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Die 
Schwerpunkte liegen in: 

¶ der medizinischen Versorgung,  
¶ dem Patiententransport,  
¶ der Dekontamination von Verletzten.  
 
Die MTF kann folgende Aufgaben übernehmen: 
¶ Einrichtung und Betrieb eines Behandlungsplatzes zur Versorgung von Verletzten und 

Erkrankten, 

¶ Aufbau und Betrieb einer Dekontaminationsstelle für kontaminierte Verletzte, 
¶ weiträumiger Patiententransport, 
¶ Aufbau und Betrieb einer oder mehreren Patientenablage(n), 
¶ Aufbau und Betrieb einer Sichtungsstelle vor einem Krankenhaus, 
¶ Aufbau und Betrieb einer Dekontaminationsstelle für Verletzte vor einem Krankenhaus, 

¶ Aufbau und Betrieb eines oder mehrerer Sanitätsräume (DGUV 100-001). 
 
Bundesweit gültige, bestehende rechtliche Grundlagen, Richtlinien, Leitlinien und 
Handlungsempfehlungen sind zu beachten. 
 

  

                                                             

1 Versorgungsstufe 4: Ausgewiesener Sonderschutz durch exklusive spezielle operative Vorhaltung (Task 
Forces) und Infrastruktur (Kompetenzzentren) für von Bund und Ländern gemeinsam festgelegte 
außergewöhnliche Gefahren und Schadenslagen. 
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1.6 Versorgungsstufe 4 und deren Besonderheiten 
Bei Ereignissen in der Versorgungsstufe 4 muss mit Zerstörung, Teilzerstörung sowie einer 
eingeschränkten Funktionstüchtigkeit der bestehenden Kommunikations-, Versorgungs- und 
Verkehrsinfrastruktur gerechnet werden.  
 
OĞĸâíĸĥĞéíĴí ĔĩĞĞíĞ Ɣ\ĴąĿąĸãĂí OĞøĴÕĸĿĴńĔĿńĴíĞƕ ǂ\zO§O~ǃ âíĿĴĥøøíĞ ĸíąĞŵ Őąí ŜŶ 0ŶŹ 
ƍ Telefonnetze, 
ƍ Internetverbindungen, 
ƍ Stromleitungen, 
ƍ Wasser-, Gasleitungen, 
ƍ Verkehrswege und Verkehrsleitsysteme. 
 

 
 

Abbildung 2: Ɣ~ŗĸĿíĝÕĿąĔ éíĴ ·íĴĸĥĴýńĞýĸĸĿńøíĞƕ aus Schriftenreihe: Wissenschafts-Forum Band 4:  
Ɣeíńí ~ĿĴÕĿíýąí Ŝńĝ ~ãĂńĿŜ éíĴ 0íŏĩėĔíĴńĞý ąĞ 7íńĿĸãĂėÕĞéƕ 
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2. Einsatz- und Führungsszenarien 
Im Spannungs- und Verteidigungsfall, insbesondere in dynamischen Flächenlagen, d. h. in sich 
verändernden, großflächigen Einsatzgebieten, ist die Struktur der MTF mit selbstständigen 
Teileinheiten vorteilhaft.  
 
In diesen Einsatzlagen dient die MTF dazu, die schon vorhandenen Einsatzstrukturen und im 
Einsatz befindliche Kräfte zu verstärken oder zu ersetzen. Sie kann dabei sowohl einen zugeteilten 
;ąĞĸÕĿŜÕâĸãĂĞąĿĿ ňâíĴĞíĂĝíĞŵ Õėĸ ÕńãĂ íąĞíĞ ;ąĞĸÕĿŜÕâĸãĂĞąĿĿ Ɣ~ÕĞąĿÙĿĸéąíĞĸĿƕ ĸíėâĸĿĸĿÙĞéąý 
leiten und ausführen.  
 
Im Folgenden werden drei mögliche Szenarien dargestellt, in denen die MTF bzw. einzelne 
Teileinheiten der MTF zum Einsatz kommen können: 
 
Grundsatz: 
Auch wenn nur eine Teileinheit oder mehrere Teileinheiten angefordert werden, werden diese 
grundsätzlich durch die Abteilungsführung der MTF in den Einsatz geführt. 
 
 

2.1 Einsatz einer Teileinheit / den Teileinheiten der MTF einer EL/TEL/ÖEL unterstellt 
Als Unterstützung der Einsatzleitung vor Ort kann eine Teileinheit oder mehrere Teileinheiten der 
MTF angefordert werden. Die Teileinheit(en) der MTF sind der bestehenden Einsatzleitung vor Ort 
unterstellt und erhalten von dieser die Einsatzaufträge. 
 

 
 

 

Abbildung 3: GĴÕøąĔ ƔEinsatz einer Teileinheit / den Teileinheiten der MTF einer EL/TEL/ÖEL unterstelltƕ 
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2.2 Einsatz einer gesamten MTF einer EL/TEL/ÖEL unterstellt 
Eine gesamte MTF, d. h. alle fünf Teileinheiten, wird zur Unterstützung angefordert. Die Abteilung 
unterstellt sich in diesem Einsatzfall einer bestehenden Einsatzleitung vor Ort und erhält von 
dieser die Einsatzaufträge. 
 

 
 

Abbildung 4: GĴÕøąĔ ƔEinsatz einer gesamten MTF einer EL/TEL/ÖEL unterstelltƕ 

 
 

2.3 Einsatz einer gesamten MTF einem Stab unterstellt 
Eine komplette MTF, d. h. alle fünf Teileinheiten, werden zur Durchführung aller 
sanitätsdienstlichen Aufgaben von einem Stab geführt. Die MTF wird dem Stab direkt unterstellt. 
Sie übernimmt alle anfallenden sanitätsdienstlichen Einsatzaufgaben. 
 

 
 

Abbildung 5:  GĴÕøąĔ Ɣ;ąĞĸÕĿŜ einer gesamten MTF einem Stab unterstellt ƕ 

 
Die operativ-taktische Führung aller sanitätsdienstlichen Aufgaben liegt bei der MTF selbst. 
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2.4 Einsetzen von spontanen Hilfskräften aus der Bevölkerung 
Freiwillige können zur Unterstützung der Einheiten beim Einsatz mitwirken, sofern sie sich den 
Weisungen des jeweiligen Einheitsführers unterstellen.  
 
Bei der Mithilfe von spontanen Hilfskräften sind die länderspezifischen Regelungen zu beachten. 
 
Die Führungskräfte haben gegenüber diesem Personenkreis hinsichtlich Auswahl und Einsatz eine 
besondere Fürsorgepflicht. 
 
Es dürfen nur Aufgaben zugewiesen werden, die den Fähigkeiten der spontanen Hilfskraft 
entsprechen. 
 
Hilfskräfte sind ausschließlich den Teileinheiten/Funktionsbereichen zuzuordnen, die außerhalb 
des Gefahrenbereiches liegen und unterstützen deren Arbeiten. 
 
Für die Dauer ihrer Mitwirkung sind die Hilfskräfte in die Einsatzdokumentation aufzunehmen, 
ihre Personalien sind festzuhalten. 
 
 

3. Länderverteilung 
Die ergänzende Ausstattung wird den Ländern vom Bund zur Verfügung gestellt. Die Länder 
geben die Ausstattung an die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden weiter. Diese 
können die Ausstattung an die Träger der Einheiten und Einrichtungen (mitwirkenden 
Organisationen, Hilfsorganisationen sowie Feuerwehren) weitergeben. 
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Abbildung 6:  Medizinische Task Force ǎ Länderstandorte ǎ MTF-Nummer 
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4. Anforderungen an die zuständigen Stellen, Behörden und Träger der MTF 
Zur Herstellung der Einsatzfähigkeit, zur Durchführung eines Einsatzes und zur 
Durchhaltefähigkeit längerdauernder Einsätze einer MTF, bedarf es im Vorfeld vielfältiger 
Planungen und Vorbereitungen innerhalb und zwischen: 
¶ den jeweiligen Landesinnenministerien bzw. Senatoren für Inneres (zuständige Stelle), 
¶ den zuständigen Verwaltungsbehörden, Kreisen, kreisfreien Städten und, Bezirken (zuständige 

Behörden), 
¶ der MTF und den jeweils zuständigen Organisationen, Hilfsorganisationen und Feuerwehren 

(zuständige Träger), 
¶ den jeweiligen MTF-Teileinheiten. 
 
Regelmäßige Übungen auf Basis des Rahmenkonzeptes und die praktische Anwendung der 
Handlungsanweisungen sind für den gewünschten Erfolg von sanitätsdienstlichen Einsätzen einer 
MTF im Spannungs- und Verteidigungsfall und der bundeslandübergreifenden Katastrophenhilfe 
erforderlich. 
 
Es ist empfehlenswert, in Abstimmung zwischen den zuständigen Stellen, Behörden sowie den 
Trägern der MTF eine einvernehmliche Regelung für die Ernennung/Bestellung/Berufung der: 
¶ Führungskräfte aller fünf Teileinheiten, 
¶ deren Stellvertretern, 

¶ des Medizinischen Leiters (ML MTF) der MTF, 
¶ dessen Stellvertreter, 

¶ des Medizinischen Leiters Behandlungsbereitschaft (ML BeB MTF), 
¶ dessen Stellvertreter, 
zu schaffen. 
 
 

4.1 Organisation und Vorbereitung auf Standortebene 
Es ist empfehlenswert, in Abstimmung zwischen den zuständigen Stellen, Behörden sowie den 
Trägern der MTF eine einvernehmliche Regelung für die Organisation sowie Vorbereitung auf 
Standortebene zu schaffen. 
 
Hierzu gehören insbesondere:  
¶ Aufstellung der Fahrzeuge nach Verfügbarkeit der benötigten Einsatzkräfte und deren 

Funktion,  
¶ Vorbereitung der Fahrzeuge für den überörtlichen Einsatz,  
¶ Betrieb der Fahrzeuge nicht für den Grundschutz planen und im Regelbetrieb,  
¶ Beschriftung der Fahrzeuge nach Landesvorgaben, 
¶ Einbindung in die Alarm- und Ausrückeordnung, 
¶ Planung und Durchführung von Übungen, 
¶ Hilfe bei der Freistellung vom Arbeitgeber/Lohnfortzahlung,  
¶ Einrichtung eines Systems øňĴ ƔLÕĞéĔÕĸĸíƕŵ 0ÕĴýíėémitnahme,  
¶ Bestimmung von Sammelräumen am Standort, 
¶ Planung, Durchführung von administrativen & organisatorischen Maßnahmen: 

o Besprechungen/Dienstabende, 
o Ausbildungsübersicht, 
o Statistische Erhebungen. 

 
Verwaltungsvereinbarungen/Sonderpläne zwischen Land/Kreis/und Träger sind empfehlenswert. 
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4.1.1 Mitnahme Bargeld/Handkasse 
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass benötigte Verbrauchsmaterial/Dienstleistungen nicht 
mit elektronischen Zahlungsmitteln beschafft werden können, wird dringend empfohlen, neben 
Kredit- und Tankkarten für die Sicherstellung der Versorgung der MTF, die TE Log mit 
entsprechenden finanziellen Mitteln (Bargeld, Handkasse) auszustatten. 
 
 

4.2 Anforderung der MTF 
Die Anforderung einer MTF erfolgt im Spannungs- und Verteidigungsfall sowie der 
bundeslandübergreifenden Katastrophenhilfe im Rahmen des zwischen Bund und Länder im AK V 
øíĸĿýíėíýĿíĞ FĥĴĝńėÕĴĸÕĿŜíĸ Ɣ^ÙĞéíĴňâíĴýĴíąøíĞéí #ĞøĥĴéíĴńĞý ńĞé ;ĞĿĸíĞéńĞý ŏĥĞ 
;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿíĞƕ (siehe Anlagenverzeichnis Anlage 08). 
 
Das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ) nimmt im Rahmen des 
Engpassressourcenmanagements gemäß § 16 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 des ZSKG auf Bitten 
eines Landes eine Vermittlerfunktion wahr.  
 
Der Bund (GMLZ) wird immer über den Einsatz einer MTF informiert. 
 
 

4.3 Alarmierung der MTF 
Alle fünf Teileinheiten einer MTF sollen sich spätestens 90 Minuten nach Alarmierung in einem 
Sammelraum auf Standortebene der MTF für den Kfz-Marsch im Verband einfinden. 
 
Grundlagen für das Alarmieren sind die Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) der jeweils 
zuständigen Behörde des Katastrophenschutzes sowie die Alarmierungsvorgaben die von den 
jeweiligen Ländern zur Regelung der Alarmierung einer MTF getroffen werden. 
 
Die Alarmierungsunterlagen enthalten Angaben über u. a.: 
¶ Erreichbarkeit der Einsatzkräfte (u. a. Anschrift, Arbeitgeber, Telefon), 
¶ Art der Alarmierung, 
¶ Alarmwege (wer alarmiert wen?), 

¶ Sammelplatz auf Standortebene. 
 
Jede Einsatzkraft hat für seine persönliche Einsatzbereitschaft zu sorgen und im Rahmen seiner 
Aufgaben an der Herstellung der Einsatzbereitschaft der Einheiten/Teileinheiten mitzuwirken. 
Änderungen seiner Erreichbarkeit werden unaufgefordert gemeldet. 
 
Ist die einsatzfähige Stärke der MTF oder deren Teileinheiten am Sammelraum auf Standortebene 
erreicht, ist die hergestellte Einsatzbereitschaft zu melden. 
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5. Bewirtschaftung 
Es gilt das jährlich veröffentlichte Bewirtschaftungsrundschreiben des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. 
 
Hierin werden Regelungen zu der Kostentragungspflicht des Bundes im Zusammenhang mit der 
Ausführung des ZSKG , zur Verwaltung der bundesfinanzierten Fahrzeuge, der Ausstattung und 
des Gerätes des ergänzenden Katastrophenschutzes sowie zur Bewirtschaftung der den Ländern 
zugewiesenen Haushaltsmitteln des Bundes getroffen. 
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Teil II  Beschreibung der Medizinischen Task Force 
 

6. Gesamtstärke und Gliederung der Medizinischen Task Force 
6.1 Einsatzkräfte der MTF 

¶ Gesamtstärke: 23/ 31/ 84/ 138 
¶ Führungsgruppe (Stärke: 5/ 1/3/ 9) 
¶ Behandlungsbereitschaft (Stärke: 13/19/ 34/ 66) 
¶ Patiententransportgruppe (Stärke: 0/2/10/12) 
¶ Dekontaminationszug für Verletzte (Stärke: 3/ 5/28/ 36) 

¶ Logistikzug (Stärke: 2/ 4/ 9/ 15) 
 
 

6.2 Fahrzeuge und Ausstattung der MTF 

¶ Fahrzeuge insgesamt: 26,  
¶ Führungsgruppe: 2, 
¶ Dekontaminationszug für Verletzte: 5, 

¶ Behandlungsbereitschaft: 10, 
¶ Patiententransportgruppe: 6, 
¶ Logistikzug: 3. 
 
Die jeweils gültigen Material- und Ausstattungslisten aller Teileinheiten und deren Fahrzeuge sind 
in den entsprechenden aktuellen Begleitheften ersichtlich. 
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6.3 Grafische Darstellung Stärke und Gliederung der MTF 
 

 
 

Abbildung 7: Gesamtstärke und Gliederung der MTF 

 
Die Aufbau- sowie Ablauforganisation der Teileinheiten werden in den jeweiligen 
Handlungsempfehlungen/Musterbeispiele beschrieben. 
 
Die Handlungsempfehlungen/Musterbeispiele der MTF dienen als Hilfestellung und Leitfaden für 
Einsatzkräfte vor und während des Einsatzes. Dabei werden als Zielsetzung die ordnungsgemäße, 
funktionstüchtige und sichere Aufbau und Betrieb der jeweiligen Teileinheiten festgelegt.  
 
Die Empfehlungen geben weiterhin die Aufgabenfelder der einzelnen Teilbereiche der 
Teileinheiten wieder und behandeln die relevanten Thematiken.  
 
Zur Unterstützung fungieren neben ausführlichen Beschreibungen verschiedene Abbildungen, 
Skizzen, Leitlinien und Algorithmen. 
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6.4 Taktische Zeichen der MTF 
 

 
 

Abbildung 8: Taktische Übersicht Stärke und Gliederung MTF 
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7. Führungsgruppe (FüGr) 
Die Führungsgruppe (FüGr) ist die Führungseinheit der MTF und ihrer Teileinheiten.  
 

 
 

Abbildung 9: Taktisches Zeichen der MTF Führungsgruppe 

 
 

7.1 Aufgabenbeschreibung 
Die FüGr unterstützt den Abteilungsführer bei der Wahrnehmung seiner Führungsaufgaben und 
hält Verbindung zu ihren Teileinheiten sowie den benachbarten Kräften und der übergeordneten 
Führungsebene. 
 
Die FüGr übernimmt dabei die Führung der eingesetzten Teileinheiten gemäß den von der EL, 
TEL, ÖEL oder dem Stab vorgegebenen Einsatzaufgaben.  
 
Wird die gesamte MTF, d. h. alle fünf Teileinheiten, von einem Stab mit der Durchführung aller 
sanitätsdienstlichen Aufgaben beauftragt, übernimmt die MTF die sanitätsdienstliche 
Einsatzleitung vor Ort, bleibt aber dem Stab unterstellt. 
 
Die FüGr ist für die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der MTF oder deren Teileinheiten während 
des Einsatzes verantwortlich. Dieses beinhaltet u. a. die Fürsorgepflicht, dass die Arbeits- und 
Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, um so mögliche Gefährdungen der eigenen 
Einsatzkräfte vermeiden bzw. minimieren zu können.  
 
Die FüGr sorgt darüber hinaus dafür, dass für nachkommende MTF-Teileinheiten ein 
Bereitstellungsraum eingerichtet wird. 
 
Die Rückführung der MTF in die Unterkunft sowie die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft 
wird sichergestellt. Die Einsatznachbereitung ist ebenfalls Aufgabe der FüGr. 
 
 

7.2 Leistungsbeschreibung 
FüGr: 
¶ Stellen und Entsenden eines Vorauskommandos,  

¶ Aufbau und Betrieb einer mobilen Führungsstelle,  
¶ Führen einer Abteilung gemäß den Einsatz- und Führungsszenarien (siehe Punkt 2.1-2.3) der 

MTF über einen längeren Zeitraum,  
¶ Stellen und Betreiben eines Melderfahrzeugs. 
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7.3 Stärke und Gliederung  
7.3.1 Einsatzkräfte 

Die Führungsgruppe besteht aus neun Einsatzkräften (Stärke: 5/1/3/ 9). 
 

AFü MTF Abteilungsführer Medizinische Task Force 

stv. AFü MTF stellvertretender Abteilungsführer Medizinische Task Force 

ML MTF Medizinischer Leiter Medizinische Task Force 

FüAss BeB Führungsassistent Behandlungsbereitschaft in der Führungsgruppe 

SpFu FüGr Sprechfunker 

Kf KdoW Kraftfahrer Kommandowagen 

  

FüAss Dekon V Z  
Führungsassistent für Dekontaminationszug für Verletzte in der 
Führungsgruppe 

FüAss PtGr 
Führungsassistent für Patiententransportgruppe in der 
Führungsgruppe 

Me/Kf FüKW Melder/Kraftfahrer Führungskraftwagen 

 
Die einzelnen Funktionen der Führungsgruppe übernehmen im Einsatz bestimmte 
Führungsaufgaben nach Sachgebieten: 
 

Abteilungsführer Abteilungsführung Einheitsführung 

stv. Abteilungsführer Lage & Einsatz 
Aufgaben analog 
S2/S3 

Medizinischer Leiter MTF ĝíéąŜąĞąĸãĂí Ɣ#ńøĸąãĂĿƕ   
Führungsassistent BeB  
in der FüGr 

Personal & Versorgung für die BeB 
Aufgaben analog 
S1/S4 

Sprechfunker FüGr Information & Kommunikation Aufgaben analog S6 

Kraftfahrer KdoW Information & Kommunikation Aufgaben analog S6 

   
Führungsassistent Dekon V Z  
in der FüGr 

Personal & Versorgung für den Dekon V 
Z 

Aufgaben analog 
S1/S4 

Führungsassistent PtGr  
in der FüGr 

Personal & Versorgung für die PtGr 
Aufgaben analog 
S1/S4 

Melder/Kraftfahrer FüKW Information & Kommunikation Aufgaben analog S6 

 
 

7.3.2 Fahrzeuge und Ausstattung 
Die Führungsgruppe besteht aus zwei Fahrzeugen: 

¶ 1 x Kommandowagen (KdoW), 
¶ 1 x Führungskraftwagen (FüKW). 
 
Die jeweils gültigen Material- und Ausstattungslisten der Führungsgruppe und deren Fahrzeuge 
sind in den entsprechenden aktuellen Begleitheften ersichtlich. 
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7.3.3 Grafische Darstellung der Stärke sowie Gliederung 
 

 
 

Abbildung 10:  Stärke und Gliederung der Führungsgruppe 

 
Die Aufbau- sowie Ablauforganisation der Führungsgruppe wird in der 
Handlungsempfehlung/dem Musterbeispiel beschrieben. 
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7.4. Aufgaben und Funktion der Einsatzkräfte 
7.4.1 Abteilungsführer Medizinische Task Force (AFü MTF) ǎ Verband II 

Der Abteilungsführer Medizinische Task Force (AFü MTF MTF) ist der Vorgesetzte aller 
Einsatzkräfte der MTF und ist ihnen gegenüber weisungsbefugt. Der AFü MTF übernimmt die 
Leitung der FüGr. 
 
Im Einsatz ist der AFü MTF der übergeordneten Führungsebene unterstellt. Er darf grundsätzlich 
keine der Führungsebenen übergehen. 
 
Im Spannungs- und Verteidigungsfall kann der AFü MTF einen sanitätsdienstlichen 
Einsatzabschnitt selbstständig leiten.  
 
Der AFü MTF ist - unabhängig von seiner tatsächlichen Unterstellung im Einsatzfall - gegenüber 
dem Aufgabenträger für die personelle und materielle Einsatzbereitschaft seiner Einheit 
verantwortlich. 
 
Er ist für die Planung und Durchführung aller administrativen und organisatorischen Maßnahmen, 
einschließlich der Ausbildung für die Gesamtabteilung, verantwortlich.  
 
Der Vertreter des AFü MTF ist der stellvertretende Abteilungsführer. 
 
 

7.4.2 stellvertretender Abteilungsführer Medizinische Task Force (stv. AFü MTF) 
Der stellvertretende Abteilungsführer Medizinisch Task Force (stv. AFü MTF) ist eine 
Führungskraft, die den AFü MTF bei seiner Führungsaufgabe unterstützt und diesem unterstellt 
ist.  
 
Er ist zugleich Vorgesetzter der Einsatzkräfte der Führungseinheit.  
 
Im Einsatz unterstützt er den AFü MTF, insbesondere indem er die folgenden Aufgaben (analog 
der S-Funktionen S2/S3 in der Stabsarbeit) übernimmt: 

¶ Einrichtung und Betrieb der Befehlsstelle der Abteilung, 
¶ Lagefeststellung und ǎdarstellung, 
¶ Verantwortung der Einsatzdokumentation, 
¶ Führen des Einsatztagebuchs der Abteilung (siehe Anlage 13), 

¶ Anforderung der Versorgung und Regelung der Verteilung, 
¶ Sicherstellung der Zusammenarbeit mit anderen Ämtern, Behörden und Organisationen,  
¶ die Veranlassung von Sofortmaßnahmen für gefährdete Bevölkerung. 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit und Ausstattung der FüGr.  
 
Der stv. AFü MTF unterstützt den AFü MTF bei den Verwaltungsaufgaben und der Ausbildung, 
soweit diese nicht von dem Aufgabenträger ausgeübt werden.  
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7.4.3 Medizinischer Leiter der Medizinischen Task Force (ML MTF) 
Der Medizinische Leiter der Medizinischen Task Force (ML MTF) ist hierarchisch dem AFü MTF 
unterstellt. 
 
Er ist verantwortlich für die Effektivität, Effizienz und das Qualitätsmanagement der 
medizinischen Maßnahmen der Patientenversorgung und ǎbetreuung im Einsatz. 
 
Dem ML MTF obliegt die medizinische Fachaufsicht über die in der MTF eingesetzten Ärzte. Er 
berät den AFü MTF hinsichtlich medizinischer Aspekte im Einsatzgeschehen.  
 
Im Einsatz hält er Kontakt zum medizinischen Personal in den Teileinheiten Dekontamination 
Verletzter, Behandlung und Patiententransport. 
 
Im Einsatz ist der ML MTF der übergeordneten medizinischen Leitung unterstellt. Er darf 
grundsätzlich keine der medizinischen Führungsstrukturen übergehen. 
 
Er hält Kontakt zum zuständigen Gesundheitsamt, zu Krankenhäusern und anderen medizinischen 
und sanitätsdienstlichen Einrichtungen. 
 
 

7.4.4 Führungsassistent Behandlungsbereitschaft in der Führungsgruppe (FüAss BeB) 
Der Führungsassistent Behandlungsbereitschaft in der Führungsgruppe (FüAss BeB) ist dem AFü 
MTF unterstellt.  
 
Im Einsatz ist er in Erfüllung seiner Aufgaben gegenüber dem stv. AFü MTF verantwortlich.  
 
Er assistiert dem stv. AFü MTF bei zu treffenden Entscheidungen für den Bereich Behandlung 
(Beh). 
 
Im Einsatz stellt er die Verbindung zwischen der FüGr und der BeB für die FüGr sicher. 
 
Er ist verantwortlich für die Sicherstellung der aktuellen Übersicht der BeB über: 
¶ Kräfteansatz, 

¶ Fahrzeuge. 
 
Der FüAss BeB übernimmt die folgenden Aufgaben der BeB (analog der S-Funktionen S1/S4 in 
der Stabsarbeit) für die FüGr:  
¶ Sammlung und Meldung des Bedarfs der BeB an den stv. AFü MTF sowie den ML MTF, z. B. 

Nachforderung von:  
o Einsatzkräften, 
o Hilfskräften,  
o Verpflegung, 
o Einsatzmitteln, 

¶ Sicherstellung der Ausführung von Nachforderungen. 
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7.4.5 Sprechfunker in der Führungsgruppe(SpFu FüGr) 
Der Sprechfunker in der Führungsgruppe(SpFu FüGr) untersteht dem stv. AFü MTF. 
In der Einsatzvorbereitung und im Einsatz hat der SpFu FüGr insbesondere folgende Aufgaben. 
Er: 
¶ ist für den ordnungsgemäßen Betrieb und die vorschriftsmäßige Benutzung der 

Kommunikationsmittel verantwortlich, 
¶ stellt die ständige Erreichbarkeit seiner Einheit über Funk und ggf. andere fernmeldetechnische 

Wege sicher, 

¶ meldet der übergeordneten Führungsebene Änderungen in der fernmeldetechnischen 
Erreichbarkeit seiner Einheit, 

¶ ist verantwortlich für die Nachrichtenübermittlung, -aufnahme und ǎweiterleitung, 
¶ führt die für den Fernmeldebetrieb erforderlichen Dokumente (Sprechfunknachweis, 

Vierfachvordrucke u. a.), 
¶ wartet und pflegt die Kommunikationsmittel und veranlasst bei Störungen der Geräte die 

Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit. 
 
 

7.4.6 Kraftfahrer Kommandowagen (Kf KdoW) 
Der Kraftfahrer des Kommandowagens (Kf KdoW) ist dem stv. AFü MTF unterstellt.  
 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
 
 

7.4.7 Führungsassistent Dekontamination Verletzter in der Führungsgruppe (FüAss Dekon V Z) 
Der Führungsassistent Dekontamination Verletzter in der Führungsgruppe (FüAss Dekon V Z) ist 
dem AFü MTF unterstellt.  
 
Im Einsatz ist er in Erfüllung seiner Aufgaben gegenüber dem stv. AFü MTF verantwortlich.  
 
Er assistiert dem stv. AFü MTF bei zu treffenden Entscheidungen für den Bereich 
Dekontamination Verletzter. 
 
Im Einsatz stellt er die Verbindung zwischen der FüGr und dem Dekon V Z für die FüGr sicher. 
 
Er ist verantwortlich für die Sicherstellung der aktuellen Übersicht des Dekon V Z über: 
¶ Kräfteansatz, 
¶ Fahrzeuge. 
 
Der FüAss Dekon V Z übernimmt die folgenden Aufgaben des Dekon V Z (analog der S-
Funktionen S1/S4 in der Stabsarbeit) für die FüGr:  
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¶ Sammlung und Meldung des Bedarfs der Dekon V Z an den stv. AFü MTF sowie den ML MTF, 
z. B. Nachforderung von:  
o Einsatzkräften, 
o Hilfskräften,  
o Verpflegung, 
o Einsatzmitteln, 

¶ Sicherstellung der Ausführung von Nachforderungen. 
 
 

7.4.8 Führungsassistent Patiententransport in der Führungsgruppe (FüAss PtGr) 
Der Führungsassistent Patiententransport in der Führungsgruppe (FüAss PtGr) ist dem AFü MTF 
unterstellt.  
 
Im Einsatz ist er in Erfüllung seiner Aufgaben gegenüber dem stv. AFü MTF verantwortlich.  
 
Er assistiert dem stv. AFü MTF bei zu treffenden Entscheidungen für den Bereich 
Patiententransport. 
 
Im Einsatz stellt er die Verbindung zwischen der FüGr und der PtGr sicher. 
 
Er ist verantwortlich für die Sicherstellung der aktuellen Übersicht der PtGr über: 
¶ Kräfteansatz, 

¶ Fahrzeuge. 
 
Der FüAss PtGr übernimmt die folgenden Aufgaben der PtGr (analog der S-Funktionen S1/S4 in 
der Stabsarbeit) für die FüGr:  
¶ Sammlung und Meldung des Bedarfs der PtGr an den stv. AFü MTF sowie den ML MTF, z. B. 

Nachforderung von:  
o Einsatzkräften, 
o Hilfskräften,  
o Verpflegung, 
o Einsatzmitteln, 

¶ Sicherstellung der Ausführung von Nachforderungen. 
 
Im Falle aller KTW B im Einsatz übernimmt er die Aufgaben der Nachforderung von benötigten 
PtGr.  
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7.4.9 Melder/Kraftfahrer Führungskraftwagen (Me/Kf FüKW) 
Der Melder/Kraftfahrer des Führungskraftwagens (Me/Kf FüKW) untersteht dem stv. AFü MTF. 
 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
 
Er überbringt und holt Informationen (Befehle, Meldungen, Anträge etc.) und gibt diese weiter. 
Dazu steht ihm der FüKW zur Verfügung. 
 
 

7.5 Materialausstattung 
Eine genaue Materialausstattung kann den jeweiligen Begleitheften der jeweiligen Fahrzeugtypen 
der FüGr entnommen werden.  
 
 

7.6 Fahrzeugausstattung 
7.6.1 Kommandowagen (KdoW) 

siehe Typenblatt KdoW (Anlage 14). 
 

 
 

Abbildung 11:  KdoW 

 
 

7.6.2 Führungskraftwagen (FüKW) 
siehe Typenblatt FüKW (Anlage 15). 
 

 
 

Abbildung 12:  FüKW 
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8. Behandlungsbereitschaft (BeB) 
Die Behandlungsbereitschaft (BeB) stellt die Patientenversorgung in einer 
katastrophenmedizinischen Schadenslage im Spannungs- und Verteidigungsfall und in der 
bundeslandübergreifenden Katastrophenhilfe sicher. 
 

 
 

Abbildung 13:  Taktisches Zeichen der MTF Behandlungsbereitschaft 

 
Die Aufbau- und Ablauforganisation des Behandlungsplatzes der Behandlungsbereitschaft (BeB-
MTF) ist in der Handlungsempfehlung detailliert beschrieben. 
 
 

8.1 Aufgabenbeschreibung 
Die Aufgabe der BeB ist der Aufbau und Betrieb eines Behandlungsplatzes Medizinische Task 
Force (BHP MTF). 
 
Die Aufgaben des BHP MTF in der zentralen Patientenversorgung von verletzten/erkrankten 
Personen (Patienten) sind:  

¶ die Eingangs- und Verlaufssichtung,  
¶ Sicherung der Vitalfunktionen, 
¶ die medizinische Behandlung,  

¶ das Herstellen der Transportfähigkeit, 
¶ Festlegung der Transportpriorität. 
 
Alternativ können mit dem Material und Personal der BeB folgende Aufgaben übernommen 
werden: 

¶ Aufbau und Betrieb von Patientenablage(n), 

¶ Aufbau und Betrieb von Sichtungsstellen vor einem Krankenhaus. 
 

  

MTF
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8.2 Leistungsbeschreibung 
Die Einsatzkräfte sowie das Material der BeB gewährleisten die: 
¶ Bereitstellung von 50 parallel betriebenen Versorgungsplätzen für die unterschiedlichen 

Sichtungskategorien, 
¶ Versorgung von bis zu (ohne Materialnachführung): 

o 100 Verletzten mit traumatisch/thermischen Verletzungsmustern bei kontinuierlichem 
Durchlauf oder 

o 50 Verletzten mit traumatisch/thermischen Verletzungsmustern über einen Zeitraum bis 
zu 48 Stunden bei fehlender Transportmöglichkeit, 

¶ ereignisunabhängige Notfallversorgung für akut Erkrankte. 
 
Die Anzahl der Verletztenversorgung pro Stunde ist lage- und szenarienabhängig. Mit der 
Bereitstellung von 50 parallel betriebenen Versorgungsplätzen kann eine hohe stündliche 
Verletztenversorgung ermöglicht werden, sofern die Materialnachführung und ggf. der 
Personalwechsel gewährleistet sind. 
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8.3 Stärke und Gliederung 
8.3.1 Einsatzkräfte 

Die BeB besteht aus 66 Einsatzkräften (Stärke: 13/19/ 34/ 66). 
 

BFü BeB Bereitschaftsführer Behandlungsbereitschaft 

stv. BFü BeB  stellvertretender Bereitschaftsführer Behandlungsbereitschaft 

ML BeB  Medizinischer Leiter Behandlungsbereitschaft  

FüAss VSN  Führungsassistent Versorgungsnachweis  

FüHe VSN  Führungshelfer Versorgungsnachweis 

Arzt St 2  Arzt Sichtungsstelle 2 

RS St 2 Rettungssanitäter Sichtungsstelle 2 

San St 2 Sanitäter der Sichtungsstelle 2 

Kf MTW Beh 1 Fü Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 1 Führung 

  ZFü ES Zugführer Eingangssichtung 

Arzt St 1  Arzt Sichtungsstelle 1 

RS St 1 Rettungssanitäter Sichtungsstelle 1 

San St 1 Sanitäter der Sichtungsstelle 1 

GrFü TA Gruppenführer Totenablage 

San TA Sanitäter Totenablage 

GrFü AD/PtO  
Gruppenführer 
Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation 

RS AD/PtO 
Rettungssanitäter 
Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation  

Kf MTW Beh 2 PtO 
Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 2 
Patiententransportorganisation 

 
 

GrFü BhS Gruppenführer Behandlungsstelle  

stv. GrFü BhS stellvertretender Gruppenführer Behandlungsstelle 

Arzt BhS Arzt Behandlungsstelle 

RS BhS Rettungssanitäter Behandlungsstelle 

San BhS Sanitäter Behandlungsstelle 

Kf GW San BhS Kraftfahrer Gerätewagen Sanität Behandlungsstelle 

 
 GrFü InTr Gruppenführer Interner Patiententransport 

stv. GrFü InTr stellvertretender Gruppenführer Interner Patiententransport 

San InTr Sanitäter Interner Patiententransport 

San InTr Sanitäter Interner Patiententransport 

San InTr Sanitäter Interner Patiententransport 

Kf GW Beh InTr Kraftfahrer Gerätewagen Behandlung - Interner Patiententransport 
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8.3.2 Fahrzeuge und Ausstattung 
Die BeB besteht aus 10 Fahrzeugen: 
¶ 2 x Mannschaftstransportwagen Behandlung (MTW Beh 1 und 2), 
¶ 7 x Gerätewagen Sanität (GW San); je ein Gerätewagen Sanität betreibt eine Behandlungsstelle 

(BhS A - G), 
¶ 1 x Gerätewagen Behandlung (GW Beh). 
 
Die jeweils gültigen Material- und Ausstattungslisten der Behandlungsbereitschaft und deren 
Fahrzeuge sind in den entsprechenden aktuellen Begleitheften ersichtlich. 
 
 

8.3.3 Grafische Darstellung der Stärke sowie Gliederung  
 

 
 

Abbildung 14: Stärke und Gliederung der Behandlungsbereitschaft 

 
Die Aufbau- sowie Ablauforganisation der Behandlungsbereitschaft wird in der 
Handlungsempfehlung/dem Musterbeispiel beschrieben. 
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8.4 Funktionsstellen des Behandlungsplatzes 
Der BHP MTF setzt sich aus 13 unterschiedlichen Funktionsstellen zusammen:  
¶ Führung Behandlungsbereitschaft (Fü BeB), 
¶ Eingangssichtung (ES), 
¶ Versorgungsnachweis (VSN), 

¶ Interner Patiententransport (InTr), 
¶ Behandlungsstellen A ǎ G (BhS A ǎ G), 
¶ Totenablage (TA), 
¶ Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation (AD/PtO). 
 
Aufgrund der besonderen Struktur und Arbeitsweise des BHP MTF ist die Wahrnehmung der 
anfallenden Führungsaufgaben bei einer klassischen Gliederung der BeB gemäß DV 100 nicht 
sinnvoll. Der BHP MTF hat eine taktische (nicht-medizinische) Führung, ausgeübt von dem Führer 
und seinem Stellvertreter der BeB und eine fachliche (medizinische) Führung, ausgeübt von dem 
ML BeB MTF und dem Führungsassistenten Versorgungsnachweis. 
 
 

8.4.1 Führung Behandlungsbereitschaft (Fü BeB) 
Die Führung der Behandlungsbereitschaft soll an zentraler Stelle (Eingang zum BHP-Gelände) 
stationiert sein. Sie führt den Einsatz der BeB. 
 
Der MTW Beh 1 - Fü transportiert das Führungspersonal zum Einsatzort und dient der Fü BeB als 
Führungsfahrzeug.  
 
Der MTW Beh 1 - Fü ist die Führungsstelle der BeB. 
 
Die über die Beladung des MTW Beh1 - Fü hinausgehende Ausstattung für die Funktionsstelle Fü 
BeB ist auf dem Gerätewagen Behandlung (GW Beh) verlastet. 
 

BFü BeB Bereitschaftsführer Behandlungsbereitschaft 

stv. BFü BeB  stellvertretender Bereitschaftsführer Behandlungsbereitschaft 

ML BeB  Medizinischer Leiter Behandlungsbereitschaft  

Kf MTW Beh 1 Fü Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 1 Führung 

 
Stärke: 3/0/1/4 
 

 
 

Abbildung 15:  Funktionsstelle Führung Behandlungsbereitschaft  
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8.4.2 Eingangssichtung (ES) 
Die Eingangssichtung (ES) besteht aus zwei Sichtungsstellen mit jeweils zwei Sichtungsplätzen, so 
dass mehrere Verletzte/Erkrankte zeitgleich gesichtet werden können, mit dem Ziel:  
¶ Behandlungsprioritäten festzulegen, 
¶ adäquate Verteilung in die einzelnen Behandlungsstellen (BhS) zu ermöglichen, 
¶ lebensnotwendige Soforttransporte in eine weiterführende,  
¶ Behandlungseinrichtung einzuleiten. 
 
Verstorbene Patienten werden nach der Sichtung umgehend der Totenablage zugeführt.  
 
In der ES werden bei Bedarf ausschließlich lebensrettende Sofortmaßnahmen durchgeführt: 
¶ Atemwege freimachen, 

¶ Atemwege freihalten, 
¶ starke Blutungen stillen. 
 
Der ZFü ES, der Arzt St 1, der RS St 1 sowie der San St 1 werden mit dem MTW Beh 2 - PtO zur 
Einsatzstelle transportiert. Der Arzt St 2, der RS St 2 sowie der San St 2 San werden mit dem MTW 
Beh 1 Fü zur Einsatzstelle transportiert. 
 
Die über die Beladung des MTW Beh2 PtO hinausgehende Ausstattung für die Funktionsstelle ES 
ist auf dem Gerätewagen Behandlung (GW Beh) verlastet. 
 

ZFü ES Zugführer Eingangssichtung 

Arzt St 1  Arzt Sichtungsstelle 1 

RS St 1 Rettungssanitäter Sichtungsstelle 1 

San St 1 Sanitäter der Sichtungsstelle 1 

Arzt St 2  Arzt Sichtungsstelle 2 

RS St 2 Rettungssanitäter Sichtungsstelle 2 

San St2  Sanitäter der Sichtungsstelle 2 

 
Stärke: 3/0/4/7 
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Abbildung 16:  Funktionsstelle Eingangssichtung 
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8.4.3 Interner Patiententransport (InTr) 
Nach der Eingangssichtung wird der Patient durch einen Trägertrupp des Internen 
Patiententransports der zugewiesenen Behandlungsstelle zur weiteren medizinischen Versorgung 
transportiert. 
 
Die Einsatzkräfte des InTr gewährleisten die sofortige Verfügbarkeit von Transportpersonal. Um 
einen kontinuierlichen internen Transport zu gewährleisten, werden weitere Helfer benötigt.  
 
Der InTr muss zumindest zeitweise auf freies Personal aus anderen Funktionsstellen sowie auf die 
Hilfe Spontanhelfer zurückgreifen. 
 
Während des Transports muss das eingesetzte Personal die lebenswichtigen Funktionen des zu 
transportierenden Patienten überwachen. 
 
Verstorbene werden der Totenablage zugeführt. 
 
Das Personal der InTr besetzt den GW Beh. 
 
Neben der Ausstattung des InTr ist auf dem GW Beh auch die Ausstattung insbesondere der 
folgenden Funktionsstellen verlastet: 
¶ Führung Behandlungsbereitschaft, 

¶ Eingangssichtung, 
¶ Versorgungsnachweis, 

¶ Totenablage, 
¶ Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation. 
 

GrFü InTr Gruppenführer Interner Patiententransport 

stv. GrFü InTr stellvertretender Gruppenführer Interner Patiententransport 

San InTr Sanitäter Interner Patiententransport 

San InTr Sanitäter Interner Patiententransport 

San InTr Sanitäter Interner Patiententransport 

Kf GW Beh InTr Kraftfahrer Gerätewagen Behandlung Interner Patiententransport 

 
Stärke: 0/2/4/ 6 
 

 
 

Abbildung 17:  Funktionsstelle Interner Patiententransport 
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8.4.4 Versorgungsnachweis (VSN) 
Um eine koordinierte Versorgung und einen gesteuerten Abtransport von Patienten innerhalb des 
BHP zu ermöglichen, ist eine gezielte Organisation des Patientenflusses notwendig.  
 
Ziel der organisatorischen Maßnahmen ist  

¶ ein geordneter, 
¶ den medizinischen Erfordernissen angepasster, 
¶ ĞąãĂĿ ńĞĿíĴâĴĥãĂíĞíĴ ƔwÕĿąíĞĿíĞøėńĸĸƕ, 
¶ einschließlich der Belegungsdokumentation des BHP. 
 
Mit Hilfe des Versorgungsnachweises (VSN) werden die Belegung der Versorgungsplätze und die 
freie Versorgungskapazität in regelmäßigen Abständen erfasst. Dadurch wird der Patientenfluss 
effizient gesteuert, eine bestmögliche medizinische Versorgung erreicht sowie weitere 
wesentliche Entscheidungen z. B. bzgl. des Kräfte- und Materialbedarfes ermöglicht.  
 
Mithilfe des VSN kann sowohl jederzeit während des Einsatzes als auch nach dem Einsatz die 
Belegung und der Abtransport der Patienten auf/von dem BHP-MTF nachvollzogen werden.  
 
Die allgemeinen Regelungen bezüglich der Registrierung von Betroffenen, der genutzten 
Patientenanhängekarten (PAK) und die Einbindung des Amtlichen Auskunftsbüros (AAB) gelten 
auch beim Einsatz einer MTF. 
 
Der VSN dient lediglich zur Steuerung der Patienten innerhalb des BHP. Grundsätzlich sind die in 
Anlage aufgeführten PAK des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu nutzen. Für den praktischen 
Umgang mit dem VSN (siehe auch ƔPraxisempfehlung für die BeB-MTF - Der Versorgungs-
ĞÕãĂŐíąĸƕ). 
 
Das Personal des VSN wird im MTW Beh 1 Fü zur Einsatzstelle transportiert. 
 
Die über die Beladung des MTW Beh1 Fü hinausgehende Ausstattung für die Funktionsstelle VSN 
ist auf dem Gerätewagen Behandlung (GW Beh) verlastet. 
 

FüAss VSN  Führungsassistent Versorgungsnachweis  

FüHe VSN  Führungshelfer Versorgungsnachweis 

 
Stärke: 0/1/1/2 
 

 
 
Abbildung 18:  Funktionsstelle Versorgungsnachweis 
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8.4.5 Behandlungsstellen A - G (BhS A - G) 
In den Behandlungsstellen (BhS) werden die verletzten/erkrankten Personen: 
¶ medizinisch versorgt, 
¶ ihre Transportfähigkeit hergestellt/aufrecht erhalten. 
 
Aufgrund der materiellen sowie personellen Ausstattung der GW San können in den einzelnen 
BhS Patienten der unterschiedlichen Sichtungskategorien versorgt werden Ą 
sichtungskategorieunabhängige BhS. 
 
Von der sichtungskategorieunabhängigen BhS kann szenarien- und/oder personalabhängig 
abgewichen werden. 
 
Ein GW San verfügt über die Ausstattung, um eine BhS zu errichten und zu betreiben. Das 
Personal einer BhS besetzt einen GW San.  
 
Für éíĞ #ńøâÕń ńĞé 0íĿĴąíâ íąĞíĴ 0Ă~ ǂĸąíĂí ÕńãĂ ƔPraxisempfehlung für die BeB-MTF - 
;ąĞĴąãĂĿńĞý íąĞíĴ ĸąãĂĿńĞýĸĔÕĿíýĥĴąíńĞÕâĂÙĞýąýíĞ 0íĂÕĞéėńĞýĸĸĿíėėí ĝąĿ éíĝ G¸ ~ÕĞ 0ńĞéƕ). 
 

GrFü BhS Gruppenführer Behandlungsstelle  

stv. GrFü BhS stellvertretender Gruppenführer Behandlungsstelle 

Arzt BhS Arzt Behandlungsstelle 

RS BhS Rettungssanitäter Behandlungsstelle 

San BhS Sanitäter Behandlungsstelle 

Kf GW San BhS Kraftfahrer Gerätewagen Sanität - Behandlungsstelle 

 
Stärke: 7 x 1/2/3/ 6 
 

 

 
 

Abbildung 19:  Funktionsstelle Behandlungsstelle, hier BhS A 
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8.4.6 Totenablage (TA) 
Der BHP MTF verfügt über eine Totenablage (TA). Diese sollte in der Nähe des Ausgangs des BHP 
MTF von Blicken abgeschirmt aufgebaut werden. 
 
In der TA werden Verstorbene: 

¶ abgelegt, 
¶ registriert (Suchdienstdokumentation), 
¶ es wird ggf. psychosoziale Betreuung für Angehörige organisiert. 
 
Die Information der örtlichen Verwaltungsbehörden über registrierte Todesfälle auf dem BHP 
MTF erfolgt grundsätzlich durch die Einsatzleitung über die Fü BeB. 
 
Die Aufgaben in der TA sollten von erfahrenen Einsatzkräften (Krisenintervention) freiwillig 
übernommen werden. 
 
Das Personal wird mit dem MTW Beh 2 PtO zur Einsatzstelle transportiert. 
 
Die Ausstattung der TA ist auf dem GW Beh verlastet. 
 

GrFü TA Gruppenführer Totenablage 

San TA Sanitäter Totenablage 

 externer Notfallseelsorger  

 
Stärke: 0/1/1/2 
 

 
 

Abbildung 20:  Funktionsstelle Totenablage 
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Externe Notfallseelsorger sind nicht in der MTF als Funktion vorgesehen. Den Ländern wird 
empfohlen, vorhandene PSNV-Konzepte zu berücksichtigen. 
 
 

8.4.7 Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation (AD/PtO) 
Die Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation (AD/PtO) hat folgende Aufgaben: 
¶ Anforderung ausreichender Rettungsmittel, 

¶ Mitwirkung bei der Einrichtung des Rettungsmittelhalteplatzes des BHP (siehe auch Pkt. 9.) 
ƔwÕĿąíĞĿíĞĿĴÕĞĸıĥĴĿýĴńııíƕ, 

¶ Organisation von Soforttransporten aus der Eingangssichtung,  

¶ Bearbeitung der Transportanforderungen aus den Behandlungsstellen, 
¶ Zuteilung der Patienten auf die zur Verfügung stehenden Rettungsmittel, 

¶ Zuteilung in weiterführende Behandlungseinrichtungen, z. B.: 
o Krankenhäuser/Schwerpunktkliniken, 
o Sanitätsstellen und Betreuungsstationen, 
o Arztpraxen, 

¶ Gewährleistung der Suchdienstdokumentation, 
¶ Führen der Patiententransportübersicht, 
¶ Nachweisführung sowie Ausgabe der Sanitätsmittelreserve. 
 
FňĴ éíĞ ıĴÕĔĿąĸãĂíĞ ¬ĝýÕĞý ĝąĿ éíĴ §ĴÕĞĸıĥĴĿéĥĔńĝíĞĿÕĿąĥĞ ĸąíĂí Ɣ#ńøâÕń- und 
Ablauforganisation des BHP der BeB-MTF - LÕĞéėńĞýĸíĝıøíĂėńĞýŵ §íąė ·íĴĸĥĴýńĞýĸĞÕãĂŐíąĸƕŶ 
 
Das Personal der AD/PtO wird mit dem MTW Beh 2 PtO zur Einsatzstelle transportiert. 
 
Die über die Beladung des MTW Beh 2 PtO hinausgehende Ausstattung für die Funktionsstelle 
AD/PtO ist auf dem Gerätewagen Behandlung (GW Beh) verlastet. 
 

GrFü AD/PtO  
Gruppenführer 
Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation 

RS AD/PtO 
Rettungssanitäter 
Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation  

Kf MTW Beh 2 PtO 
Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 2 
Patiententransportorganisation 

 
Stärke: 0/1/2/3 
 

 
 

Abbildung 21:  Funktionsstelle Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation 
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8.4.8 Versorgung/Logistik 
Damit der BHP-MTF über einen Zeitraum bis zu 48 Stunden betrieben werden kann, muss eine 
adäquate Versorgung sichergestellt sein.  
 
Bei Inbetriebnahme des BHP-MTF müssen zeitnah ausreichende Mengen an Trinkwasser (u. a. 
Hygiene, Reinigung), Getränke für Personal und Verletzte/Erkrankte, Sanitäranlagen, Kraftstoffe 
sowie Verpflegung organisiert werden. 
 
Da die BeB keine eigene logistische Unterstützung mitführt, wird die Versorgung/Logistik durch 
den Logistikzug sichergestellt.  
 
Die auf dem GW Beh mitgeführte Sanitätsmittelreserve wird an die 
Patiententransportorganisation ausgeliefert und liegt in der Verantwortung dieser. Anforderung 
sowie Ausgabe der Sanitätsmittelreserve erfolgt direkt an dieser Funktionsstelle. 
 
Es liegt in der Verantwortung jeder Führungskraft einer BhS des BHP-MTF, in Verbindung mit der 
Fü BeB, frühzeitig Sanitätsmaterial (med. Verbrauchsmaterial, med. Nichtverbrauchsmaterial, 
Medikamente) für die nach der Einsatzlage erwartende Anzahl von Verletzten/Erkrankten 
anzufordern, die über die reguläre Leistungsbeschreibung hinausgeht. 
 
Grundsatz: 
Der Logistikzug rückt zusammen mit der alarmierten BeB aus. Beide Teileinheiten werden durch 
die FüGr in den Einsatz geführt.  
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8.5 Aufgaben und Funktion der Einsatzkräfte 
8.5.1 Führung der Behandlungsbereitschaft (Fü BeB) 
8.5.1.1 Bereitschaftsführer Behandlungsbereitschaft (BFü BeB) ǎ Verband I 

Der Bereitschaftsführer Behandlungsbereitschaft (BFü BeB) ǎ Verband I ist der Vorgesetzte aller 
Einsatzkräfte der BeB und ist ihnen gegenüber weisungsbefugt. Der BFü BeB ist der taktische 
Führer des BHP. 

 
Im Einsatz ist der BFü BeB der übergeordneten Führungsebene (i. d. R. der FüGr) unterstellt. Er 
darf grundsätzlich keine der Führungsebenen übergehen. 
 
Er ist für den Aufbau und Betrieb des BHP-MTF verantwortlich. Zur Organisation der Sicherheit 
und des Brandschutzes auf dem BHP-MTF fordert er über die Einsatzleitung entsprechende 
materielle und personelle Unterstützung an. 
 
Er ist für die Planung und Durchführung aller administrativen und organisatorischen Maßnahmen, 
einschließlich der Ausbildung für die BeB, verantwortlich.  
 
Der BFü BeB stellt die personelle und materielle Einsatzbereitschaft der BeB sicher. 
 
Der Vertreter des BFü BeB ist der stellvertretende Bereitschaftsführer Behandlungsbereitschaft 
(stv. BFü BeB). 
 
 

8.5.1.2 stellvertretender Bereitschaftsführer Behandlungsbereitschaft (stv. BFü BeB) - Verband I 
Der stellvertretende Bereitschaftsführer Behandlungsbereitschaft (stv. BFü BeB) - Verband I 
unterstützt den BFü BeB bei seiner Führungsaufgabe.  
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung folgender Hauptaufgaben (analog der S-Funktionen S2/S3) 
sicher: 

¶ Einrichtung und Betrieb der Führungsstelle des Behandlungsplatzes,  
¶ Lagefeststellung und ǎdarstellung, 
¶ Verantwortung für die Einsatzdokumentation (u. a. ETB der BeB; siehe Anlage 13), 
¶ insbesondere abschließende Dokumentation: 

o der behandelten Patienten, 
o der transportierten Patienten, 
o der Suchdienstdokumente, 

¶ Anforderung bei der übergeordneten Führungsebene: 
o weiterer Kräfte oder benötigte Materialien, 
o Versorgung, 

¶ zuständig für die frühzeitige Anforderung von Sanitätsmaterial (siehe auch Pkt. 8.4.8), 

¶ Regelung der Verteilung der Versorgung, 
¶ Veranlassung von Sofortmaßnahmen bei Gefährdung des Behandlungsplatzes, 

¶ Sicherstellung der Kommunikation innerhalb des BHP. 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit und Ausstattung der Führung der BeB. 
 
Der stv. BFü BeB unterstützt den BFü BeB bei den Verwaltungsaufgaben und der Ausbildung. 
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8.5.1.3 Medizinischer Leiter Behandlungsbereitschaft Medizinische Task Force (ML BeB) 
Der Medizinischer Leiter Behandlungsbereitschaft (ML BeB) ist taktisch dem BFü BeB und fachlich 
dem ML MTF unterstellt. Er darf grundsätzlich keine der medizinischen Führungsstrukturen 
übergehen. 
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 
¶ Effektivität, Effizienz und Qualität der medizinischen Maßnahmen der Patientenversorgung 

und -betreuung in dem BHP-MTF,  
¶ Überwachung der Einhaltung medizinisch relevanter Verordnungen und Gesetze sowie Richt- 

und Leitlinien einschließlich der Vorgaben zur Lagerung und Wälzung der Medikamente, 

¶ medizinische Fachaufsicht über die auf dem BHP-MTF eingesetzten Ärzte,  
¶ Festlegung der Strategie zur Versorgung der Patienten auf dem Behandlungsplatz, 
¶ Mithilfe bei der frühzeitigen Anforderung von Sanitätsmaterial (siehe auch Pkt. 8.4.8), 
¶ Beratung des BFü BeB hinsichtlich medizinischer Aspekte am Behandlungsplatz,  

¶ Kontakt zum: 
o Medizinischen Leiter der MTF, 
o Medizinischen Leiter der Teileinheit Dekontamination Verletzter, 

¶ Ansprechpartner für die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), 
¶ Ansprechpartner für die medizinische Ethik in katastrophenmedizinischen Schadenslagen.  
 
Als Vertreter des ML BeB ist ein Arzt aus einer der BhS A - G festzulegen. 
 
 

8.5.1.4 Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 1 Führung (Kf MTW Beh 1 Fü) 
Der Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 1 Führung (Kf MTW Beh 1 Fü) ist dem 
stv. Bfü BeB unterstellt.  
 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch.  
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges  über Funk sicher. 
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8.5.2 Eingangssichtung (ES) 
8.5.2.1 Zugführer Eingangssichtung (ZFü ES) 

Der Zugführer Eingangssichtung (ZFü ES) ist dem BFü BeB unterstellt. 
 
Im Einsatz führt er die ES. Er ist Vorgesetzter aller Einsatzkräfte und taktischer Vorgesetzter der 
Ärzte in der ES.  
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 
¶ Aufbau und Betrieb der Funktionsstelle Eingangssichtung, 
¶ Mitwirkung bei Einrichtung und Betrieb eines Platzes zum Entladen der Patienten aus 

Rettungsmittel vor der Eingangssichtung,  

¶ Koordinierung der eintreffenden Patienten, 
¶ Kontakt zu: 

o Führung der Behandlungsbereitschaft, 
o Platz zum Entladen der Patienten, 
o Versorgungsnachweis, 
o Interner Transport, 
o Patiententransportorganisation, 

¶ Sichtungsdokumentation, 
¶ Anforderung weiterer Kräfte oder benötigte Materialien über Fü BeB, 

¶ zuständig für die frühzeitige Anforderung von Sanitätsmaterial (siehe auch Pkt. 8.4.8). 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit, Ausbildung und Ausstattung der 
Funktionsstelle Eingangssichtung. 
 
Der ZFü ES bestimmt einen Rettungssanitäter der ES als seinen Vertreter.  
 
 

8.5.2.2 Arzt in der Sichtungsstelle 1 und 2 (Arzt St 1 und Arzt St 2) 
Die Ärzte der Sichtungsstelle 1 und 2 sind taktisch dem ZFü ES und fachlich dem ML BeB  
unterstellt. 
 
Im Einsatz stellen sie die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 

¶ ärztliche Sichtung der eintreffenden Patienten, 

¶ lebensrettende Sofortmaßnahmen in der Sichtung (siehe 8.4.2), 

¶ Einleitung von medizinisch notwendigen Soforttransporten in weiterführende 
Behandlungseinrichtungen, 

¶ Kontakt zu dem ML BeB , 
¶ Beratung des ZFü ES im Bereich medizinischer Aspekte der Sichtungsstellen, 
¶ Einhaltung medizinisch relevanter Verordnungen und Gesetze, sowie Richt- und Leitlinien, 

sowie der medizinischen Ethik, 
¶ PSNV-Prävention im Einsatz für das Personal in den Sichtungsstellen,  
¶ Sichtungsdokumentation auf PAK. 
 
 

8.5.2.3 Rettungssanitäter in der Sichtungsstelle 1 und 2 (RS St 1 und RS St 2) 
Die Rettungssanitäter in der Sichtungsstelle 1 und 2 (RS St 1 und RS St 2) der ES sind taktisch dem 
ZFü ES, fachlich den Ärzten der Sichtung unterstellt.  
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
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¶ Mithilfe bei der Durchführung der Sichtung eintreffender Patienten, 
¶ Durchführung von lebensrettenden Sofortmaßnahmen in der ES (siehe 8.4.2), 
¶ Mithilfe bei der Organisation von medizinisch notwendigen Soforttransporten in 

weiterführende Behandlungseinrichtungen, 
¶ Übergabe der Patienten an den Internen Transport nach erfolgter Sichtung, 
¶ Mithilfe bei der Sichtungsdokumentation auf PAK, 
¶ Wartungs- und Pflegearbeiten an der medizinischen Ausstattung der Sichtungsstellen, 
¶ Überwachung der Einhaltung der Vorgaben des Medizinproduktegesetzes. 
 
 

8.5.2.4 Sanitäter in der Sichtungsstelle 1 und 2 (San St 1 und San St 2) 
Die Sanitäter in der Sichtungsstelle 1 und 2 (San St 1 und San St 2) der Funktionsstelle ES sind 
taktisch dem ZFü ES, fachlich den Ärzten der Sichtung unterstellt.  
 
Im Einsatz unterstützen sie den Arzt und den Rettungssanitäter bei deren Aufgaben in den 
Sichtungsstellen. 
 
Die Sanitäter wirken bei der Pflege und Wartung der Ausstattung und der Einsatzfahrzeuge mit. 
 

  



 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe RK MTF 

Medizinische Task Force (MTF) April 2018 

 

53

8.5.3 Interner Patiententransport (InTr) 
8.5.3.1 Gruppenführer Interner Patiententransport (GrFü InTr) 

Der Gruppenführer Interner Patiententransport (GrFü InTr) ist der Vorgesetzte aller Einsatzkräfte 
des Internen Patiententransportes.  
 
Er ist dem BFü BeB unterstellt. 
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 
¶ Aufbau und Betrieb der InTr,  
¶ geregelter Ablauf beim Transport von Patienten zwischen der ES und den BhS, 
¶ Kontakt zu: 

o Führung der Behandlungsbereitschaft, 
o Eingangssichtung, 
o Versorgungsnachweis, 
o den Behandlungsstellen A ǎ G, 

¶ Mithilfe von Soforttransporten an der ES, 
¶ ggf. Organisation der Mithilfe bei Übernahme/Transport/Lagerung von Patienten vor der ES, 

¶ Sicherstellung der ständigen Mitführung der Patientendokumentation und Begleitpapiere an 
der verletzten/erkrankten Person während des Transports, 

¶ Anforderung weiterer Kräfte oder benötigte Materialien über Fü BeB. 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit, Ausbildung und Ausstattung des InTr. 
 
Als Vertreter des GrFü InTr ist ein Sanitäter des InTr festzulegen. 
 
 

8.5.3.2 stellvertretender Gruppenführer Interner Patiententransport (stv. GrFü InTr) 
Der stellvertretende Gruppenführer Interner Patiententransport (stv. GrFü InTr) ist dem GrFü InTr 
unterstellt. 
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Unterstützung des GrFü InTr bei der Ausübung dessen Aufgaben, 

¶ Übernahme der Aufgaben des GrFü InTr bei dessen Abwesenheit , 
¶ Wahrnehmung der Aufgabe eines Sanitäters im InTr (siehe Punkt 8.5.4.3). 
 
 

8.5.3.3 Sanitäter Interner Patiententransport (San InTr) 
Die Sanitäter Interner Patiententransport (San InTr) sind dem GrFü InTr unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Transport von bereits gesichteten Patienten von der Sichtungsstelle zur zugewiesenen BhS, 
¶ Überwachung der lebenswichtigen Funktionen der Patienten während des Internen 

Patiententransportes, 
¶ Mithilfe bei Soforttransporten an der ES, 
¶ Mithilfe bei Übernahme/Transport/Lagerung von Patienten vor der ES, 

¶ Sicherstellung der ständigen Mitführung der Patientendokumentation und Begleitpapiere an 
der verletzten/erkrankten Person während des Transports. 

 
Die Sanitäter wirken bei der Pflege und Wartung der Ausstattung und Einsatzfahrzeuge mit. 
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8.5.3.4 Kraftfahrer Gerätewagen Behandlung Interner Patiententransport (Kf GW Beh InTr) 
Der Kraftfahrer Gerätewagen Behandlung Interner Patiententransport (Kf GW Beh InTr) ist dem 
GrFü InTr unterstellt. 
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 

¶ allgemeine Aufgaben des Kraftfahrers, 
¶ Aufgabe eines Sanitäters in der Funktionsstelle Interner Patiententransport (siehe Punkt 

8.5.3.3). 
 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
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8.5.4 Versorgungsnachweis (VSN) 
8.5.4.1 Führungsassistent Versorgungsnachweis (FüAss VSN) 

Der Führungsassistent Versorgungsnachweis (FüAss VSN) ist dem BFü BeB unterstellt. 
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 

¶ Aufbau und Betrieb des VSN, 
¶ Führung der Dokumentation des VSN, 
¶ Kontakt zu: 

o Führung der Behandlungsbereitschaft, 
o Eingangssichtung, 
o Interner Patiententransport, 
o Behandlungsstellen A bis G, 
o Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation. 

 
FňĴ éíĞ ıĴÕĔĿąĸãĂíĞ ¬ĝýÕĞý ĝąĿ éíĝ ·íĴĸĥĴýńĞýĸĞÕãĂŐíąĸ ĸąíĂí Ɣ#ńøâÕń- und 
Ablauforganisation des HP der BeB-MTF - LÕĞéėńĞýĸíĝıøíĂėńĞýŵ §íąė ·íĴĸĥĴýńĞýĸĞÕãĂŐíąĸƕŶ 
 
Nach dem Einsatz ist der FüAss VSN für die Abschlussdokumentation des VSN zuständig. 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit, Ausbildung und Ausstattung des VSN. 
 
Der Vertreter des FüAss VSN ist der Führungshelfer des Versorgungsnachweises (FüHe VSN). 
 
 

8.5.4.2 Führungshelfer Versorgungsnachweis (FüHe VSN) 
Der Führungshelfer Versorgungsnachweis (FüHe VSN) ist dem FüAss VSN unterstellt. 
 
Im Einsatz unterstützt er den FüAss VSN bei dessen Aufgaben in der Funktionsstelle 
Versorgungsnachweis. 
 
Der FüHe VSN wirkt bei der Pflege und Wartung der Ausstattung des VSN mit. 
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8.5.5. Behandlungsstellen A ǎ G (BhS A ǎ G) 
8.5.5.1 Gruppenführer Behandlungsstelle A - G (GrFü BhS A - G) 

Der Gruppenführer Behandlungsstelle A - G (GrFü BhS A - G) ist der Vorgesetzte aller 
Einsatzkräfte und der taktische Vorgesetzte des Arztes der jeweiligen BhS.  
 
Er ist dem BFü BeB unterstellt. 
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 
¶ Aufbau und Betrieb der jeweiligen BhS, 
¶ Führen der jeweiligen BhS, 
¶ Führen der Belegungsübersicht des VSN in der jeweiligen BhS, 
¶ Meldung an den Führungsassistenten Versorgungsnachweis über: 

o Betriebsbereitschaft der BhS, 
o vorhandene Kapazität (Anzahl der Versorgungsplätze, liegend/sitzend), 
o Besonderheiten (z.B. keine liegende Versorgungsstelle/kein Beatmungsgerät etc.),  

¶ Kontakt zu: 
o Führung der Behandlungsbereitschaft, 
o Versorgungsnachweis, 
o Internen Patiententransport, 
o Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation, 

¶ zuständig für die Dokumentation der BhS und des Suchdienstes, 
¶ Anforderung weiterer Kräfte oder benötigte Materialien über Fü BeB, 
¶ zuständig für die frühzeitige Anforderung von Sanitätsmaterial für die jeweilige BhS (siehe auch 

Pkt. 8.4.8). 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit, Ausbildung und Ausstattung der 
jeweiligen BhS. 
 
Als Vertreter des GrFü BhS A - G ist ein Rettungssanitäter der jeweiligen BhS festzulegen. 
 
 

8.5.5.2 stellvertretender Gruppenführer Behandlungsstelle (stv. GrFü BhS A - G) 
Der stellvertretende Gruppenführer Behandlungsstelle (stv. GrFü BhS A - G) ist taktisch dem 
jeweiligen GrFü BhS und fachlich dem Arzt in der jeweiligen BhS unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Unterstützung des jeweiligen GrFü BhS bei der Ausübung dessen Aufgaben, 
¶ Übernahme der Aufgaben des jeweiligen GrFü BhS bei dessen Abwesenheit, 
¶ Wahrnehmung der Aufgabe eines Rettungssanitäters in der jeweiligen BhS (siehe Punkt 8.5.5.4) 
 
 

8.5.5.3 Arzt Behandlungsstelle A - G (Arzt BhS A-G) 
Der Arzt Behandlungsstelle A - G (Arzt BhS A-G) ist taktisch den jeweiligen GrFü BhS und fachlich 
dem ML BeB  unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 

¶ Eingangs- und Verlaufssichtung der Patienten in der BhS, 
¶ Ärztliche Versorgung der Patienten, 
¶ Aufrechterhaltung/Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten, 
¶ Durchführung der medizinischen Verlaufsdokumentation und Behandlungsprotokolle von 

Patienten, 
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¶ Kontakt zu dem ML BeB , 
¶ Beratung des jeweiligen GrFü BhS in medizinischen Aspekten, 
¶ in Abstimmung mit den jeweiligen Gruppenführern Ermittlung des personellen und materiellen 

Bedarfs, 
¶ Einhaltung medizinisch relevanter Verordnungen und Gesetze, sowie Richt- und Leitlinien, 

sowie der medizinischen Ethik, 
¶ zuständig für die PSNV-Prävention im Einsatz für das Personal.  
 
 

8.5.5.4 Rettungssanitäter Behandlungsstelle (RS BhS A - G) 
Die Rettungssanitäter Behandlungsstelle (RS BhS A - G) sind taktisch dem jeweiligen GrFü BhS 
und fachlich dem Arzt der jeweiligen BhS unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ eigenständige Versorgung Verletzter/Erkrankter im Rahmen seiner Ausbildung, 
¶ Durchführung medizinischer Maßnahmen nach Weisung des Arztes, 
¶ Mithilfe bei der Herstellung/Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit der Patienten, 
¶ Unterstützung des Arztes bei ärztlichen Maßnahmen, 

¶ Mithilfe bei der Führung der medizinischen Verlaufsdokumentation, 
¶ Suchdienstdokumentation, 

¶ Betreuung von Patienten, 
¶ Wartungs- und Pflegearbeiten an der medizinischen Ausstattung der jeweiligen BhS, 

¶ Überwachung der Einhaltung der Vorgaben des Medizinproduktegesetzes. 
 
 

8.5.5.5 Sanitäter Behandlungsstelle (San BhS A - G) 
Die Sanitäter Behandlungsstelle (San BhS A - G) sind taktisch dem jeweiligen GrFü BhS und 
fachlich dem Arzt der jeweiligen BhS unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ eigenständige Versorgung Verletzter/Erkrankter im Rahmen seiner Ausbildung, 

¶ Unterstützung des Arztes und der Rettungssanitäter bei deren Aufgaben, 
¶ Registrierung und Suchdienstdokumentation der Patienten, 
¶ Mithilfe bei der Führung der medizinischen Verlaufsdokumentation. 
 
Die Sanitäter wirken bei der Pflege und Wartung der Ausstattung und Einsatzfahrzeuge mit. 
 
 

8.5.5.6 Kraftfahrer Gerätewagen Sanität - Behandlungsstellen A ǎ G (Kf GW San BhS A - G) 
Die Kraftfahrer Gerätewagen Sanität Behandlungsstellen A ǎ G (Kf GW San BhS A - G) sind dem 
jeweiligen GrFü BhS der BhS unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Aufgaben wahr: 

¶ Aufgaben eines Kraftfahrers, 
¶ Aufgaben eines Sanitäters in der jeweiligen BhS (siehe Punkt 8.5.5.5). 
 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
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Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
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8.5.6 Totenablage (TA) 
8.5.6.1 Gruppenführer Totenablage (GrFü TA) 

Der Gruppenführer Totenablage (GrFü TA) ist der Vorgesetzte des Helfers der TA. 
 
Er ist dem BFü BeB unterstellt. 
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 
¶ Aufbau und Betrieb der TA, 
¶ Meldung an den FüAss-VSN und den Gruppenführer Ausgangs-dokumentation über 

registrierte Todesfälle, 

¶ Suchdienstdokumentation, 
¶ über die Führung BeB Information an die örtlichen Verwaltungsbehörden über registrierte 

Todesfälle, 
¶ Kontakt zu: 

o Führung der Behandlungsbereitschaft, 
o Versorgungsnachweis, 
o Interner Patiententransport, 
o Ausgangsdokumentation, 

¶ ggf. Betreuung Angehöriger von Verstorbenen, 
¶ ggf. Anforderung psychosozialer Betreuung für Angehörige, 
¶ ggf. Anforderung weiterer Kräfte oder benötigte Materialien. 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit, Ausbildung und Ausstattung der TA. 
 
Der Vertreter des GrFü TA ist der Sanitäter in der TA. 
 
 

8.5.6.2 Sanitäter Totenablage (San TA) 
Der Sanitäter Totenablage (San TA) ist dem GrFü TA unterstellt. 
 
Im Einsatz unterstützt er den GrFü TA bei dessen Aufgaben in der TA. 
 
Der San TA wirkt bei der Pflege und Wartung der Ausstattung und Einsatzfahrzeuge mit. 
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8.5.7 Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation (AD/PtO) 
8.5.7.1 Gruppenführer Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation (GrFü AD/PtO) 

Der Gruppenführer Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation (GrFü AD/PtO) ist 
der Vorgesetzte aller Einsatzkräfte der AD/PtO. 
 
Er ist dem BFü BeB unterstellt. 
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 
¶ Aufbau, Betrieb und Führen der AD/PtO, 
¶ Mitwirkung bei der Einrichtung eines Rettungsmittelhalteplatzes, 
¶ Anforderung ausreichender Rettungsmittel, 
¶ Organisation von Soforttransporten aus der Eingangssichtung,  
¶ Bearbeitung der Transportanforderungen aus den Behandlungsstellen, 
¶ Zuteilung der Patienten auf die zur Verfügung stehenden Rettungsmittel, 

¶ Zuteilung in weiterführende Behandlungseinrichtungen, 
¶ Dokumentation der Patiententransportübersicht einschließlich Suchdienstdokumentation, 
¶ Kontakt zu: 

o Führung der Behandlungsbereitschaft, 
o Eingangssichtung, 
o Versorgungsnachweis, 
o Interner Transport, 
o Behandlungsstellen, 
o Rettungsmittelhalteplatz, 
o Patiententransportgruppen, 

¶ ggf. Anforderung weiterer Kräfte oder benötigte Materialien. 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit, Ausbildung und Ausstattung der 
AD/PtO. 
 
Der Vertreter des GrFü AD/PtO ist der Rettungssanitäter der AD/PtO. 
 
 

8.5.7.2 Rettungssanitäter Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation (RS AD/PtO) 
Der Rettungssanitäter Ausgangsdokumentation/Patiententransport-organisation (RS AD/PtO) ist 
dem GrFü AD/PtO unterstellt. 
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 

¶ Unterstützung des GrFü AD/PtO bei dessen Aufgaben, 
¶ ggf. Lebensrettende Sofortmaßnahmen bei akuter Verschlechterung des Patientenzustandes 

während der AD. 
 
 

8.5.7.3 Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 2 Patiententransportorganisation  
(Kf MTW Beh 2 PtO)  
Der Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 2 Patiententransportorganisation (Kf 
MTW Beh 2 PtO) ist dem GrFü AD/PtO unterstellt. 
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Aufgaben eines Kraftfahrers, 
¶ Mithilfe bei der Wahrnehmung der Aufgaben in der AD/PtO. 
 



 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe RK MTF 

Medizinische Task Force (MTF) April 2018 

 

61

Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
 
 

8.6 Materialausstattung 
Eine genaue Materialausstattung kann den jeweiligen Begleitheften der jeweiligen Fahrzeugtypen 
entnommen werden.  
 
 

8.7 Fahrzeugausstattung 
8.7.1 Mannschaftstransportwagen 
8.7.1.1 Mannschaftstransportwagen Behandlung 1 - Führung (MTW Beh 1 - Fü) 

Siehe Typenblatt MTW Beh 1 - Fü 
 

 
 

Abbildung 22:  MTW Beh 1 - Fü 

 
 

8.7.1.2 Mannschaftstransportwagen Behandlung 2 - Patiententransportorganisation  
(MTW Beh 2 - PtO) 
Siehe Typenblatt MTW Beh 2 - PtO  

 
 

Abbildung 23:  MTW Beh 2 - PtO 
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8.7.2 Gerätewagen Sanität (GW San) 
Siehe Typenblatt GW San  
 

 
 

Abbildung 24:  GW San 

 
 

8.7.3 Gerätewagen Behandlung 
Siehe Typenblatt GW Beh  
 

 
 

Abbildung 25:  GW Beh 

 
 
 

  



 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe RK MTF 

Medizinische Task Force (MTF) April 2018 

 

63

9. Patiententransportgruppe (PtGr) 
Im Falle einer katastrophenmedizinischen Schadenlage oder im Spannungs- und Verteidigungsfall 
steht bei einem Massenanfall von Verletzten/Erkrankten (MANV) die Patiententransportgruppe 
(PtGr) für den Patiententransport zur Verfügung. 
Die PtGr ist die Basistransportkapazität der MTF. 
 

 
 

Abbildung 26:  Taktisches Zeichen der MTF Patiententransportgruppe 

 
 

9.1 Aufgabenbeschreibung 
Die PtGr führt folgende Aufgaben durch: 

¶ sucht Verletzte/Erkrankte auf, 
¶ rettet und führt lebensrettende Sofortmaßnahmen durch, 

¶ übernimmt oder legt bei Bedarf eine Patientenablage an, 
¶ registriert verletzte/erkrankte Personen, 
¶ transportiert verletzte/erkrankte Personen von Patientenablage(n) zum Behandlungsplatz, 

¶ transportiert verletzte/erkrankte Personen von der Dekontaminationsstelle Verletzter zum 
Behandlungsplatz, 

¶ transportiert verletzte/erkrankte Personen vom Behandlungsplatz in weiterführende 
medizinische Behandlungseinrichtungen, 

¶ kann im Bedarfsfall an Krankenhäusern unterstützen, 

¶ kann bei der Räumung und Evakuierung mitwirken. 
 
 

9.2 Leistungsbeschreibung 
Die PtGr kann: 

¶ lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen,  
¶ Erste Hilfe sowie sanitätsdienstliche Maßnahmen gleichzeitig für mehrere verletzte/erkrankte 

Personen leisten, 
¶ bis zu 12 Verletzte/Erkrankte liegend (oder sechs liegend und sechs sitzend) unter 

medizinischer Beobachtung notfallmäßig transportieren. 
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9.3 Stärke und Gliederung 
9.3.1 Einsatzkräfte 

Die PtGr besteht aus 12 Einsatzkräften (Stärke: 0/2/10/ 12). 
 

GrFü PtGr Gruppenführer Patiententransportgruppe 

stv. GrFü PtGr stellvertretender Gruppenführer Patiententransportgruppe 

RS PtGr Rettungssanitäter Patiententransportgruppe 

Kf KTW PtGr Kraftfahrer Krankentransportwagen Patiententransportgruppe 

 
 

9.3.2 Fahrzeuge und Ausstattung 
Die Patiententransportgruppe besteht aus sechs Fahrzeugen: 
¶ 6 x Krankentransportwagen vom Typ KTW B/KTW 4-Tr. 
 
Die jeweils gültigen Material- und Ausstattungslisten der Patiententransportgruppe und deren 
Fahrzeuge sind den entsprechenden aktuellen Begleitheften der PtGr ersichtlich. 
 
 

9.3.3 Grafische Darstellung der Stärke sowie Gliederung 
 

 
 

Abbildung 27:  Stärke und Gliederung der Patiententransportgruppe 

 
Die Aufbau- sowie Ablauforganisation der Patiententransportgruppe wird in der 
Handlungsempfehlung/dem Musterbeispiel beschrieben. 
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9.4 Aufgaben und Funktion der Einsatzkräfte 
9.4.1 Gruppenführer der Patiententransportgruppe (GrFü PtGr) 

Im Einsatz ist der Gruppenführer der Patiententransportgruppe (GrFü PtGr) der übergeordneten 
Führungsebene (i. d. R. der FüGr) unterstellt. Er darf grundsätzlich keine der Führungsebenen 
übergehen. 
 
Der GrFü PtGr ist der Vorgesetzte aller Einsatzkräfte der PtGr. Er wird durch den stv. 
Gruppenführer PtGr (stv. GrFü PtGr) vertreten. 
 
Der GrFü PtGr übernimmt folgende Aufgaben der Teileinheit PtGr: 

¶ Sicherstellung der Einsatzbereitschaft seiner Gruppe, 
¶ Überwachung der Vollzähligkeit und des ordnungsgemäßen Zustandes der PtGr. 
 
Im Einsatz fordert der GrFü PtGr zusätzliche Kräfte und Material nach Bedarf für die Teileinheit 
PtGr nach. 
 
Der GrFü PtGr gehört im Einsatz zur Besatzung (Rettungssanitäter - RS) des ersten KTW. 
 
 

9.4.2 stellvertretender Gruppenführer der Patiententransportgruppe (stv. GrFü PtGr) 
Der stellvertretende Gruppenführer der Patiententransportgruppe (stv. GrFü PtGr) ist dem 
Gruppenführer der Patiententransportgruppe unterstellt.  
 
Im Einsatz unterstützt er den GrFü PtGr bei der Ausübung seiner Aufgaben, bei Abwesenheit 
übernimmt er dessen Aufgaben. 
 
Der stv. Gruppenführer gehört im Einsatz zur Besatzung (RS) des zweiten KTW. 
 
 

9.4.3 Rettungssanitäter der Patiententransportgruppe (RS PtGr) 
Bis zum Eintreffen am Einsatzort und weiterer Weisung sind die Rettungssanitäter der 
Patiententransportgruppe (RS PtGr) der KTW B/KTW 4-Tr. der PtGr dem GrFü bzw. stv. GrFü 
PtGr unterstellt. 
 
Die RS PtGr sind die Einsatzführer des jeweiligen KTW und leiten den Einsatz ihrer Fahrzeuge auf 
Weisung. 
 
Die RS PtGr sind für die Erstversorgung verletzter Personen sowie für die Überwachung während 
des Transports zuständig.  
 
Jeder der RS PtGr ist für die Vollzähligkeit und die vorschriftsmäßige Verladung der medizinischen 
Ausstattung der KTW B verantwortlich. 
 
Sie führen Wartungs- und Pflegearbeiten an der medizinischen Ausstattung auf den KTW B durch 
und melden ihrem Vorgesetzten Mängel. Sie sind insbesondere zuständig für die Einhaltung des 
Medizinproduktegesetzes und erforderlicher Qualitätssicherungen. 
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9.4.4 Kraftfahrer Krankentransportwagen Patiententransportgrupp (Kf KTW PtGr) 
Die Kraftfahrer Krankentransportwagen Patiententransportgruppe (Kf KTW PtGr) sind dem 
jeweiligen RS PtGr des jeweiligen KTW unterstellt.  
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 

¶ Aufgaben eines Kraftfahrers, 
¶ Unterstützung der RS PtGr bei der Patientenversorgung, 
¶ Unterstützung der RS PtGr bei Wartungs- und Pflegearbeiten an der medizinischen 

Ausstattung. 
 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
 
 

9.5 Materialausstattung 
Eine genaue Materialausstattung kann den jeweiligen Begleitheften der jeweiligen Fahrzeugtypen 
entnommen werden.  
 
 

9.6 Fahrzeugausstattung 
9.6.1 Krankentransportwagen Typ B/4-Tragen (KTW B/KTW 4-Tr.) 

Siehe Typenblatt  
 

 
 

Abbildung 28:  KTW Typ B 

 
 

 
 

Abbildung 29:  KTW 4-Tr. 
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10. Dekontaminationszug für Verletzte (Dekon V Z) 
Der Dekontaminationszug für Verletzte (Dekon V Z) stellt die Dekontamination Verletzter vor 
einer Behandlungseinrichtung in einer katastrophenmedizinischen Schadenslage im Spannungs- 
und Verteidigungsfall und in der bundeslandübergreifenden Katastrophenhilfe sicher. 
 

 
 

Abbildung 30:  Taktisches Zeichen des Dekon V Zuges 

 
Ɣ·íĴėíĿŜĿí ąĝ ~ąĞĞí éíĴ \ĥĞĿÕĝąĞÕĿąĥĞ ĸąĞé Õėėí wíĴĸĥĞíĞŵ éąí ĸąãĂ ĥĂĞí ÕéÙĳńÕĿíĞ ~ãĂńĿŜ ąĝ 
Gefahrenbereich aufgehalten haben und dadurch (durch Exposition gegenüber einer 
gesundheitsschädigenden Substanz) vermutet kontaminiert sind, sofern die Kontamination nicht 
ýíĸąãĂíĴĿ ÕńĸýíĸãĂėĥĸĸíĞ ąĸĿŶƕ2 
 
Bei CBRN-Einsätzen unterscheidet man den Schwarzbereich, der potenziell kontaminiert ist, vom 
nicht kontaminierten, sogenannten Weißbereich. Darüber hinaus werden der allgemeine 
Absperrbereich (grün), der nur von Einsatzkräften betreten werden darf, sowie der 
Gefahrenbereich (rot), der nur mit geeigneter spezieller Schutzkleidung betreten werden darf, 
definiert. 
 
Der Dekontaminationsplatz (Dekon Platz) wird am Rande des Gefahrenbereichs/Schwarzbereichs 
als Übergang zum Absperrbereich/Weißbereich aufgebaut. 
 

 
 

Abbildung 31:  Schaubild Raumordnung CBRN Einsatz Ziff. 1.5.3.6 FwDV 500) 

 

                                                             

2
 BBK/DGKM. Empfehlung zur Durchführung der medizinischen Priorisierung und Behandlungsabläufe in der szenarienorientierten 

Versorgungskette für CBRN-kontaminierte Verletzte . Bonn : BBK/DGKM, 2014.  
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Die Aufbau- und Ablauforganisation des Bereichs zur Dekon V des Dekon V Z ist in einer 
Handlungsempfehlung detailliert beschrieben. 
 
 

10.1 Aufgabenbeschreibung 
Der Dekon V Z baut einen Bereich zur Dekontamination Verletzter (Dekon V Bereich) als Teil des 
Dekon Platzes auf und betreibt diesen. 
 
Die Aufgaben des Dekon V Zuges im Rahmen der Patientenversorgung sind: 
¶ Sichtung in Patientenablagen im Schwarzbereich, 

¶ Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen im Schwarzbereich, 
¶ Erstversorgung im Schwarzbereich, 
¶ Hilfestellung bei der Spotdekontamination in der Selbsthilfestation im Schwarzbereich, 
¶ Nassdekontamination von gehfähigen und liegenden Verletzten, 
¶ Dekontamination des im Schwarzbereich eingesetzten Personals, 
¶ Übergabe an weiter versorgende Einheiten im Weißbereich. 

 
Alternativ können außerhalb von Einsatzlagen mit Freisetzung von CBRN-Gefahrstoffen mit dem 
Material und Personal des Dekon V Zuges folgende Aufgaben übernommen werden: 

¶ Aufbau und Betrieb von Patientenablagen, 
¶ Aufbau und Betrieb einer Sichtungsstelle, 

¶ personelle Unterstützung anderer Teileinheiten der MTF, insbesondere der BeB. 
 
 

10.2 Leistungsbeschreibung 
Wesentliches Leistungsmerkmal des Dekon V Z ist neben der Erstversorgung der Verletzten im 
Schwarzbereich die Dekontamination liegender und gehfähiger Verletzter. 
 
Abhängig von der Betriebsweise sind folgende maximale Leistungsmerkmale erreichbar. 
 
Aufbau mit zwei Dekonlinien liegend (Standardaufbau): 

¶ 20 liegende Verletzte/Stunde, 
¶ 60 gehfähige Verletzte/Stunde. 
 
Aufbau mit einer Dekonlinie liegend: 
¶ 10 liegende Verletzte/Stunde, 
¶ 90 gehfähige Verletzte/Stunde. 
 
Aufbau ohne Dekonlinie liegend: 
¶ 0 liegende Verletzte/Stunde, 
¶ 120 gehfähige Verletzte/Stunde. 
 
  



 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe RK MTF 

Medizinische Task Force (MTF) April 2018 

 

69

10.3 Stärke und Gliederung 
10.3.1 Einsatzkräfte 

Der Dekon V Z besteht aus 36 Einsatzkräften (Stärke: 3/ 5/28/ 36). 
 

ZFü Dekon V Z Zugführer Dekontaminationszug für Verletzte  

stv. ZFü Dekon V Z Stellvertretender Zugführer Dekontaminationszug für Verletzte 

Arzt EV  Arzt Erstversorgung 

GrFü SiTr  Gruppenführer Sicherheitstrupp 

RS EV  Rettungssanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

RS EV  Rettungssanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

San EV  Sanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

San EV  Sanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

Kf MTW Fü Dekon V  
Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Führung Dekontamination 
für Verletzte  

  
GrFü EV  Gruppenführer Erstversorgung im Schwarzbereich 

RS EV  Rettungssanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

San EV  Sanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

San SHS  Sanitäter Selbsthilfestation 

San SHS  Sanitäter Selbsthilfestation 

Maschinist GW Dekon EV 
Maschinist Gerätewagen Dekontamination Erstversorgung im 
Schwarzbereich 

  
GrFü At  Gruppenführer Abtrocknung 

RS At  Rettungssanitäter Abtrocknung 

San At  Sanitäter Abtrocknung 

San NDekon     Sanitäter Nassdekontamination 

San NDekon     Sanitäter Nassdekontamination 

San NDekon     Sanitäter Nassdekontamination 

San Du  Sanitäter Duschen 

San Du  Sanitäter Duschen 

Kf MTW Dekon V  
Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Dekontamination für 
Verletzte  

  
GrFü NDekon  Gruppenführer Nassdekontamination 

RS NDekon  Rettungssanitäter Nassdekontamination 

RS NDekon  Rettungssanitäter Nassdekontamination 

San NDekon     Sanitäter Nassdekontamination 

San NDekon     Sanitäter Nassdekontamination 

Maschinist GW Dekon V Maschinist Gerätewagen Dekontamination für Verletzte V 

  
GrFü Dekon P  Gruppenführer Dekon Personal 

San Gro P  Sanitäter Grobreinigung Personal 

San Gro P  Sanitäter Grobreinigung Personal 

San Ank  Sanitäter Ankleiden 

San Ank  Sanitäter Ankleiden 
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Maschinist GW Dekon P Maschinist Gerätewagen Dekontamination Personal 

 
 

10.3.2 Fahrzeuge und Ausstattung 
Der Dekontaminationszug für Verletze besteht aus fünf Fahrzeugen: 
¶ 1 x Mannschaftstransportwagen Führung Dekontamination für Verletzte  

(MTW Fü Dekon V), 
¶ 1 x Mannschaftstransportwagen Dekontamination für Verletzte (MTW Dekon V), 
¶ 1 x Gerätewagen Dekontamination Erstversorgung im Schwarzbereich (GW Dekon EV), 
¶ 1 x Gerätewagen Dekontamination für Verletzte (GW Dekon V), 

¶ 1 x Gerätewagen Dekontamination Personal (GW Dekon P). 
 
Die jeweils gültigen Material- und Ausstattungslisten des Dekontaminationszuges für Verletzte 
und deren Fahrzeuge sind den entsprechenden aktuellen Begleitheften ersichtlich. 
 
 

10.3.3 Grafische Darstellung der Stärke sowie Gliederung 
 

 
 

Abbildung 32:  Stärke und Gliederung des Dekontaminationszuges für Verletzte 

Die Aufbau- sowie Ablauforganisation des Dekontaminationszuges für Verletzte wird in der 
Handlungsempfehlung/dem Musterbeispiel beschrieben. 
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10.4 Funktionsstellen 
Der Dekon V Bereich setzt sich aus fünf Funktionsbereichen zusammen: 
¶ Funktionsstelle Führung des Dekontaminationszuges für Verletzte (Fü Dekon V Z): 

o Bereich Sicherheitstrupp (SiTr), 
¶ Funktionsstelle Erstversorgung im Schwarzbereich (EV): 

o Bereich Patientenablagen, 
o Bereich Selbsthilfestation, 
o Bereich Totenablage, 

¶ Funktionsstelle Nassdekontamination (NDekon), 
¶ Funktionsstelle Abtrocknung (At), 

¶ Funktionsstelle Dekontamination Personal und gehfähige Verletzte (Dekon P): 
o Bereich Grobreinigung, 
o Bereich Duschen, 
o Bereich Ankleiden. 

 
 

10.4.1 Funktionsstelle Führung des Dekontaminationszuges für Verletzte (Fü Dekon V Z) 
Aufgabe der Funktionsstelle Fü Dekon V Z ist die Führung des Einsatzes des Dekon V Z. 
 

ZFü Dekon V Z Zugführer Dekontamination für Verletzte 

stv. ZFü Dekon V Z stellvertretender Zugführer Dekontamination für Verletzte   

 
Stärke: 2/0/0/2 
 
Der MTW Fü Dekon V Z ist die Führungsstelle des Dekon V Z. 
 

 
 

Abbildung 33:  Funktionsstelle Führung Dekon V Z 
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10.4.1.1 Bereich Sicherheitstrupp (SiTr) 
Aufgabe des Bereich Sicherheitstrupp (SiTr) ist es, bereits im Schwarzbereich in Schutzkleidung 
eingesetzten Kräften im Notfall unverzüglich Hilfe zu leisten, sofern die hilfebedürftigen 
Einsatzkräfte den Schwarzbereich nicht eigenständig verlassen können. 
 

GrFü SiTr  Gruppenführer Sicherheitstrupp 

 Kf MTW Fü Dekon V  
Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Führung Dekontamination 
für Verletzte 

 
Stärke: 0/1/1/2 
 
Das Personal des SiTr ist Teil der Besatzung des MTW Fü Dekon V. 
 
Die Ausstattung des SiTr wird vom GW Dekon EV mitgeführt. 
 

 
 

Abbildung 34:  Bereich Sicherheitstrupp 

 
 

10.4.2 Funktionsstelle Erstversorgung im Schwarzbereich (EV) 
Die Funktionsstelle Erstversorgung im Schwarzbereich (EV) setzt sich aus drei Bereichen 
zusammen: 

¶ Patientenablagen (PA), 
¶ Selbsthilfestation (SHS), 
¶ Totenablage (TA). 
 
Das Personal der EV besetzt den Gerätewagen Dekontamination Erstversorgung (GW Dekon EV) 
und ist mit weiteren Einsatzkräften (Arzt EV, 2 x RS EV, 2 x San EV und 2 x San SHS) Teil der 
Besatzung des MTW Fü Dekon V. 
 
Der GW Dekon EV verfügt über die Ausstattung, um die Funktionsstellen dieses Bereichs 
einzurichten und zu betreiben. 
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10.4.2.1 Bereich Patientenablage (PA) 
Aufgaben des Bereichs Patientenablage sind: 
¶ Vorsichtung/Sichtung, 
¶ Sofortmaßnahmen, 
¶ inkl. sofortiger Reduktion der Kontamination, 

¶ erweiterte medizinische Maßnahmen, 
¶ Spotdekontamination, 
¶ ggf. Kontaminationsnachweis, 
¶ Übergabe der Verletzten an die Nassdekontamination. 
 

GrFü EV  Gruppenführer Erstversorgung im Schwarzbereich 

Arzt EV  Arzt Erstversorgung im Schwarzbereich 

RS EV  Rettungssanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

RS EV  Rettungssanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

RS EV  Rettungssanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

San EV  Sanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

San EV  Sanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

San EV  Sanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

Maschinist GW Dekon EV Maschinist Gerätewagen Erstversorgung im Schwarzbereich 

 
Stärke: 1/1/7/9 
 

 
 

Abbildung 35:  Bereich Patientenablage 
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10.4.2.2 Bereich Selbsthilfestation (SHS) 
Aufgaben des Bereichs Selbsthilfestation (SHS) sind: 
¶ Bereitstellung von Material: 

o für einfache Dekontaminationsmaßnahmen, 
o zur medizinischen Laienhilfe, 
o zur Information, 

¶ Unterstützung bei der Selbsthilfe. 
 

San SHS  Sanitäter Selbsthilfestation 

San SHS  Sanitäter Selbsthilfestation 

 
Stärke: 0/0/2/2 
 
 

 
 

Abbildung 36:  Bereich Selbsthilfestation 
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10.4.2.3 Bereich Totenablage (TA) 
Aufgabe des Bereichs Totenablage (TA) ist die Ablage von Verstorbenen, die zum Dekon V Bereich 
gebracht werden oder während der Erstversorgung verstorben sind. 
 
Die TA wird von den Einsatzkräften der SHS aufgebaut. Eine Betreuung der TA durch die 
Einsatzkräfte des Dekon V Z ist nicht vorgesehen. 
 

 
 

Abbildung 37:  Bereich Totenablage 

 
 

10.4.3 Funktionsstelle Nassdekontamination (NDekon) 
Aufgaben der Funktionsstelle Nassdekontamination (NDekon) sind: 

¶ Dekontamination liegender Verletzter, 
¶ ggf. Dekontamination gehfähiger Verletzter. 
 
 

GrFü NDekon  Gruppenführer Nassdekontamination 

RS NDekon  Rettungssanitäter Nassdekontamination 

RS NDekon  Rettungssanitäter Nassdekontamination 

RS NDekon  Rettungssanitäter Nassdekontamination 

San NDekon  Sanitäter Nassdekontamination 

San NDekon  Sanitäter Nassdekontamination 

San NDekon  Sanitäter Nassdekontamination 

San NDekon  Sanitäter Nassdekontamination 

Maschinist GW Dekon V Maschinist Gerätewagen Dekontamination für Verletzte 

 
Stärke: 0/1/7/8 
 
Das Personal der NDekon besetzt den Gerätewagen Dekontamination Verletzter (GW Dekon V) 
und ist mit drei Einsatzkräften (San NDekon) Teil der Besatzung des MTW Dekon V. 
 
Der GW Dekon V verfügt über die Ausstattung um die NDekon einzurichten und zu betreiben. 
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Abbildung 38:  Funktionsstelle Nassdekontamination 
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10.4.4 Funktionsstelle Abtrocknung (At) 
Aufgaben der Funktionsstelle Abtrocknung (At) sind: 
¶ Übernahme der dekontaminierten Verletzten aus der NDekon, 
¶ Abtrocknung der liegenden Patienten, 
¶ ggf. Hilfestellung bei der Abtrocknung der gehfähigen Verletzten, 

¶ Übergabe an die weiterführende Versorgung. 
 

GrFü At  Gruppenführer Abtrocknung 

RS At  Rettungssanitäter Abtrocknung 

San At  Sanitäter Abtrocknung  

San At Sanitäter Abtrocknung  

Kf MTW Dekon V 
Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Dekontamination für 
Verletzte 

 
Stärke: 0/1/4/5 
 
Das Personal der At ist Teil der Besatzung des MTW Dekon V. 
 

 
 

Abbildung 39:  Funktionsstelle Abtrocknung 

 
Die Ausstattung der At wird vom GW Dekon V mitgeführt 
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10.4.5 Funktionsstelle Dekontamination von Personal und gehfähige Personen (Dekon P) 
Die Funktionsstelle Dekontamination von Personal und gehfähige Personen (Dekon P) setzt sich 
aus folgenden Bereichen zusammen: 
¶ Grobreinigung Personal (Gro P), 
¶ Duschen (Du), 
¶ Ankleiden (Ank). 
 
Das Personal des Bereichs Dekon P besetzt den Gerätewagen Dekontamination Personen (GW 
Dekon P) und ist mit weiteren Einsatzkräften (2 x San Du) Teil der Besatzung des MTW Dekon V. 
 
Der GW Dekon P verfügt über die Ausstattung um die Funktionsstellen dieses Bereichs 
einzurichten und zu betreiben. 
 
Der Bereich Dekon P wird vom GrFü Dekon P geführt. 
 
Der Ma Dekon P stellt den Betrieb der technischen Anlagen im Zusammenwirken mit den 
Einsatzkräften des Bereichs sicher. 
 
 

GrFü Dekon P  Gruppenführer Abtrocknung 

Maschinist GW Dekon P Maschinist Gerätewagen Dekontamination Personal 

 
Stärke: 0/1/1/2 
 

 
 

Abbildung 40:  Funktionsstelle Dekontamination von Personal und gehfähige Personen (Dekon P) 

 

  



 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe RK MTF 

Medizinische Task Force (MTF) April 2018 

 

79

10.4.5.1 Bereich Grobreinigung Personal (Gro P) 
Aufgaben des Bereichs Grobreinigung Personal (Gro P) sind: 
¶ Grobreinigung des Personals in Schutzkleidung, 
¶ Unterstützung beim Ablegen der Schutzkleidung. 
 

San Gro P  Sanitäter Grobreinigung Personal 

San Gro P  Sanitäter Grobreinigung Personal 

 
Stärke: 0/0/2/2 
 

 
 

Abbildung 41:  Bereich Grobreinigung Personal 

 
 

10.4.5.2 Bereich Duschen (Du) 
Aufgaben des Bereichs Duschen (Du) sind: 

¶ ggf. Unterstützung der gehfähigen Verletzten beim Ablegen der Bekleidung, 
¶ Unterstützung der gehfähigen Verletzten beim Duschen. 
 

San Du  Sanitäter Duschen 

San Du  Sanitäter Duschen 

 
Stärke: 0/0/2/2 
 

 
 

Abbildung 42:  Bereich Duschen 

 
 



 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe RK MTF 

Medizinische Task Force (MTF) April 2018 

 

80

10.4.5.3 Bereich Ankleiden (Ank) 
Aufgaben des Bereichs Ankleiden (Ank) sind: 
¶ Hilfestellung bei der Abtrocknung der gehfähigen Verletzten, 
¶ Hilfestellung beim Ankleiden der gehfähigen Verletzten, 
¶ Übergabe an die weiterführende Versorgung. 
 

San Ank  Sanitäter Ankleiden 

San Ank  Sanitäter Ankleiden 

 
Stärke: 0/0/2/2 
 

 
 

Abbildung 43:  Bereich Ankleiden 
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10.5 Aufgaben und Funktion der Einsatzkräfte 
10.5.1 Führung 
10.5.1.1 Zugführer Dekontamination für Verletzte (ZFü Dekon V Z) 

Der Zugführer Dekontamination für Verletzte (ZFü Dekon V Z) ist der Vorgesetzte aller 
Einsatzkräfte des Dekon V Zuges und hat ihnen gegenüber Befehlsbefugnis. Der ZFü Dekon V Z ist 
der taktische Führer des Dekon V Z. 
 
Im Einsatz ist der ZFü Dekon V Z der übergeordneten Führungsebene (i. d. R. der FüGr) 
unterstellt. Er darf grundsätzlich keine der Führungsebenen übergehen. 
 
Er ist für den Aufbau und Betrieb des Dekon V Bereichs verantwortlich. 
 
Zur Organisation der Sicherheit und des Brandschutzes im Dekon V Bereich fordert er über die 
Einsatzleitung entsprechende materielle und personelle Unterstützung an. 
 
In enger Abstimmung mit den Führungskräften der sonstigen Bereiche des Dekon Platzes (z.B. 
Dekontamination von Personal und Dekontamination von Gerät) und der Abschnittsführung für 
den CBRN-Einsatz stellt er die Herstellung der Wasserversorgung und die Bereitstellung 
ausreichender Ressourcen für die Dekontamination von gehfähigen Verletzten sowie der eigenen 
Einsatzkräfte sicher. 
 
Er ist für die Planung und Durchführung aller administrativen und organisatorischen Maßnahmen, 
einschließlich der Ausbildung für den Dekon V Z, verantwortlich. 
 
Der ZFü Dekon V Z stellt die personelle und materielle Einsatzbereitschaft des Dekon V Z sicher. 
 
Der Vertreter des ZFü Dek V Z ist der stv. ZFü Dek V Z. 
 
 

10.5.1.2 stellvertretender Zugführer Dekontamination für Verletzte (stv. ZFü Dek V Z) 
Der stellvertretende Zugführer Dekontamination für Verletzte (stv. ZFü Dek V Z) ist dem ZFü 
Dekon V Z unterstellt und unterstützt ihn bei seiner Führungsaufgabe. 
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung folgender Hauptaufgaben (analog der S-Funktionen S2/S3) 
sicher: 

¶ Einrichtung und Betrieb der Führungsstelle des Dekon V Z, 

¶ Lagefeststellung und ǎdarstellung, 
¶ Verantwortung für die Einsatzdokumentation, 

¶ Anforderung bei der übergeordneten Führungsebene: 
o weiterer Kräfte oder benötigte Materialien, 
o Versorgung, 

¶ Veranlassung von Sofortmaßnahmen bei Gefährdung des Dekon V Bereichs, 

¶ Sicherstellung der Kommunikation innerhalb des Dekon V Bereichs. 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit und Ausstattung der Führung des Dekon 
V Z. 
 
Der stv. ZFü Dekon V Z unterstützt den ZFü Dekon V Z bei den Verwaltungsaufgaben und der 
Ausbildung. 
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10.5.1.3 Gruppenführer Sicherheitstrupp (GrFü SiTr) 
Der Gruppenführer Sicherheitstrupp (GrFü SiTr) ist der Vorgesetzte des Kf MTW Fü Dekon V .  
Er ist dem ZFü Dekon V Z unterstellt. 
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 

¶ Herstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft des Sicherheitstrupps, 
¶ Meldung an den ZFü Dekon V Z über Betriebsbereitschaft und Besonderheiten, 
¶ Kontakt zu ZFü Dekon V Z. 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit, Ausbildung und Ausstattung des SiTr. 
 
Neben seinen Führungsaufgaben ist er der RS des SiTr und für die Erstversorgung und 
Dekontamination von in Not geratenen Einsatzkräften im Schwarzbereich des Dekon Platzes 
zuständig. 
 
Vertreter des GrFü SiTr ist der Kf MTW Fü Dekon V. 
 
 

10.5.1.4 Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Führung Dekontamination für Verletzte (Kf MTW Fü 
Dekon V) 
Der Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Führung Dekontamination für Verletzte (Kf MTW Fü 
Dekon V) ist dem GrFü SiTr unterstellt. 
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Aufgaben eines Kraftfahrers, 

¶ Aufgaben eines Sanitäters im Sicherungstrupp (San SiTr): 
o Erstversorgung und Dekontamination von in Not geratenen Einsatzkräften im 

Schwarzbereich des Dekon Platzes zuständig, 
¶ Unterstützung bei der Herstellung der Wasserversorgung. 
 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
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10.5.2 Patientenablagen (PA) 
10.5.2.1 Gruppenführer Erstversorgung im Schwatzbereich (GrFü EV) 

Der Gruppenführer Erstversorgung im Schwarzbereich (GrFü EV) ist der Vorgesetzte aller 
Einsatzkräfte der Erstversorgung im Schwarzbereich und der taktische Vorgesetzte des Arztes EV. 
 
Er ist dem ZFü Dekon V Z unterstellt. 
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 
¶ Aufbau und Betrieb der PA, 
¶ Aufbau und Betrieb der SHS, 
¶ Aufbau der TA, 
¶ Führen der PA, 
¶ Führen der SHS, 
¶ Meldung an den ZFü Dekon V Z über Betriebsbereitschaft und Besonderheiten 

¶ Kontakt zu ZFü Dekon V Z, 
¶ Sicherstellung der Durchführung der Dokumentation der PA und der SHS, 
¶ Anforderung weiterer Kräfte oder benötigte Materialien über ZFü Dekon V Z. 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit, Ausbildung und Ausstattung der 
Funktionsstellen der EV. 
 
Neben seinen Führungsaufgaben unterstützt er die Einsatzkräfte der PA in ihren Tätigkeiten. 
 
Als Vertreter des GrFü EV ist ein RS EV festzulegen. 
 
 

10.5.2.2 Arzt Erstversorgung im Schwarzbereich (Arzt EV) 
Der Arzt Erstversorgung im Schwarzbereich (Arzt EV) ist taktisch dem GrFü EV und fachlich dem 
Medizinischen Leiter MTF (ML MTF) unterstellt. 
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Sichtung der Verletzten, 
¶ ärztliche Versorgung der Verletzten, 

¶ Herstellung der Dekontaminationsfähigkeit der Verletzten, 
¶ medizinische Dokumentation, 
¶ Kontakt zu dem ML MTF, 
¶ Beratung des GrFü EV in medizinischen Aspekten, 

¶ Einhaltung medizinisch relevanter Verordnungen und Gesetze, sowie Richt- und Leitlinien, 
sowie der medizinischen Ethik, 

¶ zuständig für die PSNV-Prävention im Einsatz für das Personal. 
 
 

10.5.2.3 Rettungssanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich (RS EV) 
Die Rettungssanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich (RS EV) sind taktisch dem GrFü EV und 
fachlich dem Arzt EV unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Entkleidung Verletzter, 
¶ Durchführung von Maßnahmen der sofortigen Dekontamination, 
¶ Durchführung von Spotdekontamination, 
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¶ eigenständige Versorgung Verletzter im Rahmen ihrer Ausbildung, 
¶ Durchführung medizinischer Maßnahmen nach Weisung des Arztes, 
¶ Unterstützung des Arztes bei ärztlichen Maßnahmen, 
¶ Vorbereitung Verletzter auf die Nassdekontamination, 
¶ Mithilfe bei der Führung der medizinischen Dokumentation, 
¶ Wartungs- und Pflegearbeiten an der medizinischen Ausstattung, 

¶ Überwachung der Einhaltung der Vorgaben des Medizinproduktegesetzes. 
 
 

10.5.2.4 Sanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich (San EV) 
Die Sanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich (San EV) sind taktisch dem GrFü EV und fachlich 
dem Arzt EV unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Entkleidung Verletzter, 
¶ Durchführung von Maßnahmen der sofortigen Dekontamination, 

¶ Durchführung von Spotdekontamination, 
¶ eigenständige Versorgung Verletzter im Rahmen ihrer Ausbildung, 
¶ Unterstützung des Arztes und der Rettungssanitäter bei deren Aufgaben, 
¶ Vorbereitung Verletzter auf die Nassdekontamination, 
¶ Transport liegender Verletzter zur Nassdekontamination, 
¶ Mithilfe bei der Führung der medizinischen Verlaufsdokumentation. 
 
Sie wirken bei der Pflege und Wartung der Ausstattung und des Einsatzfahrzeugs mit. 
 
 

10.5.2.5 Maschinist Gerätewagen Dekontamination Erstversorgung im Schwarzbereich (Ma GW Dekon 
EV) 
Der Maschinist Gerätewagen Dekontamination Erstversorgung im Schwarzbereich (Ma GW Dekon 
EV) ist dem GrFü EV unterstellt. 
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Aufgaben eines Kraftfahrers, 

¶ Betrieb der technischen Anlagen des Bereichs EV im Zusammenwirken mit den sonstigen 
Einsatzkräften des Bereichs, 

¶ Herstellung der Wasserversorgung im Zusammenwirken mit dem Ma Dekon P, dem Ma Dekon 
V und dem SiTr. 

 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
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10.5.3 Selbsthilfestation (SHS) 
10.5.3.1 Sanitäter Selbsthilfestation (San SHS) 

Die Sanitäter Selbsthilfestation (San SHS) sind taktisch dem GrFü EV und fachlich dem Arzt EV 
unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Anleitung und Unterstützung bei der Selbsthilfe: 

o Hilfestellung bei der Spotdekon, 
o Hilfestellung bei der medizinischen Selbsthilfe, 

¶ Bereitstellung von Informationsmaterial, 
¶ ggf. Unterstützung der Einsatzkräfte der PA bei ihren Tätigkeiten. 
 
 

10.5.4 Nassdekontamination (NDekon) 
10.5.4.1 Gruppenführer Nassdekontamination (GrFü NDekon) 

Der Gruppenführer Nassdekontamination (GrFü NDekon) ist der Vorgesetzte aller Einsatzkräfte 
der Nassdekontamination. 
 
Er ist dem ZFü Dekon V Z unterstellt. 
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 
¶ Aufbau und Betrieb der NDekon, 

¶ Führen der NDekon, 
¶ Meldung an den ZFü Dekon V Z über Betriebsbereitschaft und Besonderheiten, 

¶ Kontakt zu ZFü Dekon V Z, 
¶ Sicherstellung der Durchführung der Dokumentation, 
¶ Anforderung weiterer Kräfte oder benötigte Materialien über ZFü Dekon V Z. 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit, Ausbildung und Ausstattung der 
NDekon. 
 
Neben seinen Führungsaufgaben unterstützt er die Einsatzkräfte der NDekon in ihren Tätigkeiten. 
 
Als Vertreter des GrFü NDekon ist ein RS NDekon festzulegen. 
 
 

10.5.4.2 Rettungssanitäter Nassdekontamination (RS NDekon) 
Die Rettungssanitäter Nassdekontamination (RS NDekon) sind dem GrFü NDekon unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 

¶ Übernahme Verletzter von der EV, 
¶ patientengerechte Nassdekontamination liegender Verletzter, 
¶ ggf. Unterstützung gehfähiger Verletzter bei der Nassdekontamination, 
¶ Übergabe an das Personal der At, 
¶ Wartungs- und Pflegearbeiten an der medizinischen Ausstattung, 

¶ Überwachung der Einhaltung der Vorgaben des Medizinproduktegesetzes. 
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10.5.4.3 Sanitäter Nassdekontamination (San NDekon) 
Die Sanitäter Nassdekontamination (San NDekon) sind dem GrFü NDekon unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Übernahme Verletzter von der EV, 
¶ patientengerechte Nassdekontamination liegender Verletzter, 
¶ ggf. Unterstützung gehfähiger Verletzter bei der Nassdekontamination, 
¶ Übergabe an das Personal der At. 
 
Sie wirken bei der Pflege und Wartung der Ausstattung und des Einsatzfahrzeugs mit. 
 
 

10.5.4.4 Maschinist Gerätewagen Dekontamination für Verletzte (Ma GW Dekon V) 
Der Maschinist Gerätewagen Dekontamination für Verletzte (Ma GW Dekon V) ist dem GrFü 
NDekon unterstellt. 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Aufgaben eines Kraftfahrers 

¶ Betrieb der technischen Anlagen der NDekon im Zusammenwirken mit den sonstigen 
Einsatzkräften der NDekon, 

¶ Herstellung der Wasserversorgung im Zusammenwirken mit dem Ma Dekon P, dem Ma Dekon 
EV und dem SiTr. 

 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
 
 

  



 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe RK MTF 

Medizinische Task Force (MTF) April 2018 

 

87

10.5.5 Abtrocknung 
10.5.5.1 Gruppenführer Abtrocknung (GrFü At) 

Der Gruppenführer Abtrocknung (GrFü At) ist der Vorgesetzte aller Einsatzkräfte der 
Abtrocknung.  
 
Er ist dem ZFü Dekon V Z unterstellt. 
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 
¶ Aufbau und Betrieb der At, 
¶ Führen der At, 
¶ Meldung an den ZFü Dekon V Z über Betriebsbereitschaft und Besonderheiten, 
¶ Kontakt zu ZFü Dekon V Z, 
¶ Sicherstellung der Durchführung der Dokumentation, 
¶ Anforderung weiterer Kräfte oder benötigte Materialien über ZFü Dekon V Z. 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit, Ausbildung und Ausstattung der At. 
 
Neben seinen Führungsaufgaben unterstützt er die Einsatzkräfte der At in ihren Tätigkeiten. 
Vertreter des GrFü At ist der RS At. 
 
 

10.5.5.2 Rettungssanitäter Abtrocknung (RS At) 
Der Rettungssanitäter Abtrocknung (RS At) ist dem GrFü At unterstellt. 
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Übernahme Verletzter von der NDekon, 
¶ patientengerechte Wiederbekleidung liegender Patienten, 

¶ ggf. Unterstützung gehfähiger Patienten bei der Wiederbekleidung, 
¶ patientengerechte Umlagerung liegender Patienten, 

¶ Übergabe an das weiter versorgende Personal, 
¶ Wartungs- und Pflegearbeiten an der medizinischen Ausstattung, 
¶ Überwachung der Einhaltung der Vorgaben des Medizinproduktegesetzes. 
 
 

10.5.5.3 Sanitäter Abtrocknung (San At) 
Die Sanitäter Abtrocknung (San At) sind dem GrFü At unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 

¶ Übernahme Verletzter von der NDekon, 
¶ patientengerechte Wiederbekleidung liegender Patienten, 
¶ ggf. Unterstützung gehfähiger Patienten bei der Wiederbekleidung, 
¶ patientengerechte Umlagerung liegender Patienten, 
¶ Übergabe an das weiter versorgende Personal. 
 
Die San At wirken bei der Pflege und Wartung der Ausstattung und des Einsatzfahrzeugs mit. 
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10.5.5.4 Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Dekontamination für Verletzte (Kf MTW Dekon V) 
Der Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Dekontamination für Verletzte (Kf MTW Dekon V) ist 
dem GrFü At unterstellt. 
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 

¶ Aufgaben eines Kraftfahrers 
¶ Aufgaben eines San At (siehe Punkt 10.5.3.2).  
 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
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10.5.6 Dekontamination Personal und gehfähige Verletzte 
10.5.6.1 Gruppenführer Dekontamination Personal und gehfähige Verletzte  (GrFü Dekon P) 

Der Gruppenführer Dekontamination Personal und gehfähige Verletzte (GrFü Dekon P) ist der 
Vorgesetzte aller Einsatzkräfte im Bereich Dekontamination Personal und gehfähige Verletzte. 
 
Er ist dem ZFü Dekon V Z unterstellt. 
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung der folgenden Hauptaufgaben sicher: 
¶ Aufbau und Betrieb der Dekon P, 
¶ Führen der Dekon P, 
¶ Meldung an den ZFü Dekon V Z über Betriebsbereitschaft und Besonderheiten, 
¶ Kontakt zu ZFü Dekon V Z, 
¶ Sicherstellung der Durchführung der Dokumentation, 
¶ Anforderung weiterer Kräfte oder benötigte Materialien über ZFü Dekon V Z. 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit, Ausbildung und Ausstattung der Dekon 
P. 
 
Neben seinen Führungsaufgaben unterstützt er die Einsatzkräfte der Dekon P in ihren Tätigkeiten. 
 
Als Vertreter des GrFü Dekon P ist ein San Ank festzulegen. 
 
 

10.5.6.2 Sanitäter Grobreinigung Personal (San Gro P) 
Die Sanitäter Grobreinigung Personal (San Gro P) sind dem GrFü Dekon P unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Grobreinigung von Einsatzkräften in Schutzkleidung, 
¶ Unterstützung von Einsatzkräften beim Ablegen der dekontaminierten Schutzkleidung, 
¶ Wartungs- und Pflegearbeiten an der Ausstattung. 
 
 

10.5.6.3 Sanitäter Duschen (San Du) 
Die Sanitäter Duschen (San Du) sind dem GrFü Dekon P unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Übernahme gehfähiger Verletzter von der EV, 

¶ ggf. Unterstützung gehfähiger Verletzter beim Entkleiden, 
¶ Unterstützung gehfähiger Verletzter beim Duschen. 
 
Sie wirken bei der Pflege und Wartung der Ausstattung und des Einsatzfahrzeugs mit. 
 
 

10.5.6.4 Sanitäter Ankleiden (San Ank) 
Die Sanitäter Ankleiden (San Ank) sind dem GrFü Dekon P unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 

¶ Unterstützung gehfähiger Verletzter beim Abtrocknen, 
¶ Unterstützung gehfähiger Verletzter beim Ankleiden, 
¶ Übergabe an das weiter versorgende Personal. 
Sie wirken bei der Pflege und Wartung der Ausstattung und des Einsatzfahrzeugs mit. 
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10.5.6.5 Maschinist Gerätewagen Dekontamination Personal (Ma GW Dekon P) 
Der Maschinist Gerätewagen Dekontamination Personal (Ma GW Dekon P) ist dem GrFü Dekon P 
unterstellt. 
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 

¶ Aufgaben eines Kraftfahrers 
¶ Betrieb der technischen Anlagen des Bereichs Dekon P im Zusammenwirken mit den sonstigen 

Einsatzkräften der NDekon, 

¶ Herstellung der Wasserversorgung im Zusammenwirken mit dem Ma Dekon V, dem Ma Dekon 
EV und dem SiTr. 

 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
 
 

10.6 Materialausstattung 
Eine genaue Materialausstattung kann den jeweiligen Begleitheften der jeweiligen Fahrzeugtypen 
des Dekon V Z entnommen werden.  
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10.7 Fahrzeugausstattung 
10.7.1 Mannschaftstransportwagen Führung Dekontamination für Verletzte (MTW Fü Dekon V) 

Siehe Typenblatt MTW Fü Dekon V 
 

 
 

Abbildung 44:  MTW Fü Dekon V 

 
 

10.7.2 Mannschaftstransportwagen Dekontamination für Verletzte (MTW Dekon V) 
Siehe Typenblatt MTW Dekon V 
 

 
 

Abbildung 45:  MTW Dekon V 

 
 

10.7.3 Gerätewagen Dekontamination Erstversorgung im Schwarzbereich (GW Dekon EV) 
Siehe Typenblatt GW Dekon EV 
 

 
 

Abbildung 46:  GW Dekon EV 

 
 

10.7.4 Gerätewagen Dekontamination Verletzter (GW Dekon V) 
Siehe Typenblatt GW Dekon V 
 

 
 

Abbildung 47:  GW Dekon V 
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10.7.5 Gerätewagen Dekontamination Personal (GW Dekon P) 
Siehe Typenblatt GW Dekon P 
 

 
 

Abbildung 31:  GW Dekon P 
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11. Logistikzug (Log Z) 
Der Logistikzug (Log Z) ist die Basisversorgungseinheit der MTF. 
 

 
 

Abbildung 49:  Taktisches Zeichen des MTF Logistikzuges 

 
Grundsatz: 
Der Gesamtbedarf von benötigter logistischer Unterstützung einer MTF in einem 
langandauernden überörtlichen Einsatz kann von dem Log-Zug nicht alleine erbracht bzw. 
bereitgestellt werden. 
 
Wird die Teileinheit Behandlung oder die Teileinheit Dekontamination Verletzter angefordert, 
kommt der Logistikzug zur Unterstützung der jeweiligen Teileinheit zum Einsatz. 
 
 

11.1 Aufgabenbeschreibung 
Der Log Z übernimmt die Versorgung der MTF bzw. einzelner Teileinheiten auf dem Marsch und 
im Einsatzraum.  
 
Die Hauptaufgabe des Log Z ist insbesondere die Sicherstellung der Versorgung der Teileinheiten, 
der Einsatzkräfte und der Betroffenen (nähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.2 
ƔLeistungsbeschreibungƕ). 
 
Die Sicherstellung der Versorgung bzw. Bereitstellung mit benötigtem Verbrauchsmaterial einer 
MTF beinhaltet die: 
¶ Beschaffung,  

¶ Organisation der Beschaffung durch/über Dritte, 
¶ Verteilung bzw. Ausgabe,  
¶ Aufräumarbeiten & Abfallbeseitigung. 
 
Der Log Z ist für die Betriebsbereitschaft ihrer Gerätschaften verantwortlich. Im Bedarfsfall 
unterstützt das Personal des Log Z andere Teileinheiten bei kleinerer technischer Hilfe an Geräten 
und Aggregaten. 
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11.2 Leistungsbeschreibung 
11.2.1 Leistungsbeschreibung, die von dem Log Z erbracht werden kann 

Der Log Z gewährleistet im Spannungs- und Verteidigungsfall und in der 
bundeslandübergreifenden Katastrophenhilfe hauptsächlich den/die:  
¶ Aufbau und Betrieb einer Versorgungsstelle mit Verbrauchsmaterial: 

o Lagerung und Ausgabe von nichtmedizinischem Verbrauchsmaterial (u.a.: Material für 
Hygiene, Reinigungsmaterial, Abfallentsorgung), 

o nach Eintreffen des Nachschubes, Lagerung und Ausgabe von Sanitätsmaterial, 
¶ Lagerung und Ausgabe von Benzin- und Dieselkraftstoff, 
¶ Unterstützung bei kleiner technischer Hilfe,  

¶ Aufbau und Betrieb einer Versorgungsstelle für Einsatzkräfte,  
¶ Lagerung und Ausgabe von Trinkwasser, 

¶ Aufbau und Betrieb eines Sanitärbereiches (WC und Handwaschmöglichkeit). 
 
Dies beinhaltet die Versorgung der MTF oder einzelner Teileinheiten mit Verbrauchsmaterial und 
Leistungen wie folgt: 
¶ Leichtverpflegung & Getränke, 
¶ Trinkwasser, 
¶ Betriebsstoffe, 
¶ Unterstützung beim Transport von persönlichem Gepäck, 

¶ medizinisches sowie nichtmedizinisches Verbrauchsmaterial, 
¶ Trinkwasser für Reinigung & Hygiene, 
¶ Unterstützung Transport Einsatzkräfte mit Fahrzeugen, 
¶ Aufbau & Betrieb eines Versorgungs- und Ruhezeltes für Einsatzkräfte, 

¶ kleine technische Hilfen, 
¶ Aufräumarbeiten, Reinigung & Abfallbeseitigung. 
 
 

11.2.2 Sofortbedarf des Log Z 
Sofortbedarf von benötigter logistischer Unterstützung, die bei Einsatzbeginn einer MTF 
über/durch die TEL/EL/ÖEL bereitgestellt werden muss: 

¶ je nach Untergrund Beschaffenheit/Windstärke Wasser für Zelt-Ballasttanks, 
¶ je nach Einsatzlage die Sicherstellung des Brandschutzes, 
¶ je nach Einsatzlage die Gewährleistung deĴ Ɣ~ąãĂíĴĂíąĿƕŵ 

¶ Sanitäranlagen für die abgesetzt stationierten Teileinheiten. 
 
 

11.2.3 Aufgaben/Leistungen, die von dem Log Z nicht erbracht werden können 
Der Log Z kann folgende Aufgaben/Leistungen nicht erbringen und müssen daher von der 
TEL/EL/ÖEL ausgeführt bzw. bereitgestellt werden: 
¶ Beschaffung /Einkauf von Kalt-/Leichtverpflegung und Getränken, 
¶ Beschaffung/Einkauf von Betriebsstoffen, 
¶ Abschleppen, Reparatur von Fahrzeugen der MTF, 

¶ Reparatur von Aggregaten der MTF, 
¶ Austausch von Sauerstoffflaschen (Pendelverkehr), 
¶ Beschaffung von Sanitätsmaterial sowie Medikamenten, 

¶ Aufbau und Betrieb von Unterkünften für Einsatzkräfte, 
¶ Beschaffung/Einkauf und Zubereitung von Warm-/Vollverpflegung für Betroffene und 

Einsatzkräfte, 
¶ Aufbau und Betrieb von Verpflegungsausgabestellen. 
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Eine Mithilfe des Log Z bei Aufgaben/ Leistungen, wie Abholung, Beladung und Transport, ist 
jedoch durch den GW Log VV sowie den GW Log VE einschließlich Fahrer und Beifahrer möglich. 
 
 

11.3 Stärke und Gliederung 
11.3.1 Einsatzkräfte 

Der Logistikzug (Log Z) besteht aus 15 Einsatzkräften (Stärke: 2/ 4/ 9/ 15). 
 

ZFü Log Z Zugführer Logistikzug 

He GW Log Bt Helfer Gerätewagen Logistik, Betreuung 

Kf GW Log Bt Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Betreuung 

  
stv. ZFü Log Z stellvertretender Zugführer Logistikzug  

GrFü Log VV Gruppenführer Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial 

stv. GrFü Log VV 
stellvertretender Gruppenführer Logistik, Versorgung 
Verbrauchsmaterial 

He Log BG Helfer Logistik, Betriebsstoffausgabe/Gerätewartung 

He GW Log VV Helfer Gerätewagen Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial 

Kf GW Log VV 
Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Versorgung 
Verbrauchsmaterial 

  
GrFü Log VE Gruppenführer Logistik, Versorgung Einsatzkräfte 

stv. GrFü Log VE 
stellvertretender Gruppenführer Logistik, Versorgung 
Einsatzkräfte 

SpFu Log Z Sprechfunker im Logistikzug 

He Log RB Helfer für Logistik, Ruhebereich Einsatzkräfte 

He GW Log VE Helfer Gerätewagen Logistik, Versorgung Einsatzkräfte 

Kf GW Log VE  Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Versorgung Einsatzkräfte 

 
 

11.3.2 Fahrzeuge und Ausstattung 
Der Logistikzug besteht aus drei Fahrzeugen: 
¶ 1 x Gerätewagen Logistik Betreuung (GW Log Bt), 

¶ 1x  Gerätewagen Logistik Versorgung Verbrauchsmaterial (GW Log VV), 
¶ 1 x Gerätewagen Logistik für die Versorgung Einsatzkräfte (GW Log VE). 
 
Die jeweils gültigen Material- und Ausstattungslisten des Logistikzuges und deren Fahrzeuge sind 
den entsprechenden aktuellen Begleitheften ersichtlich. 
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11.3.3 Grafische Darstellung der Stärke sowie Gliederung 
 

 
 

Abbildung 50:  Stärke und Gliederung des Logistikzuges  

 
Die Aufbau- sowie Ablauforganisation des Logistikzuges wird in der Handlungsempfehlung/dem 
Musterbeispiel beschrieben. 
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11.4 Funktionsstellen des Logistikzuges (Log Z) 
Der Logistikzug (Log Z) der MTF richtet drei Funktionsstellen ein:  
¶ Führung des Log Z (Fü Log Z), 
¶ Versorgung Verbrauchsmaterial (VV): 

o FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔLagerung und Ausgabe von Verbrauchsmaterialƕ, 
o FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔBetriebsstoffausgabe, Gerätewartung und Fahrzeug-Parkfläche (BG)ƕ, 

¶ Versorgung Einsatzkräfte (VE): 
o FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣmobile Versorgungsstelle (GW Log Bt für Leichtverpflegung und 

Getränke)ƕ, 
o FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔVersorgungszelt für Leichtverpflegung, Getränke und 

Sitzmöglichkeitenƕ, 
o FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔRuhezelt für Einsatzkräfte und -helfer, Liegemöglichkeitenƕ, 
o FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔTrinkwasserversorgung (Trinkwasser, Reinigung und Hygiene)ƕ, 
o FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔSanitärbereich sowie Waschmöglichkeitenƕ. 
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11.4.1 Führung des Logistikzug (Fü Log Z) 
Der Log Z soll an zentraler Stelle, direkt oder nahe zum BHP-MTF-Gelände (bzw. Dekon V 
Gelände) mit ausreichender Verkehrsfläche und -anbindung stationiert sein.  
 
Die Führungsstelle des Logistikzuges (FüSt Log Z) befindet sich gemeinsam mit dem 
FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ^ÕýíĴńĞý ńĞé #ńĸýÕâí ŏĥĞ ·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ ąĞ éíĴ FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí 
Versorgung Verbrauchsmaterial (FuSt VV). 
 
Die Fü Log Z führt den Einsatz des Logistikzuges. 
 
Die Fü Log Z ist die Meldestelle für logistische Anfragen der MTF Teileinheiten. 
 
Die Ausstattung für die Fü Log Z ist auf dem Gerätewagen Logistik Betreuung (GW Log Bt) 
verlastet.  
 

ZFü Log Z Zugführer Logistikzug 

stv. ZFü Log Z stellvertretender Zugführer Logistikzug 

SpFu Log Z Sprechfunker des Logistikzuges 

 
Stärke: 2/0/1/3 
 

 
 

Abbildung 51:  Führung des Logistikzuges in der Funktionsstelle Versorgung mit Verbrauchsmaterial 
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11.4.2 Funktionsstelle Versorgung Verbrauchsmaterial (FuSt VV) 
Die Versorgung der MTF Teileinheiten mit Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffen ist Aufgabe 
des Log Z und wird von der Funktionsstelle Versorgung Verbrauchsmaterial (FuSt VV) geleistet. 
 
Die FuSt VV besteht aus mehreren Funktionsbereichen: 

¶ der Lagerung und Ausgabe von Verbrauchsmaterial, 
¶ der Betriebsstoffausgabe, Gerätewartung (BG) und Fahrzeug-Parkfläche.  
 
Die Geräte sowie Ausstattung der FuSt VV befinden sich auf dem GW Log VV.  
 
Nach Einrichtung der FuSt VV kann der GW Log VV als Transportfahrzeug von Betriebsstoffen 
und Verbrauchsmaterial genutzt werden. 
 

 
 

Abbildung 52:  Funktionsstelle Versorgung Verbrauchsmaterial (FuSt VV) 
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11.4.2.1 FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔLagerung und Ausgabe von Verbrauchsmaterialƕ 
Die Führung der FuSt VV befindet sich im Bereich des Versorgungszeltes VV. Sie führt den Einsatz 
der Log VV. 
 
Die Fü Log VV ist die Meldestelle für Anfragen zur Versorgung mit Verbrauchsmaterial für alle 
MTF Teileinheiten. 
 
7íĴ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ^ÕýíĴńĞý ńĞé #ńĸýÕâí ŏĥĞ ·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ âąíĿíĿ øĥėýíĞéí 
Leistungen: 
¶ Lagerung und Ausgabe von nichtmedizinischem Verbrauchsmaterial, 

¶ nach Eintreffen des Nachschubes, Lagerung und Ausgabe von Sanitätsmaterial, 
¶ Möglichkeit für kleinere technische Hilfen, 
¶ Ausgabe von Material für Reinigungs- und Aufräumarbeiten. 
 
 

GrFü Log VV Gruppenführer Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial 

stv. GrFü Log VV 
stellvertretender Gruppenführer Logistik, Versorgung 
Verbrauchsmaterial 

 
Stärke: 0/2/0/2 
 

 
 

Abbildung 53:  FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ^ÕýíĴńĞý ńĞé #ńĸýÕâí ŏĥĞ ·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ 

 

  



 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe RK MTF 

Medizinische Task Force (MTF) April 2018 

 

101

11.4.2.2 FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔBetriebsstoffausgabe, Gerätewartung (BG) und Fahrzeug-Parkflächeƕ 
Die Logistik der MTF benötigt ausreichend Platz und genügend offene Freiflächen für die 
Lieferung, Lagerung und Ausgabe von: 
¶ Betriebsstoffen, 
¶ kleine technische Hilfe an Geräten und Aggregaten,  
¶ ¸ÕĴĿńĞý ńĞé zíąĞąýńĞý ŏĥĞ FÕĂĴŜíńýíĞ ǂƔ¸k^\;ƕ 3).  
 
Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen zur Lieferung, Lagerung und 
Ausgabe von Betriebsstoffen sind hierbei zu beachten. 
 
Der vorbeugende Brandschutz muss beachtet, mögliche Umweltschäden vermieden werden. 
 
Die Ausstattung des Funktionsbereichs BG befindet sich auf dem GW Log VV. 
 

He Log BG Helfer Logistik, Betriebsstoffausgabe/Gerätewartung 

 
Stärke: 0/0/1/1 
 

 
 

Abbildung 54:  Funktionsbereich ƔBetriebsstoffausgabe, Gerätewartung (BG) und Fahrzeug-Parkflächeƕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 WOLKE: 7íĴ 0íýĴąøø Ɣ¸k^\;ƕ ąĞ éíĴ §íãĂĞąĔ ŐąĴé ŏíĴŐíĞéíĿŵ ńĝ éąí °âíĴıĴňøńĞý éíĴ 
Verkehrstauglichkeit des Kraftfahrzeuges zu verdeutlichen (W = Kühlwasserstand; O = Motorölstand; L = 
Reifenluftdruck; K = Kraftstoff; E = Elektrik) 
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11.4.3 Funktionsstelle Versorgung Einsatzkräfte (FuSt VE) 
Die Versorgung von Einsatzkräften und Spontanhelfern der MTF wird von der FuSt VE geleistet. 
 
Die Führung der FuSt VE befindet sich im Bereich des Versorgungszeltes. Sie führt den Einsatz der 
Log VE. 
 
Die Fü Log VE ist die Meldestelle für Anfragen zur Versorgung von Einsatzkräften sowie 
Betroffenen in der MTF (nähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.3.1 ƔFńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣĝĥâąėí 
·íĴĸĥĴýńĞýĸĸĿíėėíƕ ǂG¸ ^ĥý 0Ŀ øňĴ ^íąãĂĿŏíĴıøėíýńĞý ńĞé GíĿĴÙĞĔíǃƕ). 
 
Die Funktionsstelle FuSt VE besteht aus mehreren Funktionsbereichen: 
¶ einer mobilen Versorgungsstelle (GW Log Bt für Leichtverpflegung, z. B. Energieriegel, 

Fertigsuppenterrine, Schokoriegel und Getränke), 
¶ einem Versorgungszelt für Leichtverpflegung, Getränke und Sitzmöglichkeiten, 
¶ einem Ruhezelt für Einsatzkräfte und Spontanhelfer mit Liegemöglichkeiten, 
¶ der Trinkwasserversorgung (Trinkwasser, Reinigung und Hygiene), 
¶ dem Sanitärbereich sowie Waschmöglichkeiten. 
 
Die Geräte sowie Ausstattung der FuSt VE befinden sich auf dem GW Log VE. Nach Einrichtung 
der FuSt VE kann der GW Log VE als Transportfahrzeug genutzt werden. 
 

 
 

Abbildung 55:  Funktionsstelle Versorgung Einsatzkräfte (FuSt VE) 
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11.4.3.1 FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣmobile Versorgungsstelleƕ (GW Log Bt für Leichtverpflegung und Getränke) 
7íĴ G¸ ^ĥý 0Ŀ ĔÕĞĞ Õėĸ Ɣĝĥâąėí ·íĴĸĥĴýńĞýĸĸĿíėėíƕ Őąí øĥėýĿ íąĞýíĸíĿŜĿ ŐíĴéíĞŹ 
¶ am Versorgungszelt für Einsatzkräfte, 
¶ als mobile Versorgungsstelle für abgesetzte stationierte Teileinheiten der MTF.  
 
Folgende Leistungen für Einsatzkräfte sowie Betroffene sind mobil möglich: 
¶ Ausgabe von Kalt- und Warmgetränken, 
¶ Ausgabe von Leichtverpflegung. 
 
Neben bzw. zwischen der Versorgung der Einsatzkräfte kann der GW Log Bt als 
Transportfahrzeug von Nachschub an Leichtverpflegung und Getränken eingesetzt werden. 
 

He GW Log Bt Helfer Gerätewagen Logistik, Betreuung 

Kf GW Log Bt Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Betreuung 

 
Stärke: 0/0/2/2 
 

 
 

Abbildung 56:  FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣĝĥâąėí ·íĴĸĥĴýńĞýĸĸĿíėėíƕ ǂG¸ ^ĥý 0Ŀ øňĴ Leichtverpflegung und Getränke) 
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11.4.3.2 FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔVersorgungszelt für Leichtverpflegung, Getränke und Sitzmöglichkeitenƕ 
7íĴ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ·íĴĸĥĴýńĞýĸŜíėĿ øňĴ ^íąãĂĿŏíĴıøėíýńĞýŵ GíĿĴÙĞĔí ńĞé ~ąĿŜĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ 
bietet für Einsatzkräfte und Spontanhelfer folgende Leistung: 
¶ Kalt- und Warmgetränke, 
¶ Leichtverpflegung, 
¶ Aufenthalt- und Sitzmöglichkeit. 
 

GrFü Log VE Gruppenführer Logistik, Versorgung Einsatzkräfte 

stv. GrFü Log VE 
stellvertretender Gruppenführer Logistik, Versorgung 
Einsatzkräfte 

 
Stärke: 0/1/1/2 
 

 
 

Abbildung 57:  FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ·íĴĸĥĴýńĞýĸŜíėĿ øňĴ ^íąãĂĿŏíĴıøėíýńĞýŵ GíĿĴÙĞĔí ńĞé ~ąĿŜĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ 
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11.4.3.3 FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔRuhezelt für Einsatzkräfte und -helfer, Liegemöglichkeitenƕ 
7íĴ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔRuhezelt für Einsatzkräfte und -ĂíėøíĴŵ ^ąíýíĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ bietet in einem 
störungsreduzierten Bereich für Einsatzkräfte und -helfer Liegemöglichkeiten zur Reduzierung der 
Einsatzbelastung sowie den Erhalt der Leistungsfähigkeit, besonders bei langandauernden 
Einsätzen, um einer psychischen und physischen Überbelastung möglicher erschöpfter 
Einsatzkräfte vorzubeugen. 
 
 

He Log RB Helfer für Logistik, Ruhebereich Einsatzkräfte 

 
Stärke: 0/0/1/1 
 

 
 

Abbildung 58: FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔzńĂíŜíėĿ øňĴ ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ńĞé -helfer, ̂ ąíýíĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ 
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11.4.3.4 FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔTrinkwasserversorgung (Trinkwasser, Reinigung und Hygiene)ƕ 
7íĴ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ§ĴąĞĔŐÕĸĸíĴŏíĴĸĥĴýńĞýƕ bietet allen Einsatzkräften und Spontanhelfern die 
Möglichkeit, dort Trinkwasser zu erhalten.  
 
Zudem können hier Trinkwasserkanister der MTF Teileinheiten nachgefüllt werden.  
 
Die Versorgung mit Trinkwasser, Wasser zur Reinigung und Hygiene wird von der VE geleistet. 
 
Die jeweils gültige Trinkwasserverordnung ist einzuhalten. 
 
7íĴ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ§ĴąĞĔŐÕĸĸíĴŏíĴĸĥĴýńĞýƕ ąĸĿ ıíĴĸĥĞíėė ĞąãĂĿ éÕńíĴĂÕøĿ âíĸíĿŜĿŶ Dieser 
Bereich wird im Bedarfsfall durch die Besatzung des GW Log Bt VE besetzt. 
 

 
 

Abbildung 59  FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ§ĴąĞĔŐÕĸĸíĴŏíĴĸĥĴýńĞýƕ ǂ§ĴąĞĔŐÕĸĸíĴŵ zíąĞąýńĞý ńĞé LŗýąíĞíǃ 
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11.4.3.5 FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔSanitärbereich sowie Waschmöglichkeitenƕ 
Oĝ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ~ÕĞąĿÙĴâíĴíąãĂ ĸĥŐąí ¸ÕĸãĂĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ ĸĿíĂíĞ øňĴ éíĞ ;ąĞĸÕĿŜâíýąĞĞ 
zwei mobile Toilettenkabinen, sowie eine Waschmöglichkeit für Einsatzkräfte als auch für 
Spontanhelfer zur Verfügung.  
 
Dies stellt jedoch nicht den gesamten Sanitäranlagenbedarf einer MTF, insbesondere für 
abgesetzt stationierte Teileinheiten sicher.  
 
Der Gesamtbedarf muss durch/über die TEL/EL/ÖEL bereitgestellt werden. 
 
7íĴ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ~ÕĞąĿÙĴâíĴíąãĂ ĸĥŐąí ¸ÕĸãĂĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ ąĸĿ ıíĴĸĥĞíėė ĞąãĂĿ éÕńíĴĂÕøĿ 
besetzt. Dieser Bereich wird im Bedarfsfall durch die Besatzung des GW Log Bt VE besetzt. 
 

 
 

Abbildung 60:  FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ~ÕĞąĿÙĴâíĴíąãĂ ĸĥŐąí ¸ÕĸãĂĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ 
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11.5 Aufgaben und Funktion der Einsatzkräfte 
11.5.1 Führung Logistikzug (Fü Log Z) 
11.5.1.1 Zugführer des Logistikzuges (ZFü Log Z) 

Der Zugführer des Logistikzuges (ZFü Log Z) ist der Vorgesetzte aller Einsatzkräfte des 
Logistikzuges (Log Z) und hat ihnen gegenüber Weisungsbefugnis. Der ZFü Log Z ist der taktische 
Führer des Log Z. 
 
Im Einsatz ist der ZFü Log Z der übergeordneten Führungsebene (i. d. R. der FüGr MTF) 
unterstellt. Er darf grundsätzlich keine der Führungsebenen übergehen. 
 
Er ist für den Aufbau und Betrieb der Logistik für die MTF verantwortlich.  
 
Er koordiniert den Nachschub, die Verteilung von Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffen, die 
Versorgung der Einsatzkräfte sowie die anschließenden Aufräumarbeiten. 
 
Zur Organisation des Nachschubs und Beschaffung sowie der zur Verfügung stehenden 
Transportmöglichkeit durch die GW Log, steht er in ständigem Kontakt zum stv. AFü MTF der 
MTF, nach Absprache ggf. direkt zur Einsatzleitung. 
 
Er ist für die Planung und Durchführung aller administrativen und organisatorischen Maßnahmen, 
einschließlich der Ausbildung des Log Z verantwortlich.  
 
Der ZFü Log Z stellt die personelle und materielle Einsatzbereitschaft des Log Z sicher. 
 
Der ZFü Log Z wird zur Einsatzstelle mit dem Gerätewagen Logistik, Betreuung transportiert. 
 
Der Vertreter des ZFü Log Z ist der stellvertretende Zugführer Logistikzug (stv. ZFü Log Z). 
 
 

11.5.1.2 stellvertretender Zugführer des Logistikzuges (stv. ZFü Log Z) 
Der stellvertretende Zugführer des Logistikzuges (stv. ZFü Log Z) unterstützt den ZFü Log Z bei 
seiner Führungsaufgabe.  
 
Im Einsatz stellt er die Wahrnehmung folgender Hauptaufgaben (analog der S-Funktionen S4) 
sicher: 

¶ Einrichtung und Betrieb der Führungsstelle des Logistikzuges (FüSt Log Z)  

¶ Verantwortung für die Einsatzdokumentation (u. a. ETB des Log Z) 
¶ insbesondere abschließende Dokumentation:  

o der Materialausgabe, 
o der Materialanlieferung, 
o des Materialbestandes, 

¶ Anforderung bei der übergeordneten Führungsebene von: 
o Verbrauchsmaterial, 
o Betriebsstoffe,  
o Sanitätsmaterial und Medikamente, 
o Trinkwasser, 
o Leichtverpflegung und Getränke, 
o Weiteren Kräften oder benötigten Materialien, 

¶ Veranlassung von Sofortmaßnahmen bei Gefährdung der FuSt Log (z. B. Betriebsstofflager). 
 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit und Ausstattung der Fü Log Z.  



 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe RK MTF 

Medizinische Task Force (MTF) April 2018 

 

109

 
Der stv. ZFü Log Z unterstützt den ZFü Log Z bei den Verwaltungsaufgaben und der Ausbildung. 
 
Der stv. ZFü Log Z gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagens Logistik, Versorgung 
Verbrauchsmaterial. 
 
 

11.5.1.3 Sprechfunker im Logistikzug (SpFu Log Z) 
Der Sprechfunker im Logistikzug (SpFu Log Z) untersteht dem ZFü Log Z. 
 
In der Einsatzvorbereitung und im Einsatz hat der Sprechfunker insbesondere folgende Aufgaben: 
¶ Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes und die vorschriftsmäßige Benutzung der 

Kommunikationsmittel  
¶ Sicherstellung der ständigen Erreichbarkeit des Log Z über Funk und ggf. andere 

fernmeldetechnische Wege, 
¶ Meldung von Änderungen in der fernmelde-technischen Erreichbarkeit des Log Z an die 

übergeordnete Führungsebene, 
¶ Verantwortung der Nachrichtenübermittlung, -aufnahme und ǎweiterleitung, 
¶ Erstellung der für den Fernmeldebetrieb erforderlichen Dokumente (Sprechfunknachweis, 

Vierfachvordrucke u. a.), 
¶ Unterstützung bei der Aufgabenerfüllung des stv. ZFü Log Z, 
¶ Wartung und Pflege der Kommunikationsmittel, 
¶ Veranlassung der Wiederherstellung der Funktion von Geräten bei Störungen. 
 
Der SpFu Log Z gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagens Logistik, Versorgung 
Einsatzkräfte. 
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11.5.2 mobile Versorgungsstelle 
11.5.2.1 Helfer Gerätewagen Logistik, Betreuung (He GW Log Bt) 

Der Helfer Gerätewagen Logistik, Betreuung (He GW Log Bt) ist dem GrFü Log VE unterstellt und 
befolgt dessen Anweisungen.  
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ §ĴÕĞĸıĥĴĿøÕĂĴĿíĞ ąĝ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣĝĥâąėí ·íĴĸĥĴýńĞýĸĸĿíėėíƕ ńĞé âíą §ĴÕĞĸıĥĴĿøÕĂĴĿíĞ 

(nähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.3.1 ƔFunktionĸâíĴíąãĂ Ɣĝĥâąėí ·íĴĸĥĴýńĞýĸĸĿíėėíƕ ǂG¸ 
Log Bt für Leichtverpflegung und Getränke)ƕ). 

¶ ńĞĿíĴĸĿňĿŜíĞéí dąĿŐąĴĔńĞý ąĞ éíĴ FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ǂ Fń~Ŀ ^ĥý ·;ǃ 
(nähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.3 ƔFunktionsstelle Versorgung Einsatzkräfte (FuSt VE)ƕ), 

 
7íĴ Lí G¸ ^ĥý 0Ŀ ąĸĿ ŐÙĂĴíĞé éíĸ ;ąĞĸÕĿŜíĸ Õėĸ Ɣĝĥâąėí ·íĴĸĥĴýńĞýĸĸĿíėėíƕ ńĞé âíą 
Transportfahrten Einsatzführer des GW Log Bt und leitet den Einsatz des Fahrzeugs auf Weisung. 
 
Der He GW Log Bt ist insbesondere verantwortlich für den sachgerechten Umgang mit und 
Ausgabe von Trinkwasser, Leichtverpflegung und Getränken. 
 
Die jeweils gültigen Verordnungen für Trinkwasser, Lebensmittel und Hygiene sind einzuhalten. 
 
Der He GW Log Bt wirkt bei der Pflege und Wartung der Ausstattung des GW Log Bt mit. 
 
Neben oder zwischen den Hauptaufgaben kann der He GW Log Bt unterstützend in der 
FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ǂ·;ǃ ĝąĿĂíėøíĞ (nähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.3 
ƔFńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ǂFń~Ŀ ·;ǃƕǃ. 
 
Der He GW Log Bt gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagen Logistik, Betreuung. 
 
 

11.5.2.2 Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Betreuung (Kf GW Log Bt) 
Der Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Betreuung (Kf GW Log Bt) ist dem GrFü Log VE unterstellt 
und befolgt dessen Anweisungen. Gegenüber diesem meldet er die Einsatzbereitschaft seines 
Fahrzeuges und des verlasteten Gerätes.  
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 

¶ Aufgaben eines Kraftfahrers, 
¶ unterstützende Mitwirkung in der FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ǂ FuSt Log VE) 
ǂĞÙĂíĴí ;ĴėÙńĿíĴńĞýíĞ ĸąíĂí wĔĿŶ ǒǒŶǕŶǔ ƔFńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ǂFń~Ŀ ·;ǃƕǃ, 

¶ unterstützende Mitwirkung ąĝ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣĝĥâąėí ·íĴĸĥĴýńĞýĸĸĿíėėíƕ ńĞé âíą 
Transportfahrten (näherí ;ĴėÙńĿíĴńĞýíĞ ĸąíĂí wĔĿŶ ǒǒŶǕŶǔŶǒ ƔFńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣĝĥâąėí 
·íĴĸĥĴýńĞýĸĸĿíėėíƕ ǂG¸ ^ĥý 0Ŀ øňĴ ^íąãĂĿŏíĴıøėíýńĞý ńĞé GíĿĴÙĞĔíǃƕǃ. 

 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
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Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
 
Er ist für die fachgerechte Verwendung der GW Log Bt-Ausstattung zuständig. 
 
Der Kf GW Log Bt ist ŐÙĂĴíĞé éíĸ ;ąĞĸÕĿŜíĸ Õėĸ Ɣĝĥâąėí ·íĴĸĥĴýńĞýĸĸĿíėėíƕ ńĞé âíą 
Transportfahrten dem He GW Log Bt unterstellt.  
 
Der Kf GW Log Bt gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagen Logistik, Betreuung. 
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11.5.3 Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial (Log VV) 
11.5.3.1 Gruppenführer Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial (GrFü Log VV) 

Der Gruppenführer Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial (GrFü Log VV) ist der Vorgesetzte 
ÕėėíĴ ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí éíĴ FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ ǂ^ĥý ··ǃ ńĞé ĂÕt ihnen 
gegenüber Weisungsbefugnis. Der GrFü Log VV ist der taktische Führer der Funktionsstelle 
Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ ǂFuSt Log VV). 
 
Im Einsatz ist der GrFü Log VV dem stv. ZFü Log Z unterstellt. 
 
Er ist verantwortlich für: 

¶ den Aufbau und 0íĿĴąíâ éíĴ FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ ǂFuSt Log VV), 
¶ die Lagerung sowie die Ausgabe der Verbrauchsmaterial sowie der Betriebsstoffe, 
¶ die Organisation von Nachschub, 

¶ den Betrieb des GW Log VV für Transportfahrten, 
¶ die anschließenden Aufräumarbeiten. 
 
Er ist für die Planung und Durchführung aller administrativen und organisatorischen Maßnahmen, 
einschließlich der Ausbildung aller Einsatzkräfte der FuSt Log VV verantwortlich.  
 
Der GrFü Log VV stellt die personelle und materielle Einsatzbereitschaft der FuSt Log VV sicher. 
 
Der GrFü Log VV gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagen Logistik, Versorgung 
Verbrauchsmaterial. 
 
Der Vertreter des GrFü Log VV ist der stellvertretende Gruppenführer Logistik, Versorgung 
Verbrauchsmaterial (stv. GrFü Log VV). 
 
 

11.5.3.2 stellvertretender Gruppenführer Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial (stv. GrFü Log VV) 
Der stellvertretende Gruppenführer Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial (stv. GrFü Log VV) 
unterstützt den GrFü Log VV bei seiner Führungsaufgabe.  
 
Im Einsatz ist er für die Durchführung folgender Hauptaufgaben verantwortlich: 
¶ ;ąĞĴąãĂĿńĞý ńĞé 0íĿĴąíâ éíĴ FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ (FuSt Log VV): 

o Lagerung sowie Ausgabe von Verbrauchsmaterial, 
o Betriebsstoffausgabe, Gerätewartung (BG) und Fahrzeug-Parkfläche,  

¶ Dokumentation der: 
o Materialausgabe, 
o Materialanlieferung, 
o Materialbestandes, 

¶ Anforderung bei der übergeordneten Führungsebene von: 
o Verbrauchsmaterial, 
o Betriebsstoffe,  
o Sanitätsmaterial und Medikamente, 
o weiteren Kräften oder benötigten Materialien, 

¶ Sicherstellung des Vorbeugenden Brandschutzes, 
¶ Vermeidung von Umweltschäden, 

¶ LŗýąíĞí ĸĥŐąí zíąĞąýńĞý éíĸ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂĸ ƔLagerung und Ausgabe von 
·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ. 
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Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit und Ausstattung der Funktionsstelle 
Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕŶ 
 
Der stv. GrFü Log VV unterstützt den GrFü Log VV bei den Verwaltungsaufgaben und der 
Ausbildung. 
 
Der stv. GrFü Log VV gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagens Logistik, Versorgung 
Verbrauchsmaterial. 
 
 

11.5.3.3 Helfer Logistik, Betriebsstoffausgabe/Gerätewartung (He Log BG) 
Der Helfer Logistik, Betriebsstoffausgabe/Gerätewartung (He Log BG) ist dem GrFü Log VV 
unterstellt und befolgt dessen Anweisungen.  
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Einrichten und Betreiben des FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ0íĿĴąíâĸĸĿĥøøÕńĸýÕâíŵ GíĴÙĿíŐÕĴĿńĞý (BG) und 

Fahrzeug-Parkflächeƕ ǂnähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.2.1 ƔFńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ^ÕýíĴńĞý 
ńĞé #ńĸýÕâí ŏĥĞ ·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ,  

¶ unterstützende Mitwirkung beim Einrichten und Betrieb der FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý 
·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ ǂ··ǃ ǂnähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.2 ƔFunktionsstelle Versorgung 
Verbrauchsmaterial (FuSt VV)). 

 
Der He Log BG ist verantwortlich für: 

¶ die sachgerechte Lagerung und Ausgabe von Betriebsstoffen, 
¶ die Wartung und Reinigung von Aggregaten (kleine technische Hilfe), 

¶ die Bereitstellung von Gerätschaften zur Wartung und Reinigung von Fahrzeugen, 
¶ die sachgerechte Nutzung der Gerätschaften, 
¶ Organisation der Fahrzeug-Park- und Reinigungsflächen, 
¶ Abfallbeseitigung und -entsorgung sowie Reinigung des Funktionsbereichs 
ƔBetriebsstoffausgabe, Gerätewartung (BG) und Fahrzeug-wÕĴĔøėÙãĂí ƕ. 

 
Die jeweils gültigen Verordnungen für die Lagerung sowie die Ausgabe von Betriebsstoffen und 
bei der Reinigung von Fahrzeugen sind einzuhalten (u. a. Brandschutz, Umweltschutz und 
sachgerechte Flüssigkeitsentsorgung). Ebenso sind die jeweiligen örtlichen Verordnungen für die 
Abfallbeseitigung zu beachten. 
 
7íĴ Lí ^ĥý 0G ŐąĴĔĿ âíą éíĴ wøėíýí ńĞé ¸ÕĴĿńĞý éíĴ #ńĸĸĿÕĿĿńĞý éíĸ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂĸ Ɣ0Gƕ ĝąĿŶ 
 
Der He Log BG gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagens Logistik, Versorgung 
Verbrauchsmaterial. 
 
 

11.5.3.4 Helfer Gerätewagen Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial (He GW Log VV) 
Der Helfer Gerätewagen Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial (He GW Log VV) ist dem GrFü 
Log VV unterstellt und befolgt dessen Anweisungen.  
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 

¶ §ĴÕĞĸıĥĴĿøÕĂĴĿíĞ ąĝ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ ǂ··ǃ (nähere 
Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.2 ƔFunktionsstelle Versorgung Verbrauchsmaterial (FuSt VV)), 
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¶ unterstützende Mitwirkung beim Einrichten und Betreiben des Funktionsbereich 
Ɣ0íĿĴąíâĸĸĿĥøøÕńĸýÕâíŵ GíĴÙĿíŐÕĴĿńĞý ǂ0Gǃ ńĞé FÕĂĴŜíńý-wÕĴĔøėÙãĂíƕ ǂnähere Erläuterungen 
ĸąíĂí wĔĿŶ ǒǒŶǕŶǓŶǒ ƔFńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ^ÕýíĴńĞý ńĞé #ńĸýÕâí ŏĥĞ ·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ),  

¶ unterstützende Mitwirkung beim ;ąĞĴąãĂĿíĞ ńĞé 0íĿĴąíâ éíĴ FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý 
·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕėƕ ǂ··ǃ (nähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.2 ƔFunktionsstelle Versorgung 
Verbrauchsmaterial (FuSt VV)ƕ. 

Der He GW Log VV ist während des Einsatzes als Transportfahrzeug Einsatzführer des GW Log VV 
und leitet den Einsatz des Fahrzeugs auf Weisung. 
 
Der He GW Log VV hilft mit bei der sachgerechten Beladung, Transport und Entladung von 
Verbrauchsmaterial sowie Betriebsstoffen. 
 
Die jeweils gültigen Verordnungen für Transport von Betriebsstoffen und Verbrauchsmaterial sind 
einzuhalten (u. a. Kennzeichnung, Brandschutz, Ladungssicherung). 
 
Der He GW Log VV wirkt bei der Pflege und Wartung der Ausstattung des GW Log VV mit. 
 
Der He GW Log VV gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagens Logistik, Versorgung 
Verbrauchsmaterial. 
 
 

11.5.3.5 Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial (Kf GW Log VV) 
Der Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial (Kf GW Log VV) ist dem 
GrFü Log VV unterstellt und befolgt dessen Anweisungen. Gegenüber diesem meldet er die 
Einsatzbereitschaft seines Fahrzeuges und des verlasteten Gerätes.  
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Aufgaben eines Kraftfahrers, 

¶ unterstützende Mitwirkung in der FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ·íĴâĴÕńãĂĸĝÕĿíĴąÕė ǂFuSt Log 
VV) (nähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.2 ƔFunktionsstelle Versorgung Verbrauchsmaterial 
(FuSt VV)ƕŵ 

¶ unterstützende Mitwirkung im Funktionsbereich Ɣ0íĿĴąíâĸĸĿĥøøÕńĸýÕâíŵ GíĴÙĿíŐÕĴĿńĞý ǂ0Gǃ 
und Fahrzeug-wÕĴĔøėÙãĂíƕ (nähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.2.Ǔ ƔFunktionsbereich 
Ɣ0íĿĴąíâĸĸĿĥøøÕńĸýÕâíŵ GíĴÙĿíŐÕĴĿńĞý ǂ0Gǃ ńĞé FÕĂĴŜíńý-wÕĴĔøėÙãĂíƕ). 

 
Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
 
Er ist für die fachgerechte Verwendung der GW Log VV-Ausstattung zuständig. 
 
Der Kf GW Log VV ist verantwortlich für die sachgerechte Beladung, Transport und Entladung von 
Verbrauchsmaterial sowie Betriebsstoffen.  
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Die jeweils gültigen Verordnungen für Transport von Betriebsstoffen und Verbrauchsmaterial sind 
einzuhalten (u. a. Kennzeichnung, Brandschutz, Ladungssicherung). 
 
Der Kf GW Log VV ist während des Einsatzes bei Transportfahrten dem He GW Log VV unterstellt.  
 
Der Kf GW Log VV gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagen Logistik, Versorgung 
Verbrauchsmaterial. 
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11.5.4 Logistik, Versorgung Einsatzkräfte (Log VE) 
11.5.4.1 Gruppenführer Logistik, Versorgung Einsatzkräfte (GrFü Log VE) 

Der Gruppenführer Logistik, Versorgung Einsatzkräfte (GrFü Log VE) ist der Vorgesetzte aller 
;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí éíĴ FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿíƕ ǂ^ĥý ·;ǃ ńĞé ĂÕĿ ąĂĞíĞ ýíýíĞňâíĴ 
Weisungsbefugnis.  
 
7íĴ GĴFň ^ĥý ·; ąĸĿ éíĴ ĿÕĔĿąĸãĂí FňĂĴíĴ éíĴ FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿíƕ (FuSt Log 
VE). 
 
Im Einsatz ist der GrFü Log VE dem stv. ZFü Log Z unterstellt. 
 
Er ist verantwortlich für: 

¶ éąí FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿíƕ ǂ^ĥý ·;ǃ, 
¶ éíĞ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣĝĥâąėí ·íĴĸĥĴýńĞýĸĸĿíėėíƕ ǂG¸ ^ĥý 0Ŀǃ, 
¶ éíĞ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ·íĴĸĥĴýńĞýĸŜíėĿ øňĴ Leichtverpflegung, Getränke und 
~ąĿŜĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ, 

¶ éíĞ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ ƔzńĂíŜíėĿ øňĴ ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ńĞé -ĂíėøíĴŵ ^ąíýíĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ, 
¶ éíĞ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ§ĴąĞĔŐÕĸĸíĴŏíĴĸĥĴýńĞýƕ, 

¶ éíĞ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ~ÕĞąĿÙĴÕĞėÕýíĞƕ, 
¶ die Organisation von Nachschub, 
¶ den Betrieb des GW Log VE für Transportfahrten, 

¶ anschließende Aufräumarbeiten. 
 
Er ist für die Planung und Durchführung aller administrativen und organisatorischen Maßnahmen, 
íąĞĸãĂėąíľėąãĂ éíĴ #ńĸâąėéńĞý ÕėėíĴ ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí éíĴ FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿíƕ 
(Log VE) verantwortlich.  
 
Der GrFü Log VE stellt die personelle und materielle Einsatzbereitschaft der Log VE sicher. 
 
Der GrFü Log VE gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagen Logistik, Versorgung 
Einsatzkräfte. 
 
Der Vertreter des GrFü Log VE ist der stellvertretende Gruppenführer Logistik, Versorgung 
Einsatzkräfte (stv. GrFü Log VE). 
 
 

11.5.4.2 stellvertretender Gruppenführer Logistik, Versorgung Einsatzkräfte (stv. GrFü Log VE) 
Der stellvertretende Gruppenführer Logistik, Versorgung Einsatzkräfte (stv. GrFü Log VE) 
unterstützt den GrFü Log VE bei seiner Führungsaufgabe.  
 
Im Einsatz ist er für die Durchführung folgender Hauptaufgaben verantwortlich: 
¶ éíĞ #ńøâÕń ńĞé 0íĿĴąíâ éíĴ FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿíƕ ǂFuSt Log VE), 

¶ éíĞ ;ąĞĸÕĿŜ éíĸ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂĸ Ɣĝĥâąėí ·íĴĸĥĴýńĞýĸĸĿíėėíƕ (GW Log Bt), 
¶ die Lagerung sowie die Ausgabe der Leichtverpflegung und Getränke, 
¶ die Bereitstellung des Ruhebereichs, 
¶ die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, 

¶ die Bereitstellung der Sanitäranlagen, 
¶ die Organisation von Nachschub, 
¶ den Betrieb des GW Log VE für Transportfahrten, 
¶ die anschließenden Aufräumarbeiten., 
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¶ Dokumentation der: 
o Materialausgabe, 
o Materialanlieferung, 
o Materialbestandes, 

¶ Anforderung bei der übergeordneten Führungsebene von: 
o Leichtverpflegung und Getränken, 
o Trinkwasser, 
o Reinigung der Sanitäranlangen, 
o weiteren Kräften oder benötigten Materialien, 

¶ Sicherstellung des Vorbeugenden Brandschutzes,  

¶ Vermeidung von Umweltschäden, 
¶ LŗýąíĞí ĸĥŐąí zíąĞąýńĞý éíĸ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂĸ Ɣ·íĴĸĥĴýńĞýĸŜíėĿ Leichtverpflegung, Getränke 
ńĞé ~ąĿŜĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ. 

 
Er ist zuständig für die Einsatzbereitschaft, Vollzähligkeit und Ausstattung der Funktionsstelle 
Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿíƕ ǂFuSt Log VE). 
 
Der stv. GrFü Log VE unterstützt den GrFü Log VE bei den Verwaltungsaufgaben und der 
Ausbildung. 
 
Der stv. GrFü Log VE gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagens Logistik, Versorgung 
Einsatzkräfte. 
 
 

11.5.4.3 Helfer für Logistik, Ruhebereich Einsatzkräfte (He Log RB) 
Der Helfer für Logistik, Ruhebereich Einsatzkräfte (He Log RB) ist dem GrFü Log VE unterstellt 
und befolgt dessen Anweisungen.  
 
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Einrichten und Betreiben des Funktionsbereichs ƔRuhezelt für Einsatzkräfte und -helfer, 
^ąíýíĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ (RB) (nähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.3.3 ƔFunktionsbereich 
ƔzńĂíŜíėĿ øňĴ ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ńĞé -ĂíėøíĴŵ ^ąíýíĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕǃ, 

¶ unterstützende Mitwirkung beim ;ąĞĴąãĂĿíĞ ńĞé 0íĿĴąíâ éíĴ FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí ƔVersorgung 
;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿíƕ (VE) (nähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.3 ƔFunktionsstelle Versorgung 
;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ǂFń~Ŀ ·;ǃƕ). 

 
Der He Log RB ist verantwortlich für: 
¶ den Aufbau und Betrieb des Ruhebereiches,  
¶ den Aufbau und den sachgerechten Betrieb der Trinkwasserausgabestelle, 

¶ den Aufbau und Betrieb des Sanitärbereichs und Waschmöglichkeit, 
¶ Hygiene sowie Reinigung der Funktionsbereiche: 

o Ruhebereich Einsatzkräfte, 
o Trinkwasserversorgung, 
o Sanitäranlagen und Waschmöglichkeiten. 

 
Die jeweils gültigen Verordnungen für: 

¶ die Lagerung sowie die Ausgabe von Trinkwasser, 
¶ Hygienevorschriften für den Betrieb von Sanitäranlagen, 
sind einzuhalten. 
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7íĴ Lí ^ĥý z0 ŐąĴĔĿ âíą éíĴ wøėíýí ńĞé ¸ÕĴĿńĞý éíĴ #ńĸĸĿÕĿĿńĞý éíĸ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂĸ Ɣz0ƕ ĝąĿŶ 
 
Der He Log RB gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagens Logistik, Versorgung 
Einsatzkräfte. 
 
 

11.5.4.4 Helfer Gerätewagen Logistik, Versorgung Einsatzkräfte (He GW Log VE) 
Der Helfer Gerätewagen Logistik, Versorgung Einsatzkräfte (He GW Log VE) ist dem GrFü Log VE 
unterstellt und befolgt dessen Anweisungen.  
 
Im Einsatz nimmt er folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ §ĴÕĞĸıĥĴĿøÕĂĴĿíĞ ąĝ FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿíƕ (VE) (nähere Erläuterungen 
ĸąíĂí wĔĿŶ ǒǒŶǕŶǔ ƔFńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ǂFń~Ŀ ·;ǃƕ), 

¶ unterstützende Mitwirkung beim Einrichten und Betreiben des Funktionsbereich 
Ɣ~ÕĞąĿÙĴâíĴíąãĂ ĸĥŐąí ¸ÕĸãĂĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ (nähere Erläuterungen siehe Pkt. 11.4.3.5 
ƔFńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ~ÕĞąĿÙĴâíĴíąãĂ ĸĥŐąí ¸ÕĸãĂĝĩýėąãĂĔíąĿíĞƕ),  

¶ unterstützende Mitwirkung beim Einrichten und Betrieb der FunkĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý 
;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿíƕ (VE) (ĞÙĂíĴí ;ĴėÙńĿíĴńĞýíĞ ĸąíĂí wĔĿŶ ǒǒŶǕŶǔ ƔFunktionsstelle Versorgung 
;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ǂFń~Ŀ ·;ǃƕ). 

 
Der He GW Log VE ist während des Einsatzes als Transportfahrzeug Einsatzführer des GW Log VE 
und leitet den Einsatz des Fahrzeugs auf Weisung. 
 
Der He GW Log VE hilft mit bei der sachgerechten Beladung, Transport und Entladung von 
Trinkwasser, Leichtverpflegung und Getränken sowie von Sanitätsmaterial. 
 
Die jeweils gültigen Verordnungen für Transport von Trinkwasser, Leichtverpflegung und 
Getränken, Sanitätsmaterial sind einzuhalten (u. a. Medikamente, Sauerstoff, Ladungssicherung). 
 
Der He GW Log VE wirkt bei der Pflege und Wartung der Ausstattung des GW Log VE mit. 
 
Der He GW Log VE gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagens Logistik, Versorgung 
Einsatzkräfte. 
 
 

11.5.4.5 Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Versorgung Einsatzkräfte (Kf GW Log VE) 
Der Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Versorgung Einsatzkräfte (Kf GW Log VE ist dem GrFü Log 
VE unterstellt und befolgt dessen Anweisungen. Gegenüber diesem meldet er die 
Einsatzbereitschaft seines Fahrzeuges und des verlasteten Gerätes.  
 
Im Einsatz nehmen sie folgende Hauptaufgaben wahr: 
¶ Aufgaben eines Kraftfahrers, 

¶ unterstützende Mitwirkung in der FńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí Ɣ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ǂFń~Ŀ ·; (nähere 
;ĴėÙńĿíĴńĞýíĞ ĸąíĂí wĔĿŶ ǒǒŶǕŶǔ ƔFńĞĔĿąĥĞĸĸĿíėėí ·íĴĸĥĴýńĞý ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí ǂFń~Ŀ ·;ǃƕ), 

¶ unterstützende Mitwirkung im FńĞĔĿąĥĞĸâíĴíąãĂ Ɣ§ĴąĞĔŐÕĸĸíĴŏíĴĸĥĴýńĞý ǂ§ĴąĞĔŐÕĸĸíĴŵ 
zíąĞąýńĞý ńĞé LŗýąíĞíǃƕ (ĞÙĂíĴí ;ĴėÙńĿíĴńĞýíĞ ĸąíĂí wĔĿŶ ǒǒŶǕŶǔŶǕ ƔFunktionsbereich 
Ɣ§ĴąĞĔŐÕĸĸíĴŏíĴĸĥĴýńĞý ǂ§ĴąĞĔŐÕĸĸíĴŵ zíąĞąýńĞý ńĞé LŗýąíĞíǃƕǃŶ 
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Hauptaufgaben des Kraftfahrers: 
Er ist für die Einsatzbereitschaft (Verkehrs- und Betriebssicherheit) seines Fahrzeuges 
verantwortlich und führt das Fahrtenbuch. 
 
Er ist für die Vollzähligkeit, für die vorschriftsmäßige Verladung und Ausgabe der auf seinem 
Fahrzeug verlasteten Ausstattung verantwortlich. 
 
Des Weiteren führt er Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Kraftfahrzeug und der verlasteten 
Ausstattung durch und meldet seinem Vorgesetzten Mängel. 
 
Darüber hinaus stellt er die Erreichbarkeit seines Fahrzeuges über Funk sicher. 
 
Er ist für die fachgerechte Verwendung der GW Log VE-Ausstattung zuständig. 
 
Der Kf GW Log VE ist verantwortlich für die sachgerechte Beladung, Transport und Entladung von 
Trinkwasser, Leichtverpflegung und Getränken sowie von Sanitätsmaterial.  
 
Die jeweils gültigen Verordnungen für Transport von Trinkwasser, Leichtverpflegung und 
Getränken, Sanitätsmaterial sind einzuhalten (u. a. Medikamente, Sauerstoff, Ladungssicherung). 
 
Der Kf GW Log VE ist während des Einsatzes bei Transportfahrten dem He GW Log VE unterstellt.  
 
Der Kf GW Log VE gehört im Einsatz zur Besatzung des Gerätewagens Logistik, Versorgung 
Einsatzkräfte. 
 
 

11.6 Materialausstattung 
Eine genaue Materialausstattung kann den jeweiligen Begleitheften der jeweiligen Fahrzeugtypen 
des Logistikzuges entnommen werden.  
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11.7 Fahrzeugausstattung 
11.7.1 Gerätewagen Logistik Betreuung (GW Log Bt) 

siehe Typenblatt 
 

 
 

Abbildung 61:  Gerätewagen Logistik Betreuung (GW Log Bt) 

 
 

11.7.2 Gerätewagen Logistik Versorgung Verbrauchsmaterial (GW Log VV) 
siehe Typenblatt 
 

 
 

Abbildung 62:  Gerätewagen Logistik Versorgung Verbrauchsmaterial (GW Log VV) 
 
 

11.7.3 Gerätewagen Logistik für die Versorgung Einsatzkräfte (GW Log VE) 
siehe Typenblatt 
 

 
 

Abbildung 63: Gerätewagen Logistik Versorgung Einsatzkräfte (GW Log VE) 
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12.  Ergänzende zivilschutzbezogene Ausbildung für Einsatzkräfte der MTF 
Die vom Bund den Ländern für den Zivilschutz zur Verfügung gestellte ergänzende Ausstattung 
steht gemäß § 13 ZSKG den Ländern zusätzlich für Aufgaben im Bereich des 
Katastrophenschutzes zur Verfügung. 
 
Zu diesem Zweck werden die Einsatzkräfte der Einheiten und Einrichtungen gemäß § 11 Abs. 1 
ZSKG für ihre zivilschutzbezogenen Aufgaben ergänzend ausgebildet. 
 
Details zur Ausbildung, wie Regelungen zur Durchführung, Voraussetzungen, Umfang und die 
Inhalte der Ausbildungen für die MTF wird durch das jeweils gültige Ausbildungskonzept des 
Bundes zur ergänzenden zivilschutzbezogenen Ausbildung geregelt. 
 
 

12.1 Ausbildungskonzept der ergänzenden zivilschutzbezogenen Ausbildung 
Das Ausbildungskonzept der ergänzenden zivilschutzbezogenen Ausbildung beruht auf den 
gesetzlichen Grundlagen und ist insbesondere auf das Ausstattungskonzept des Bundes 
ausgerichtet. 
 
Es baut in der Regel auf einer Katastrophenschutzausbildung auf, die von den öffentlichen 
Feuerwehren, privaten Hilfsorganisationen und sonstigen Trägern des Katastrophenschutzes am 
Standort und an den Schulen der Träger vermittelt wird. Die ergänzende zivilschutzbezogene 
Ausbildung erfolgt in der Regel integriert in der Ausbildung nach Landesrecht bzw. 
Organisationsvorgaben oder an einer Einrichtung des Bundes. 
 

  



 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe RK MTF 

Medizinische Task Force (MTF) April 2018 

 

122

 

Zielgruppe Bezeichnung der Ausbildung 

durch den Bund 
finanzierte 

Unterrichtseinheiten 
á 45 Min. 

alle Einsatzkräfte MTF 

Allgemeine Zivilschutzgrundlagen und 
CBRN-Grundausbildung 

19 UE 

Funktion und Arbeitsweise der MTF 8 UE 

PSNV Prävention im Einsatz 2 UE 

Psychische Erste Hilfe 2 UE 

alle Rettungssanitäter MTF 
Rettungssanitäter-Grundausbildung 160 UE 

Rettungssanitäter-Abschlusslehrgang 40 UE 

alle Gruppen- und Zugführer 
MTF sowie deren benannte 
Stellvertreter 

Gruppenführer 15 UE 

Zugführer 14 UE 

Abteilungsführer und stv. 
Abteilungsführer MTF;  
Bereitschaftsführer BeB und 
stv. Bereitschaftsführer BeB 

Gruppenführer 15 UE 

Zugführer 14 UE 

Zusatzausbildung Verbandsführer MTF 16 UE 

Medizinischer Leiter MTF 
sowie Medizinischer Leiter 
Behandlungsbereitschaft 

Zusatzausbildung Verbandsführer MTF 16 UE 

alle Einsatzkräfte, 
Rettungssanitäter und Ärzte 
des Dekon V Z; ML MTF, 
FüAss Dekon V Z in der FüGr 

Zusatzausbildung Dekontamination 
Verletzter (Dekon V) 

35 UE 

alle Einsatzkräfte, 
Rettungssanitäter und Ärzte 
MTF der BeB; ML MTF, FüAss 
BeB in der FüGr 

Zusatzausbildung Behandlungsplatz 16 UE 

Maschinist Dekon V Maschinist Dekon V 35 UE 

Maschinist Dekon P Maschinist Dekon P 35 UE 

Zugführer Dekon V Zug Führen im ABC-Einsatz 70 UE 

alle Einsatzkräfte des 
Logistikzuges 

Zusatzausbildung Logistik/Sicherheit 
und Technik 

16 UE 

alle Sprechfunker MTF; alle 
Einsatzkräfte in der MTF, die 
für den Sprechfunk 
vorgesehen sind 

Sprechfunkerausbildung 16 UE 

alle Kraftfahrer MTF Erweiterung der Fahrerlaubnis   

 
Tabelle 1:  erforderliche bundesfinanzierte ergänzende zivilschutzbezogene Ausbildungen für die MTF nach 

den einzelnen Funktionen  
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12.2 Vorgesehene Ausbildungen für Einsatzkräfte in der MTF 
Alle Einsatzkräfte in einer MTF - unabhängig ihrer Funktion - benötigen die Mindestqualifikation 
eines Sanitäters gemäß der Ausbildungsordnung einer Hilfsorganisation oder Feuerwehr. 
 
Für alle Einsatzkräfte der MTF sind aufbauend auf der organisationseigenen Ausbildung 
ergänzende MTF Grundausbildungen vorgesehen.  
 
Darüber hinaus sind für besondere Funktionen in der MTF zusätzliche Ausbildungen notwendig 
und vorgesehen. 
 
 

12.2.1 Führungsgruppe 
 

 
 

 
 

Tabelle 2:  Fachliche Ausbildungstabelle MTF Führungsgruppe 

  

07. Führungsgruppe (FüGr) Kommandowagen (KdoW)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

Abteilungsführer MTF 

(AFü MTF) X X X X X X X X X X X X

stellvertretender Abteilungsführer MTF 

(stv. AFü MTF) X X X X X X X X X X X X

medizinischer Leiter MTF 

(ML MTF) X X X X X X X X X X

Führungsassistent Behandlungsbereitschaft in der 

Führungsgruppe 

(FüAss BeB)
X X X X X X X X X X X X

Sprechfunker der Führungsgruppe

(SpFu FüGr) X X X X X X X

Kraftfahrer Kommandowagen 

(Kf KdoW) X X X X X X X X
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07. Führungsgruppe (FüGr) Führungskraftwagen (FüKW)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

Führungsassistent Dekontaminationzug für Verletzte in 

der Führungsgruppe (FüAss Dekon V Z) X X X X X X X X X X

Führungsassistent Patiententransportgruppe in der 

Führungsgruppe

(FüAss PtGr)
X X X X X X X X

Melder/Kraftfahrer Führungskraftwagen 

(Me/Kf FüKW) X X X X X X X X
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12.2.2 Behandlungsbereitschaft  
 

 
 

 
 

08. Behandlungsbereitschaft (BeB) Mannschaftstransportwagen Behandlung 1 - Führung (MTW Beh 1 Fü)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

Bereitschaftsführer Behandlungsbereitschaft  

(BFü BeB) X X X X X X X X X X X X X

stellvertretender Bereitschaftsführer 

Behandlungsbereitschaft  

(stv. BFü BeB)
X X X X X X X X X X X X

medizinischer Leiter Behandlungsbereitschaft

(ML BeB) X X X X X X X X X X

Führungsassistent Versorgungsnachweis 

(FüAss VSN) X X X X X X X X X X

Führungshelfer Versorgungsnachweis 

(FüHe VSN) X X X X X X X X

Arzt Sichtungsstelle 2 

(St 2) X X X X X X X

Rettungssanitäter Sichtungsstelle 2 

(RS St 2) X X X X X X X X

Sanitäter Sichtungsstelle 2

(San St 2) X X X X X X X

Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 

1 Führung 

(Kf MTW Beh 1 Fü)
X X X X X X X X X
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08. Behandlungsbereitschaft (BeB) Mannschaftstransportwagen Behandlung 2 - Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation (MTW Beh 2 AD/PtO)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

Zugführer Eingangssichtung 

(ZFü ES) X X X X X X X X X X X

Arzt Sichtungsstelle 1

(St 1) X X X X X X X X

Rettungssanitäter Sichtungsstelle 1 

(RS St 1) X X X X X X X X

Sanitäter Sichtungsstelle 1

(San St 1) X X X X X X X

Gruppenführer Ausgangsdokumentation/

Patiententransportorganisation 

(GrFü AD/PtO)
X X X X X X X X X X

Rettungssanitäter Patiententransportorganisation 

(RS PtO) X X X X X X X X X

Gruppenführer Totenablage 

(GrFü TA) X X X X X X X X X

Sanitäter Totenablage

(San TA) X X X X X X X

Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 2 

Patienetentransportorganisation 

(Kf MTW Beh 2 PtO)
X X X X X X X X X X
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Tabelle 3:  Fachliche Ausbildungstabelle MTF Behandlungsbereitschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. Behandlungsbereitschaft (BeB) 7 x Gerätewagen Sanität (GW San)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

7 x Gruppenführer Behandlungsstelle

(GrFü BhS) X X X X X X X X X X

7 x stellvertretender Gruppenführer 

Behandlungsstelle

(stv. GrFü BhS)
X X X X X X X X X

7 x Arzt Behandlungsstelle 

(Arzt BhS) X X X X X X X X

7 x Rettungssanitäter Behandlungsstelle 

(RS BhS) X X X X X X X X

7 x Sanitäter Behandlungsstelle 

(San BhS) X X X X X X X

7 x Kraftfahrer Gerätewagen Behandlung/Sanitäter 

Behandlungsstelle 

(Kf GW San Bhs)
X X X X X X X X X
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08. Behandlungsbereitschaft (BeB) Gerätewagen Behandlung (GW Beh)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

Gruppenführer interner Patiententransport 

(GrFü InTr) X X X X X X X X X X

stellvertretender Gruppenführer interner 

Patiententransport 

(stv. GrFü InTr)
X X X X X X X X X

Sanitäter interner Patiententransport 

(San InTr) X X X X X X X

Sanitäter interner Patiententransport 

(San InTr) X X X X X X X

Sanitäter interner Patiententransport 

(San InTr) X X X X X X X

Kraftfahrer Gerätewagen Behandlung 

(Kf GW Beh InTr) X X X X X X X X X
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12.2.3 Patiententransportgruppe  
 

 
 

Tabelle 4:  Fachliche Ausbildungstabelle MTF Patiententransportgruppe 

 

  

09. Patiententransportgruppe (PtGr) 6 x Krankentransportwagen Typ B/4 Tragen (KTW B/4 Tr.)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

1 x Gruppenführer Patiententransportruppe 

(GrFü PtGr) X X X X X X X X X

1 x stellvertretender Gruppenführer 

Patiententransportruppe  

(stv. GrFü PtGr)
X X X X X X X X X

4 x Rettungssanitäter Patiententransportgruppe

(RS PtGr) X X X X X X X X

6 x Kraftfahrer Krankentransportwagen

(Kf KTW PtGr) X X X X X X X X
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12.2.4 Dekontaminationszug für Verletzte 
 

 
 

 
 

10. Dekontaminationszug für Verletzte (Dekon V Z)Mannschaftstransportwagen Führung Dekontamination Verletzte (MTW Fü Dekon V)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

Zugführer Dekontaminationszug für Verletzte 

(ZFü Dekon V Z) X X X X X X X X X X X

stv. Zugführer Dekontaminationszug für Verletzte 

(stv. ZFü Dekon V Z) X X X X X X X X X X X

Arzt Erstversorgung im Schwarzbereich

(Arzt EV) X X X X X X X

Gruppenführer Sicherungstrupp 

(GrFü Si Tr) X X X X X X X X X X

Rettungssanitäter Erstversorgung im 

Schwarzbereich

(RS EV)
X X X X X X X X

Rettungssanitäter Erstversorgung im 

Schwarzbereich

(RS EV)
X X X X X X X X

Sanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich

(San EV) X X X X X X X

Sanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich

(San EV) X X X X X X X

Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Führung 

Dekontaminationszug fü Verletzte

(Kf MTW Fü Dekon V)
X X X X X X X X X X
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10. Dekontaminationszug für Verletzte (Dekon V Z)Mannschaftstransportwagen  Dekontamination Verletzte (MTW Dekon V)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

Gruppenführer Abtrocknung 

(GrFü At) X X X X X X X X X X

Rettungssanitäter Abtrocknung 

(RS At) X X X X X X X X X

Sanitäter Abtrockung 

(San At) X X X X X X X

Sanitäter Nassdekontamination 

(San NDekon) X X X X X X X

Sanitäter Nassdekontamination 

(San NDekon) X X X X X X X

Sanitäter Nassdekontamination 

(San NDekon) X X X X X X X

Sanitäter Duschen 

(San Du) X X X X X X X

Sanitäter Duschen 

(San Du) X X X X X X X

Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Führung 

Dekontaminationszug fü Verletzte

(Kf MTW Dekon V)
X X X X X X X X X X
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10. Dekontaminationszug für Verletzte (Dekon V Z)Gerätewagen Dekontamination Verletzte Erstversorgung (GW Dekon EV)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

Gruppenführer Erstversorgung im Schwarzbereich

(GrFü EV) X X X X X X X X X X

Rettungssanitäter Erstversorgung im 

Schwarzbereich

(RS EV)
X X X X X X X X X

Sanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich

(San EV) X X X X X X X

Sanitäter Selbsthilfestation 

(San SHS) X X X X X X X

Sanitäter Selbsthilfestation 

(San SHS) X X X X X X X

Maschinist Gerätewagen Erstversorgung im 

Schwarzbereich

(MA GW Dekon EV)
X X X X X X X X X X

Z
u

s
a

tz
a

u
s

b
il
d

u
n

g
 V

e
rb

a
n

d
s

fü
h

re
r

S
p

re
c

h
fu

n
k

e
r

F
ü

h
re

rs
c

h
e

in
e

rw
e

it
e

ru
n

g

*¹
  
S

a
n

it
ä

te
r 

(w
ir

d
 n

ic
h

t 
v

o
m

 B
u

n
d

 f
in

a
n

z
ie

rt
)

G
ru

n
d

a
u

s
b

il
d

u
n

g
 R

e
tt

u
n

g
s

s
a

n
it

ä
te

r 

A
b

s
c

h
lu

s
s

le
h

rg
a

n
g

 R
e

tt
u

n
g

s
s

a
n

it
ä

te
r

p
ra

k
ti

s
c

h
e

 A
u

s
b

il
d

u
n

g
e

n
 i
m

 K
ra

n
k

e
n

h
a

u
s

 u
n

d
 R

e
tt

u
n

g
s

w
a

c
h

e
 

(w
ir

d
 n

ic
h

t 
v

o
m

 B
u

n
d

 f
in

a
n

z
ie

rt
)

*²
 N

o
ta

rz
t 

(n
ic

h
t 

v
o

m
 B

u
n

d
 f

ia
n

z
ie

rt
)

*²
 L

e
it

e
n

d
e

r 
N

o
ta

rz
t 

(n
ic

h
t 

v
o

m
 B

u
n

d
 f

ia
n

z
ie

rt
)

G
ru

p
p

e
n

fü
h

re
r

Z
u

g
fü

h
re

r

F
ü

h
re

n
 i
m

 A
B

C
-E

in
s

a
tz

V
e

rb
a

n
d

s
fü

h
re

r 

(w
ir

d
 n

ic
h

t 
v

o
m

 B
u

n
d

 f
ia

n
z
ie

rt
)

Sanitätsausbildungen Führungsausbildungen

M
a

s
c

h
in

is
t 

D
e

k
o

n
 P

fachlich validierte Ausbildungstabelle - ergänzende Zivilschutzausbildung (Vorschlag der Bund/-Länderoffenen AG Ausbildung) 

Medizinische Task Force

Grundausbildungen Sonderausbildungen

A
ll
g

. 
Z

iv
il
s

c
h

u
tz

g
ru

n
d

la
g

e

C
B

R
N

-G
ru

n
d

a
u

s
b

il
d

u
n

g

F
u

n
k

ti
o

n
 u

n
d

 A
rb

e
it

s
w

e
is

e
 d

e
r 

M
T

F

P
S

N
V

 P
rä

v
e

n
ti

o
n

 i
m

 E
in

s
a

tz

P
s

y
c

h
is

c
h

e
 E

rs
te

 H
il
fe

Z
u

s
a

tz
a

u
s

b
il
d

u
n

g
 B

e
h

a
n

d
lu

n
g

s
p

la
tz

Z
u

s
a

tz
a

u
s

b
il
d

u
n

g
 D

e
k

o
n

 V
 

Z
u

s
a

tz
a

u
s

b
il
d

u
n

g
  
S

ic
h

e
rh

e
it

 &
 T

e
c

h
n

ik

M
a

s
c

h
in

is
t 

D
e

k
o

n
 V

10. Dekontaminationszug für Verletzte (Dekon V Z)Gerätewagen Dekontamination Verletzte (Dekon V)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

Gruppenführer Nassdekontamination 

(GrFü NDekon) X X X X X X X X X X

Rettungssanitäter Nassdekontamination 

(RS NDekon) X X X X X X X X X

Rettungssanitäter Nassdekontamination 

(RS NDekon) X X X X X X X X

Sanitäter Nassdekontamination 

(San NDekon) X X X X X X X

Sanitäter Nassdekontamination 

(San NDekon) X X X X X X X

Maschinist Gerätewagen Dekontamination für 

Verletzte 

(MA GW Dekon V)
X X X X X X X X X X
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Tabelle 5:  Fachliche Ausbildungstabelle MTF Dekontaminationszug für Verletzte 

 

  

10. Dekontaminationszug für Verletzte (Dekon V Z)Gerätewagen Dekontamination Personal (Dekon P)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

Gruppenführer Dekontamination Personal 

(GrFü Dekon P) X X X X X X X X X X

Sanitäter Grobreinigung Personal 

(San Gro P) X X X X X X X X

Sanitäter Grobreinigung Personal 

(San Gro P) X X X X X X X

Sanitäter Ankleiden

(San Ank) X X X X X X X

Sanitäter Ankleiden

(San Ank) X X X X X X X

Maschinist Gerätewagen Dekontamination Personal 

(MA Dekon P) X X X X X X X X X X X
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12.2.5 Logistikzug 
 

 
 

 
 

11. Logistikzug (Log Z) Gerätewagen Logistik, Betreuung (GW Log Bt)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

Zugführer Logistikzug

(ZFü Log Z) X X X X X X X X X X

Helfer Logistik Betreuung

(He Log Bt) X X X X X X X

Kraftfahrer Gerätewagenwagen Logistik Betreuung

(Kf GW Log Bt) X X X X X X X X X
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11. Logistikzug (Log Z) Gerätewagen Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial (GW Log VV)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

stellvertretender Zugführer Logistikzug

(stv. ZFü Log Z) X X X X X X X X X X

Gruppenführer Logistik Versorgung 

Verbrauchsmaterial

(GrFü Log VV)
X X X X X X X X X

stellvertretender Gruppenführer Logistik 

Versorgung Verbrauchsmaterial

(stv. GrFü Log VV)
X X X X X X X X X

Helfer für Logistik, 

Betriebsstoffausgabe/Gerätewartung 

(He Log BG)
X X X X X X X X

Helfer Gerätewagen Logistik, Versorgung 

Verbrauchsmaterial

(He GW Log VV)
X X X X X X X

Kraftfahrer Gerätewagen Logistik Versorgung 

Verbrauchsmaterial

(Kf GW Log VV)
X X X X X X X X X

fachlich validierte Ausbildungstabelle - ergänzende Zivilschutzausbildung (Vorschlag der Bund/-Länderoffenen AG Ausbildung) 
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Tabelle 6:  Fachliche Ausbildungstabelle MTF Logistikzug 

 
 

  

11. Logistikzug (Log Z) Gerätewagen Logistik, Versorgung Einsatzkräfte (GW Log VE)

Unterrichtseinheiten 2 17 8 2 2 16 35 16 35 35 16
gesamte 

Ko sten
200 320 15 14 70 16

Gruppenführer Logistik, Versorgung der 

Einsatzkräfte 

(GrFü Log VE)
X X X X X X X X X

stellvertretender Gruppenführer Logistik, 

Versorgung der Einsatzkräfte 

(stv. GrFü Log VE)
X X X X X X X X X

Sprechfunker im Logistikzug

(SpFu Log Z) X X X X X X X X

Helfer für Logistik Ruhebereich der Einsatzkräfte 

(He Log RB) X X X X X X X X

Helfer für Logistik, Versorgung der Einsatzkräfte

(He Log VE) X X X X X X X

Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Versorgung der 

Einsatzkräfte

(Kf GW Log VE)
X X X X X X X X X
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Teil III  Einsatz der Medizinischen Task Force (MTF) 
 

13. Allgemeine Voraussetzungen 
Die Führung und Leitung der MTF im Einsatz richtet sich grundsätzlich nach den Vorgaben der 
7ąíĞĸĿŏĥĴĸãĂĴąøĿ ƔFňĂĴíĞ ńĞé ^íąĿíĞ ąĝ ;ąĞĸÕĿŜƕ ǂ7· ǒǑǑǃŶ 
 
Die Führungskräfte der jeweiligen Teileinheiten, bzw. der Funktionsstellen, sind verantwortlich für 
die Einsatzfähigkeit der jeweiligen Einsatzkräfte, Fahrzeuge und deren Ausstattung sowie die 
Kommunikation im und Dokumentation des Einsatzes. 
 
Die Kraftfahrer sind für die Vollständigkeit, Betriebsbereitschaft und Beladung der jeweiligen 
Fahrzeuge, deren Ausstattung sowie benötigter Reserven für das jeweilige Fahrzeug 
verantwortlich. 
 
Alle Einsatzkräfte sind für die Herstellung ihrer persönlichen Einsatzfähigkeit, einschließlich der 
Vollständigkeit der benötigten persönlichen Schutzausstattung und Ausrüstung verantwortlich. 
Einsatzkräfte sollten, neben der im Einsatz bereitgestellten Verpflegung, Getränke und 
Leichtverpflegung für den persönlichen Bedarf für die ersten Stunden (Heimatstandort bis 
Bereitstellungsraum im Einsatzgebiet) mitführen. 
 
7ąí øńĞĔĿąĥĞĸâíŜĥýíĞíĞ #ńøýÕâíĞ đíéíĴ ;ąĞĸÕĿŜĔĴÕøĿ ĸąĞé ńĞĿíĴ Ɣ#ńøýÕâíĞ ńĞé FńĞĔĿąĥĞ éíĴ 
;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿíƕ ąĞ éíĞ #âĸãĂĞąĿĿíĞ éíĴ đíŐíąėąýíĞ §íąėíąĞĂíąĿíĞ âíĸãĂĴąíâíĞ ǂĸąíĂí §íąė OO éíĸ z\-
MTF). 
 
Eine CheãĔėąĸĿí øňĴ ;ąĞĸÕĿŜĔĴÙøĿí Ɣ1ĂíãĔėąĸĿí ıíĴĸĩĞėąãĂí ~ãĂńĿŜÕńĸĸĿÕĿĿńĞý ńĞé #ńĸĴňĸĿńĞýƕ 
befindet sich im Anlagenverzeichnis Anlage 67 ƔCheckliste persönliche Schutzausstattung und 
#ńĸĴňĸĿńĞýƕŶ 
 
 

13.1 Herstellen der Einsatzbereitschaft am Fahrzeug-Standort 
Die Fahrzeuge einer MTF sind abmarsch- und einsatzbereit zu halten. Dies beinhaltet auch die 
Planung und Vorbereitung für überörtliche und länger andauernde Einsätze, einschließlich der 
Bevorratung und Reservebildung insbesondere von: 
¶ Leichtverpflegung + Getränken, 
¶ Trinkwasser, 
¶ Betriebsstoffen, 
¶ u. a. benötigte Additive, Motorenöl, Ersatzbirnen und -sicherungen, Frostschutz- und 

Reinigungsmittel u. ä, 
¶ Medikamente, 

¶ persönliche Schutzausstattung (PSA, PSA-CBRN) und persönliches Gepäck, 
¶ medizinisches + nichtmedizinisches Verbrauchsmaterial, 
¶ Bargeld/Handkasse. 
 
Vor Abmarsch zum Sammelraum auf Standortebene der MTF muss die persönliche 
Schutzausstattung und Ausrüstung der Einsatzkräfte entsprechend verladen und für den 
Transport gesichert werden. 
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13.2 Sammelraum auf Standortebene einer MTF 
Um eine zeitnahe Verlegung der MTF oder deren Teileinheiten in das Einsatzgebiet zu 
ermöglichen, sollte jede MTF einen Sammelraum auf Standortebene festlegen. Hier treffen sich 
alle alarmierten Fahrzeuge der MTF und werden zu einem geschlossenen Verband 
zusammengestellt. 
 
Der vorgeplante Sammelraum sollte über die Möglichkeit zur Betankung, Versorgung mit 
Leichtverpflegung & Getränken sowie Sanitäranlagen verfügen. 
 
 

13.3 Kfz-Marsch im Verband zum Bereitstellungsraum im Einsatzgebiet (BR) 
Für die Zeit und Strecke des Kfz-Marsches sind Vorkehrungen für die Versorgung und/oder 
technischer Halte (Betriebsstoffe, Sanitäranlagen) zu treffen (siehe Anlage 4 DV 100). Lediglich die 
Versorgung mit Leichtverpflegung & Getränken kann durch den Log Z erbracht werden. 
 
Planungen für Kommunikation: 
¶ zu der MTF entsendenden Behörde: 

o zu den MTF betreibenden Organisationen, 
o zu den Heimatstandorten der Fahrzeuge, 

¶ zu der anfordernden Behörde: 
o zu der Einsatzleitung, 
o zum Bereitstellungsraum im Einsatzgebiet, 
o zum Lotsendienst im Einsatzgebiet, 

¶ zu den auf der Wegstrecke des Kfz-dÕĴĸãĂíĸ øňĂĴíĞéíĞ ^íąĿĸĿíėėíĞýíâąíĿí ǂƔ¸íąĿíĴĴíąãĂńĞýƕ 
des Verbandes): 
o mögliche Lotsen und Absicherung auf dem Marschweg für den geschlossenen Verband 

MTF. 
 
 

13.4 Unterkunft im Einsatzgebiet 
Je nach zeitlicher Dauer des Kfz-Marsches im Verband vom Sammelraum auf Standortebene bis 
zu einem Bereitstellungsraum benötigen die Einsatzkräfte eine entsprechende Ruhephase. Zu 
diesem Zweck ist nahe des Einsatzgebietes eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen, die über eine 
entsprechende Ausstattung verfügen sollte, z. B.:  
¶ Vollverpflegung & Getränke, 

¶ Sanitäranlagen / Duschräume, 
¶ Ruhe- bzw. Schlafmöglichkeiten, 
¶ Betriebsstoffe, 
¶ Trinkwasser. 
 
 

13.5 Vorbereitung für den Einsatz (Auffüllen + Reservebildung) der ersten MTF 
Im Bereitstellungsraum /  in der Unterkunft müssen alle Tanks und Kanister, einschließlich der 

Aggregate, mit Betriebsstoffen und Trinkwasser aufgefüllt sowie Leichtverpflegung und Getränke 

für die Einsatzkräfte aufgenommen werden. 
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13.6 Abrücken von der Unterkunft zum Einsatzort 
Je nach Einsatzlage fährt die MTF im geschlossenen Verband, oder getrennt nach Teileinheiten an 

den Einsatzort. Lotsendienste werden je nach Gebiet und betroffener Infrastruktur notwendig 

sein. 

 

 

13.7 Einsatzort - Sofortbedarf einer MTF bei Einsatzbeginn 
Nach Eintreffen der MTF am Einsatzort und Entscheidung über die Platzwahl zum Aufbau des 

Dekon V-Platzes sowie des BHP-MTF (evtl. geografisch voneinander getrennt), bestehen 

logistische Erfordernisse, die von Dritten geleistet werden müssen: 

¶ je nach Wetterlage Wasser für Zelt-Ballasttanks ca. 8.400 Liter, 
¶ je nach Einsatzlage Gewährleistung des Brandschutzes, 
¶ je nach Einsatzlage Gewährleistung von Ɣ~ąãĂíĴĂíąĿƕ, 
¶ Einrichtung von Sanitäranlagen. 
 

Der Sofortbedarf bei Einsatzbeginn muss frühzeitig (evtl. schon bei Eintreffen im 

Bereitstellungsraum) mit der Einsatzleitung / dem STAB abgestimmt bzw. koordiniert werden. 

 

Die Versorgung der MTF wird durch den Log Z (siehe Teil II Pkt. 11) und durch die übergeordnete 
Führungsebene sichergestellt. Die übergeordnete Führungsebene sorgt auch für die 
Unterbringung der Einsatzkräfte.  
 

Verbrauchsmaterial, das nicht zur Ausstattung der MTF gehört, jedoch zur Durchführung eines 

Einsatzes benötigt wird, muss bei der übergeordneten Führungsebene angefordert werden. 

 
 

13.8 Ablösung und Wechsel einer MTF im Einsatz 
Je nach Einsatzdauer ist frühzeitig über den Bedarf einer zweiten MTF für eine Ablösung und 
ĝĩýėąãĂí zĥĿÕĿąĥĞ ąĝ Ɣ~ãĂąãĂĿéąíĞĸĿƕ zu entscheiden. Hierbei sind entsprechende Vorlaufzeiten 
(Alarmierung, Herstellung der Marschbereitschaft, Kfz-Marsch, Ankunft im Bereitstellungsraum, 
evtl. Ruhephase usw.) zu berücksichtigen.  
 
Die Intensität des Einsatzgeschehens und die übertragenen Aufgaben sind mit entscheidend für 
éąí đíŐíąėąýí 7ÕńíĴ íąĞíĴ Ɣ~ãĂąãĂĿƕŶ 7íĴ Ɣ~ãĂąãĂĿéąíĞĸĿƕ éíĴ øňĞø d§F-Teileinheiten kann, bedingt 
durch physische und psychische Belastungen, unterschiedlich ausfallen. Insbesondere der 
Dekontaminationszug hat aufgrund der besonderen Arbeitsbedingungen einen besonders hohen 
Personalwechselbedarf. 
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13.9 Einsatzende, Abbau und Verlastung 
Nach Abschluss des Einsatzes erfolgt am Einsatzort der Rückbau der Funktionsstellen. Die 
benutzte Ausstattung muss entsprechend verladen und für den Rückmarsch gesichert werden. 
Ausstattungsverluste und mögliche mit anderen verwechselte Ausstattung muss dokumentiert 
werden. 
 
 

13.10 Vorbereitung Rückverlegen 
Je nach Intensität und Dauer des zurückliegenden Einsatzgeschehens, sollten die Einsatzkräfte, 

insbesondere die Kraftfahrer, die Rückreise im geschlossenen Verband zum Sammelraum auf 

Standortebene ausgeruht antreten.  

 

Eine benötigte Ruhephase für die Einsatzkräfte, Zeit für die sachgerechte Verladung der 

Ausstattung und das Herstellen der Marschbereitschaft der MTF muss eingeplant werden. 

 
 

13.11 Kfz-Marsch im Verband zum Sammelraum auf Standortebene 
Für die Zeit und Strecke des Kfz-Marsches sind Vorkehrungen für die Versorgung und/oder 
technischer Halte (Betriebsstoffe, Sanitäranlagen) zu treffen (siehe Anlage 4 DV 100). Lediglich die 
Versorgung mit Leichtverpflegung & Getränken kann durch den Log Z erbracht werden. 
 
Planungen für Kommunikation: 

¶ zu der MTF entsendenden Behörde: 
o zu den MTF betreibenden Organisationen, 
o zu den Heimatstandorten der Fahrzeuge, 

¶ zu der anfordernden Behörde: 
o zu der Einsatzleitung, 
o zum Bereitstellungsraum im Einsatzgebiet, 
o zum Lotsendienst im Einsatzgebiet, 

¶ zu den auf der Wegstrecke des Kfz-dÕĴĸãĂíĸ øňĂĴíĞéíĞ ^íąĿĸĿíėėíĞýíâąíĿí ǂƔ¸íąĿíĴĴíąãĂńĞýƕ 
des Verbandes): 
o mögliche Lotsen und Absicherung auf dem Marschweg für den geschlossenen Verband 

MTF. 
 
 

13.12 Rückkehr am Sammelraum 
Nach Ankunft des geschlossenen Verbandes am Sammelraum auf Standortebene werden die 

jeweiligen Mannschaften und Fahrzeuge in ihre Heimatstandorte entlassen. 

 

Je nach Länge und Dauer des Kfz-Marsches vom Einsatzgebiet zum Sammelraum auf 

Standortebene und weiter zum Heimatstandort benötigen, insbesondere die Kraftfahrer, eventuell 

eine längere Ruhepause. Eine Versorgung mit Leichtverpflegung & Getränke sowie Sanitäranlagen 

sollte gesichert sein. 
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13.13 Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft am Fahrzeugstandort 
Am Heimatstandort wird die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge wieder hergestellt. Dies beinhaltet 

die Überprüfung der Vollständigkeit der Beladung und Ausstattung. Mögliche Schäden am 

Fahrzeug und/oder der Ausstattung, Ausstattungsverluste und evtl. verwechselte Ausstattung 

sowie der Materialverbrauch sind zu dokumentieren und Reparaturen, Ausstattungsaustausch und 

Materialanforderung einzuleiten bzw. durchzuführen. 

 

Die persönliche Einsatzfähigkeit der Einsatzkräfte, einschließlich der benötigten persönlichen 

Schutzausstattung und Ausrüstung ist wiederherzustellen. 

 

Die wiederhergestellte Einsatzbereitschaft ist der übergeordneten Führungsebene zu melden. 

 

 

13.14. Einsatzauswertung 
Direkt nach Einsatzende sollte eine kurze Einsatzbesprechung durchgeführt werden. 

 

Eine zeitnahe gemeinsame Einsatzauswertung, mit dem Ziel der Identifikation von Änderungs-

/Verbesserungsbedarf u. a. in Organisation und Planung, Ablauf und Durchführung, Material und 

Ausstattung unter Mithilfe aller Beteiligten, ist anzustreben. 

 

Die Möglichkeit der Einsatznachsorge für Erlebnisse der Einsatzkräfte nach belastenden 

Großeinsätzen ist sicherzustellen. 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

AAB Amtliches Auskunftsbüro 

AAO Alarm- und Ausrückeordnung 

ABC-Schutz atomarer, biologischer und chemischer Schutz  

AD Ausgangsdokumentation 

AFKzV 
Ausschuß Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile 
Verteidigung 

AFü MTF  Abteilungsführer Medizinische Task Force 

AG Dekon V Arbeitsgruppe Dekontamination Verletzter 

Ank Ankleiden 

Arzt BhS Arzt Behandlungsstelle 

Arzt EV Arzt Erstversorgung im Schwarzbereich 

Arzt St 1 Arzt Sichtungsstelle 1 

Arzt St 2  Arzt Sichtungsstelle 2 

ASB Arbeiter-Samariter-Bund 

At Abtrocknung 

B/L-AG Bund-/Länderoffene Arbeitsgruppe Ausbildung 

BBK Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

BeB Behandlungsbereitschaft 

BeB-MTF Behandlungsbereitschaft-Medizinische Task Force 

Beh Behandlung 

BFü BeB Bereitschaftsführer Behandlungsbereitschaft 

BG Betriebsstoffausgabe, Gerätewartung und Fahrzeug-Parkfläche  

BHP Behandlungsplatz 

BHP-MTF Behandlungsplatz-Medizinische Task Force 

BhS Behandlungsstelle 

Bt Betreuung 

Dekon  Dekontamination 

Dekon P Dekontamination Personal (und gehfähige Verletzte) 

Dekon V Dekontamination für Verletzte 

Dekon V Z Dekontaminationszug für Verletzte 

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
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DIN Deutsches Institut für Normung 

DLRG Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

DRK Deutsches Rotes Kreuz 

Du Duschen 

DV Dienstvorschrift 

EAL Einsatzabschnittsleitung 

EL Einsatzleitung 

ES Eingangssichtung 

ETB Ereignistagebuch 

EV Erstversorgung im Schwarzbereich 

Fü Führung 

Fü BeB Führung Behandlungsbereitschaft 

Fü Dekon V Z Führung Dekontaminationszug für Verletzte 

Fü Log VE Führung Logistik, Versorgung Einsatzkräfte 

Fü Log VV Führung Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial 

Fü Log Z Führung Logistik 

FüAss Führungsassistent 

FüAss BeB Führungsassistent Behandlungsbereitschaft in der Führungsgruppe 

FüAss Dekon V Z 
Führungsassistent Dekontaminationszug für Verletzte in der 
Führungsgruppe 

FüAss PtGr Führungsassistent Patiententransportgruppe in der Führungsgruppe 

FüAss VSN  Führungsassistent Versorgungsnachweis  

FüGr Führungsgruppe 

FüHe VSN  Führungshelfer Versorgungsnachweis 

FüKW Führungskraftwagen 

FüSt TE Log Führungsstelle Teileinheit Logistik 

FuSt VE Funktionsstelle Logistik, Versorgung Einsatzkräfte 

FuSt VV Funktionsstelle Versorgung Verbrauchsmaterial 

FwDV Feuerwehrdienstvorschrift 

GMLZ Gemeinsames Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern 

GrFü Gruppenführer 

GrFü AD/PtO  Gruppenführer Ausgangsdokumentation/Patiententransportorganisation 

GrFü At Gruppenführer Abtrocknung 
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GrFü BhS  Gruppenführer Behandlungsstelle  

GrFü Dekon P Gruppenführer Dekontamination Personal und gehfähige Verletze 

GrFü EV Gruppenführer Erstversorgung im Schwarzbereich 

GrFü InTr  Gruppenführer Interner Patiententransport 

GrFü Log VE Gruppenführer Logistik, Versorgung Einsatzkräfte 

GrFü Log VV Gruppenführer Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial 

GrFü NDekon Gruppenführer Nassdekontamination 

GrFü PtGr Gruppenführer Patiententransportgruppe 

GrFü SiTr Gruppenführer Sicherheitstrupp 

GrFü TA  Gruppenführer Totenablage 

Gro P Grobreinigung Personal 

GW Beh Gerätewagen Behandlung 

GW Dekon EV Gerätewagen Dekontamination Erstversorgung im Schwarzbereich 

GW Dekon P Gerätewagen Dekontamination Personal 

GW Dekon V Gerätewagen Dekontamination für Verletzte 

GW Log Gerätewagen Logistik 

GW Log Bt Gerätewagen Logistik Betreuung 

GW Log VE Gerätewagen Logistik für die Versorgung Einsatzkräfte 

GW Log VV Gerätewagen Logistik Versorgung Verbrauchsmaterial 

GW San Gerätewagen Sanität 

He GW Log Bt Helfer Gerätewagen Logistik, Betreuung 

He GW Log VE Helfer Gerätewagen Logistik, Versorgung Einsatzkräfte 

He GW Log VV Helfer Gerätewagen Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial 

He Log BG Helfer für Logistik, Betriebsstoffausgabe/Gerätewartung 

He Log RB Helfer für Logistik Ruhebereich Einsatzkräfte 

InTr Interner Patiententransport 

JUH Johanniter-Unfall-Hilfe 

KdoW Kommandowagen 

Kf Kraftfahrer 

Kf GW Beh InTr Kraftfahrer Gerätewagen Behandlung Interner Patiententransport 

Kf GW Log Bt Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Betreuung 

Kf GW Log VE  Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Versorgung Einsatzkräfte 
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Kf GW Log VV Kraftfahrer Gerätewagen Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial 

Kf GW San BhS Kraftfahrer Gerätewagen Sanität Behandlungsstelle 

Kf KdoW Kraftfahrer Kommandowagen 

Kf KTW Kraftfahrer Krankentransportwagen 

Kf MTW Beh 1 Fü Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 1 Führung 

Kf MTW Beh 2 PtO 
Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 2 
Patiententransportorganisation 

Kf MTW Dekon V Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Dekontamination für Verletzte 

Kf MTW Fü Dekon V 
Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Führung Dekontamination für 
Verletzte 

Kfz Kraftfahrzeug 

KRITIS Kritische Infrastrukturen 

KTW Krankentransportwagen 

KTW 4-Tr Krankentransportwagen ǎ 4 Tragen 

KTW B Krankentransportwagen Typ B 

LF KatS Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz 

Log Fü Logistik Führung 

Log VE Logistik, Versorgung Einsatzkräfte 

Log VV Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial 

Log Z Logistikzug 

Ma Maschinist 

Ma GW Dekon EV 
Maschinist Gerätewagen Dekontamination Erstversorgung im 
Schwarzbereich 

Ma GW Dekon P Maschinist Gerätewagen Dekontamination Personal 

Ma GW Dekon V Maschinist Gerätewagen Dekontamination für Verletzte 

MANV Massenanfall von Verletzten 

MANV-ZS Massenanfall von Verletzten im Spannungs- und Verteidigungsfall  

Me Melder 

ME/Kf  Melder/Kraftfahrer 

ME/Kf FüKW Melder/Kraftfahrer Führungskraftwagen 

MHD Malteser-Hilfsdienst 

ML BeB  Medizinischer Leiter Behandlungsbereitschaft  

ML MTF Medizinischer Leiter Medizinische Task Force 

MTF Medizinische Task Force 
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MTW Beh 1 Fü Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 1 Führung 

MTW Beh 2 PtO 
Kraftfahrer Mannschaftstransportwagen Behandlung 2 
Patiententransportorganisation 

MTW Dekon V Mannschaftswagen Dekontamination für Verletzte 

MTW Fü Dekon V Mannschaftstransportwagen Führung Dekontamination für Verletzte 

NDekon Nassdekontamination 

ÖEL Örtliche Einsatzleitung 

PA Patientenablage(n) 

PAK Patientenanhängekarte 

PSA Persönliche Schutzausrüstung 

PSA-CBRN 
persönliche Schutzausstattung und Ausrüstung-chemisch, biologisch, 
radiologisch, nuklear 

PSNV Psychosoziale Notfallversorgung 

Pt Patiententransport 

PtGr Patiententransportgruppe 

PtO Patiententransportorganisation 

RB Ruhebereich Einsatzkräfte 

RK MTF Rahmenkonzept Medizinische Task Force 

RS Rettungssanitäter 

RS AD/PtO  
Rettungssanitäter Ausgangsdokumentation/-
Patiententransportorganisation 

RS At Rettungssanitäter Abtrocknung 

RS BhS Rettungssanitäter Behandlungsstelle 

RS EV Rettungssanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

RS NDekon Rettungssanitäter Nassdekontamination 

RS PtGr Rettungssanitäter Patiententransportgruppe 

RS St 1 Rettungssanitäter Sichtungsstelle 1 

RS St 2 Rettungssanitäter Sichtungsstelle 2 

S - Funktionen Funktionen nach Stabsarbeit 

San Sanitäter 

San Ank Sanitäter Ankleiden 

San At Sanitäter Abtrocknung 

San BhS Sanitäter Behandlungsstelle 

San Du Sanitäter Duschen 
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San EV Sanitäter Erstversorgung im Schwarzbereich 

San Gro P Sanitäter Grobreinigung Personal 

San InTr  Sanitäter Interner Patiententransport 

San NDekon Sanitäter Nassdekontamination 

San R Sanitätsräume 

San SHS Sanitäter Selbsthilfestation 

San SiTr Sanitäter Sicherheitstrupp 

San St 1 Sanitäter der Sichtungsstelle 1 

San St 2 Sanitäter der Sichtungsstelle 2 

San TA Sanitäter Totenablage 

SHS Selbsthilfestation 

SiTr Sicherheitstrupp 

SK III Sichtungskategorie III (grün) 

SpFu Sprechfunker 

SpFu FüGr Sprechfunker in der Führungsgruppe 

SpFu Log Z Sprechfunker im Logistikzug 

Spotdekon Spotdekontamination 

stv. AFü MTF stellvertretender Abteilungsführer Medizinische Task Force 

stv. BFü BeB  stellvertretender Bereitschaftsführer Behandlungsbereitschaft 

stv. GrFü stellvertretender Gruppenführer 

stv. GrFü BhS stellvertretender Gruppenführer Behandlungsstelle 

stv. GrFü InTr stellvertretender Gruppenführer Interner Patiententransport 

stv. GrFü Log VE stellvertretender Gruppenführer Logistik, Versorgung Einsatzkräfte  

stv. GrFü Log VV stellvertretender Gruppenführer Logistik, Versorgung Verbrauchsmaterial 

stv. GrFü PtGr stellvertretender Gruppenführer Patiententransportgruppe 

stv. ZFü stellvertretender Zugführer 

stv. ZFü Dekon V Z stellvertretender Zugführer Dekontaminationszug für Verletzte 

stv. ZFü Log Z stellvertretender Zugführer Logistikzug  

TA Totenablage 

TE Teileinheit 

TE Log Teileinheit Logistik 

TEL Technische Einsatzleitung 
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THW Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 

VE Versorgung Einsatzkräfte 

VSN Versorgungsnachweis 

VV Versorgung Verbrauchsmaterial 

WOLKE 
W = Kühlwasserstand; O = Motorölstand; L = Reifenluftdruck; K = 
Kraftstoff; E = Elektrik 

ZFü  Zugführer 

ZFü Dekon V Z Zugführer Dekontaminationszug für Verletzte 

ZFü ES Zugführer Eingangssichtung 

ZFü Log Z Zugführer Logistikzug 

ZS Zivilschutz 

ZSKG 
Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes 
(Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz ǎ ZSKG) 
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Anlage 01 
 

Gesamtgesellschaftliches Sicherheitssystem in der Bundesrepublik Deutschland; 
Quelle: BBK-2015 
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MTF-Nummer nvergabe & Gebietszuordnung 

Bundesland 
MTF- 

Nummer 
Gebietszuordnung durch das Land 

BW - Baden-Württemberg    5 

  42 Stuttgart 2 / Heilbronn 

  43 Karlsruhe 

  44 Freiburg 

  45 Stuttgart Mitte 

  46 Tübingen 

BY - Bayern   7 

  47 Würzburg, Unterfranken 

  48 Bayreuth, Oberfranken  

  49 Regensburg, Oberpfalz  

  50 Ansbach, Mittelfranken  

  51 Landshut, Niederbayern  

  52 Augsburg, Schwaben  

  53 München, Oberbayern  

BE - Berlin    3 

  19 Berlin 1 

  54 Berlin 2 

  55 Berlin 3 

BB - Brandenburg   5 

  14 Regionalleitstelle Oderland 

  15 Nordwest / Potsdam 

  16 Nordost 

  17 Stadt Brandenburg an der Havel/ LK Potsdam-
Mittelmark, LK Teltow-Fläming   18 Lausitz 

HB - Bremen   1 

  4 Bremen 

HH - Hamburg   2 

  5 Hamburg 

  56 Hamburg 2 

HE - Hessen   4 

  34 Stadt und Landkreis Kassel  

  35 Landkreise Gießen und Fulda  

  36 Stadt Frankfurt am Main  

  37 Stadt Darmstadt und Lk. Darmstadt-Dieburg 

MV - Mecklenburg -Vorpommern  3 

  11 Vorpommern 

  12 Mittleres Mecklenburg 

  13 Westmecklenburg 
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Bundesland 
MTF 

N
u
m
m
er 

Gebietszuordnung durch das Land 

NI - Niedersachsen   6 

  3 Lüneburg 

  6 Oldenburg 

  7 Hannover 

  8 Osnabrück 

  9 Göttingen 

  10 Braunschweig 

NW - Nordrhein -Westfalen   10 

  29 Arnsberg 

  30 Arnsberg 

  31 Düsseldorf 

  32 Düsseldorf 

  33 Detmold 

  57 Detmold 

  58 Münster 

  59 Münster 

  60 Köln 

  61 Köln 

RP - Rheinland-Pfalz   3 

  38 Rheinland-Pfalz Nord 

  39 Rheinland-Pfalz West 

  40 Rheinland-Pfalz Süd 

SL - Saarland   1 

  41 LK Saarlouis, Regionalverband Saarbrücken 

SN - Sachsen   3 

  23 Leipzig 

  24 Dresden 

  25 Chemnitz 

ST - Sachsen-Anhalt    3 

  20 Altmark  

  21 Harz  

  22 Anhalt/Wittenberg  

SH - Schleswig-Holstein    2 

  1 Ostküste 

  2 Westküste 

TH - Thüringen    3 

  26 MTF Ost: Gera  

  27 MTF Nord: Erfurt  

  28 MTF Süd-West: Meiningen 
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Fahrzeug noch zu beschaffen 
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